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Bundesrat Albert Rosti

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
Bundeshaus Nord

3003 Bern

Per E-Mail an:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Bern, 23. Juni 2025

Stellungnahme zum
Bundesgesetz iiber die Forderung des Ausbaus der Breitbandinfrastrukturen

Sehr geehrte Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen Bezug auf die am 14. Marz 2025 eroffnete Vernehmlassung Giber das «Bundesgesetz
Uber die Férderung des Ausbaus der Breitbandinfrastrukturen (Breitbandférdergesetz BBFG)». Der
Schweizerische Verband der Telekommunikation (asut) vertritt die Interessen der Telekommunikati-
ons-, Netzwerk- und Datacenterbranche in der Schweiz. Unsere Mitglieder haben massgeblich zum
Aufbau der Breitbandinfrastrukturen beigetragen. Uber 60 Unternehmen, die Glasfasernetze bauen,
betreiben oder nutzen, sowie alle Mobilfunknetzbetreiber sind in unserem Verband vertreten und von
diesem Gesetzesvorhaben direkt betroffen. Gerne senden wir Ihnen fristgerecht unsere Einschatzung
zur Gesetzesvorlage.

Grundsaitzliche Einschdtzung zum Breitbandfordergesetz (BBFG)

Der Telekommunikationsmarkt Schweiz zeichnet sich durch einen Infrastrukturwettbewerb aus. Neben
den reinen Glasfasernetzen (FTTH) kommen dabei auch unterschiedliche Typen von Glasfaserhybrid-
netzen zum Einsatz und mittels «Fixed-Wireless-Access» kdnnen Breitbandanschlisse auch mit der
neusten Mobilfunkgeneration 5G ermdglicht werden. Insgesamt haben Bevdlkerung und Wirtschaft in
vielen Teilen des Landes die Auswahl zwischen mehreren Breitbandanschliussen, die alle eine aktuell
ausreichende Datenrate erméglichen. Zusatzlich stellt die Grundversorgungspflicht sicher, dass Kun-
dinnen und Kunden sowie Unternehmen Uberall in der Schweiz einen Internetanschluss mit mindes-
tens 80 Mbit/s Download nutzen kdnnen. Massgebliche Griinde fir diese flachendeckende und leis-
tungsfahige Breitbandversorgung sind der marktgetriebene Infrastruktur-Wettbewerb.

Mit der Gigabitstrategie verfolgt der Bundesrat das Ziel, dass Bevdlkerung und Wirtschaft landesweit
mit noch schnellerem Internet versorgt werden sollen. Konkret sieht der Bundesrat Download-Daten-
raten von mindestens 1 Gbit/s vor. Damit soll sichergestellt werden, dass zukiinftig alle Kreise von den
Chancen der Digitalisierung profitieren kénnen. Gleichzeitig soll ein Stadt-Land-Graben hinsichtlich
der Nutzung der Digitalisierung verhindert werden. Der Bundesrat schlagt dazu ein Férderinstrument
vor, um dieses Ziel zu erreichen.
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Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft sowie neue Anwendungsfelder mit datenintensiven
Diensten lassen die Datenmengen rasant anwachsen und stellen laufend héhere Anforderungen an
die Telekommunikationsnetze. asut begriisst daher die vorausschauende Gigabitstrategie des Bundes
sowie die vorgeschlagenen Forderinstrumente im BBFG.

Wichtig ist insbesondere, dass der Aufbau und Ausbau der Hochbreitbandnetze weiterhin marktgetrie-
ben und in einem Wettbewerbsumfeld erfolgen soll. So haben verschiedene unserer Mitglieder wie
beispielsweise Swisscom, Swiss Fibre Net und diverse Kabelnetz-Anbieter bereits angekiindigt, den
Ausbau von Glasfasernetzen auch in den nachsten Jahren weiterzutreiben. Swisscom stellt eine
FTTH-Abdeckung von 75-80% im Jahr 2030 in Aussicht und eine fast vollstandige FTTH-Abdeckung
bis 2035. Swiss Fibre Net sowie diverse Kabelnetz-Anbieter haben weitere Investitionen in Glasfaser-
netze geplant.

Die Forderinstrumente sollen daher gemass Bundesrat nur dort zur Anwendung kommen, wo Markt
und Wettbewerb wahrend der Programmdauer von sieben bzw. zehn Jahren die formulierten Ziele
nicht erreichen kénnen. Dieser subsididre Ansatz ist fiir die Branche zwingend. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass Investitionen zuriickgehalten oder Ausbauprojekte mit 6ffentlichen Geldern unterstiitzt
werden, die sowieso realisiert wirden (Mitnahmeeffekte).

Weiter begriissen wir, dass die Unterstiitzung von Ausbauprojekten bedarfs- und nachfrageorientiert
erfolgen soll. Durch den Einbezug der Gemeinden und Kantone wird sichergestellt, dass Breitband-
netze nicht auf Vorrat gebaut werden, sondern dort, wo sie fiir Bevélkerung und Wirtschaft auch einen
messbaren Nutzen erbringen kdnnen.

Subventionen beinhalten immer das Risiko von Markt- und Wettbewerbsverzerrungen. Der Bundesrat
sieht daher zurecht diverse Massnahmen vor, damit die Férderung kosteneffizient und wettbewerbs-
neutral erfolgen soll.

Wichtig erscheint uns zudem, dass das BBFG technologieneutral formuliert ist und beispielsweise
auch drahtlose Technologien beriicksichtigt werden kdnnen. Dies erdffnet in abgelegenen und
schwach besiedelten Gebieten die Mdglichkeit, rascher und guinstiger die gewiinschten Internetzu-
gange anzubieten.

asut unterstiitzt grundsétzlich die Stossrichtung des BBFG und insbesondere die Einfiihrung
eines subsididren, marktorientierten sowie wettbewerbs- und technologieneutralen Férderin-
strumentes. Zu einzelnen Punkten erlauben wir uns im Folgenden weitere Anmerkungen.

Weitere Anmerkungen
1. Subsidiaritat und Erkundungsverfahren

Der Telekommunikationsmarkt wurde 1998 liberalisiert und grundsétzlich obliegt der Ausbau der Tele-
kominfrastrukturen den Marktakteuren. Das Forderprogramm soll daher nur dort zum Einsatz kom-
men, wo sich bisher aus betriebswirtschaftlichen Uberlegungen ein Ausbau gigabit-fahiger Internetan-
schliusse noch nicht gelohnt hatte. Vorrang hat also weiterhin der marktgetriebene Ausbau und das
Forderprogramm kommt nur subsididr zum Einsatz. Damit sollen Investitionen und Ausbautatigkeiten
der bestehenden Marktakteure nicht gehemmt sowie Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden.

Zentrale Bedeutung hat dabei das Erkundungsverfahren, in dem eine Gemeinde aufzeigt, dass ihr
subventioniertes Projekt in einem Planungszeitraum von drei Jahren kein anderes Projekt eines
Marktakteurs konkurrenziert. Ein Planungshorizont von drei Jahren erscheint uns jedoch zu kurz, an-
gesichts der bereits angekindigten Ausbauplane namhafter Marktakteure. Dies wiirde einerseits dazu
fihren, dass die langfristige Planung der Marktakteure laufend durch das Férderprogramm Ubersteu-
ert wirden. Andererseits wirden 6ffentliche Fordermittel fur Projekte verwendet, die gar nicht notwen-
dig waren, da bis zum Programmende ein Marktakteur die entsprechende Versorgung sicherstellen
wilrde. Daher schlagen wir einen dynamischen Ansatz vor: Der Planungshorizont soll sich nach den
verfligbaren Angaben der Marktakteure richten und mindestens drei Jahre und langstens bis zum Pro-
grammende dauern.
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2. Nachfrageorientierter Ausbau

Die gemeinsame Finanzierung des Forderprogrammes durch Bund und Kantone sowie allenfalls Ge-
meinden stellt sicher, dass die Gemeinden aus Kostenliberlegungen nur solche Ausbauprojekte ver-
folgen werden, fiir die auch eine effektive Nachfrage besteht. Damit ist auch sichergestellt, dass die
offentlichen Mittel, welche fiir das Forderprogramm eingesetzt werden, effizient genutzt werden. Auch
das Kostendach der Férdermassnahmen wird dazu beitragen, dass in erster Linie dort Férderprojekte
realisiert werden, wo fir Bevolkerung und Wirtschaft der grosste Nutzen entsteht. Nachfrageorientiert
bedeutet zudem, dass nicht nur Projekte in Gemeinden geférdert werden kdnnen, die noch Gberhaupt
keine Glasfaserversorgung aufweisen, sondern dass auch die Nacherschliessung mdglich sein soll.
Dabei handelt es sich beispielsweise um Gemeinden, die erst teilweise mit Glasfasern versorgt sind
(z.B. im Zentrum oder in Industriegebieten).

3. Technologieoffene Forderung

Es ist unbestritten, dass Glasfasernetze die Leitungstechnologie der Zukunft sind und (ber grosse
Leistungsreserven verfligen. Es ist zu erwarten, dass kupferbasierte Netze sowie Hybridnetze langfris-
tig durch reine Glasfasernetze ersetzt werden. Daher ist es im Rahmen des Férderprogrammes
zweckmassig, in erster Linie Glasfasernetze zu unterstiitzen. Wir begrissen jedoch die Technologie-
offenheit des BBFG. In schwach besiedelten Gebieten oder bei abgelegenen Gebauden kann der Ein-
satz von drahtlosen Technologien zu einer giinstigeren Versorgung mit breitbandigem Internet fiihren.
Da die Fordermittel insgesamt begrenzt sind, ermdglicht dies mehr Personen oder Unternehmen an-
zuschliessen. Drahtlose Technologien kdnnen aber nicht nur einen Kostenvorteil aufweisen, sondern
im Einzelfall auch rascher realisierbar sein als ein Leitungsbau. Die technologieoffene Forderung ist
daher ein wichtiges Element, um die Ziele der Gigabitstrategie zu erreichen. Dabei miissen jedoch die
Eigenschaften drahtloser Ubertragungsnetze berticksichtigt werden: Da sich mehrere User die Kapa-
zitat teilen (Shared-Medium), kann eine Datenrate von 1 Gbit/s nicht jederzeit gewahrleistet werden.
Die Kriterien zur Beurteilung von Foérderprojekten sollen daher so ausgestaltet werden, dass auch
drahtlose Technologien eingesetzt werden kdnnen, soweit sie die geeignetste und am besten reali-
sierbare Technologie darstellen.

4. Open-Access und Preisregulierung

Der Ausbau von leitungsgebundenen Netzen ist kapitalintensiv und muss aus betriebswirtschaftlichen
Uberlegungen priorisiert werden. Die Marktakteure haben daher zuerst dort investiert und gebaut, wo
der grosste Nutzen fir ihre Kundschaft geschaffen werden konnte resp. die Netze rentabel betrieben
werden konnten. Mit dem BBFG und den vorgeschlagenen Férdermassnahmen mochte der Bundes-
rat nun diese Kosten-Nutzen-Abwagung so beeinflussen, dass ein Glasfaserausbau auch in jenen Ge-
meinden und Gebieten ermdglicht wird, wo dies bisher nicht der Fall war. Die Férdermassnahmen
schaffen damit «gleich lange Spiesse» und verhindern so einen Stadt-Land-Graben. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass mit offentlichen Mitteln unterstiitzte Glasfasernetze im Sinne von Open-Access (auf
Layer 1) auch Dritten zur Verfiigung gestellt werden sollen. Dies ermdglicht auch in diesen Gebieten
einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Diensteanbietern. Darlber hinaus soll jedoch kein regu-
lierter Zugang zu anderen Vorleistungsprodukten auferlegt werden kénnen. Unternehmen welche in
den Netzausbau investieren, sollen in geférderten Gebieten nicht starker reguliert werden als in allen
anderen Regionen.

An dieser Stelle mochten wir darauf hinweisen, dass ein Open-Access-Zugang bei drahtlosen Techno-
logien oftmals nicht méglich ist. Die entsprechenden Bestimmungen sind daher so anzupassen, dass
die Forderung nach Open-Access-Zugang eine technologieoffene Umsetzung des BBFG nicht verhin-
dert.

Kritisch beurteilen wir die Ausfiihrungen zur Preisregulierung fiir die Zugangsdienste (Open-Access
Layer 1) von subventionierten Projekten. Diese sind kompliziert ausgestaltet und flihren zu lokal oder
regional unterschiedlichen Zugangspreisen. Da mit dem Férderprogramm «Gleich lange Spiesse» ge-
schaffen wurden, sollen sich die Preise an den Marktpreisen in Gebieten ohne 6ffentlich geférderte
Netze orientieren.

5. Effiziente und einfache Verfahren

Wie oben dargelegt, begriissen wir den aktiven Einbezug der Gemeinden bei der Umsetzung des
BBFG. Damit die Gemeinden, aber auch die Kantone, ihre Rolle wahrnehmen kénnen, missen die
Verfahren einfach, effizient und rasch umgesetzt werden kdnnen. Es braucht daher standardisierte
Ablaufe und einfache Instrumente, um Erkundungsverfahren, Berechnung der Forderbeitrage,
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Verfassen der Fordergesuche etc. mit moglichst wenig Aufwand realisieren zu kdnnen.

Kritisch beurteilen wir, dass das Vorliegen einer rechtskraftigen Baubewilligung eine Voraussetzung
fur Forderbeitrage darstellt. Dies schafft Unsicherheiten, da Einsprachen die Verfahren verzogern kon-
nen. Zielfiihrender ware vielmehr, wenn Projekte mit Férderbeitrdgen in vereinfachten und beschleu-
nigten Bewilligungsverfahren beurteilt wiirden, da offensichtlich ein grosses 6ffentliches Interesse an
der Umsetzung der Projekte besteht.

Abgelehnt werden «schwarze Listen» von Netzbetreibern, welche ihre Mitwirkungspflicht im Erkun-
dungsverfahren verletzt haben. Netzbetreiber mit einer grossen Netzabdeckung haben rein statistisch
das hohere Risiko, dass einmal ein Fehler auftritt und sie dann automatisch 6ffentlich an den Pranger
gestellt werden. Korrekter waren aufsichtsrechtliche Massnahmen des BAKOM, wie sie beispielsweise
auch im FMG bestehen.

Wir danken Ihnen flr lhre Aufmerksamkeit und stehen bei Fragen gerne zur Verfliigung.

asut — Schweizerischer Verband

der Telekommunikation

m N
/- il < Grls

Christian Grasser
Prasidentin Geschéftsflhrer
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Référence

Votre référence :
Notre référence : voj
Berne, le 17 juin 2025

Prise de position de la CFC sur le projet de Loi fédérale sur la promotion du haut débit (LPHD) —
Procédure 2025/4

Mesdames, Messieurs,

La Commission fédérale de la consommation (CFC) vous fait parvenir sa prise de position sur le projet
loi fédérale sur la promotion du haut débit (procédure de consultation 2025/4).

Internet constitue depuis deux décennies un canal essentiel de consommation, tant pour les produc-
teurs ou diffuseurs que pour les consommateurs et consommatrices. L'infrastructure pour y accéder se
doit donc d’étre disponible aussi largement que possible. La Loi sur la promotion du haut débit (LPHD)
vise a soutenir, sur une période limitée a sept ans (prolongeable une fois), le déploiement d’infrastruc-
tures passives (principalement fibre optique) garantissant des débits d’au moins 1 Gbit/s en télécharge-
ment, dans les zones ou un déploiement spontané par les acteurs du marché est économiquement non
viable. Le soutien, financé a parts égales par la Confédération et les cantons, est destiné aux com-
munes.

Contrairement au cadre actuel, qui repose sur l'initiative des opérateurs privés sans obligation d’univer-
salité en matiére de trés haut débit, la LPHD introduit un mécanisme correctif ciblé pour réduire les
disparités d’accés a l'infrastructure numérique. Elle marque une avancée significative dans la couver-
ture équitable du territoire, sans pour autant créer une obligation de service universel en matiére de
haut débit.

L’'impact sur les consommatrices et consommateurs comporte des points positifs, mais souleve égale-
ment quelques points d’attention. La Commission salue les améliorations promises par la loi. Celle-ci
vise a réduire la fracture numérique, en particulier pour les régions rurales, alpines ou périphériques
souvent exclues des stratégies commerciales des opérateurs. La loi garantit également un accés non
discriminatoire aux infrastructures soutenues, ouvrant le marché a plusieurs fournisseurs.

Commission fédérale de la consommation
Jean-Marc Végele

Secrétariat

Palais fédérale est, CH-3003 Berne

Tel.: +41 58 462 20 46, Fax: +41 58 462 43 70
jean-marc.voegele@bfk.admin.ch
www.konsum.admin.ch
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Toutefois, un certain nombre d’éléments mériteraient de recevoir une attention particuliére de la part du
législateur fédéral :

¢ Non-discrimination des utilisateurs finaux : la loi ne garantit pas que les services fournis via
ces infrastructures soient proposés a toutes et tous les consommateurs sans discrimination,
notamment tarifaire. Les résidents de régions périphériques devraient notamment ne pas étre
pénalisés. Toutefois, il convient d’éviter une régulation des prix. L’objectif de la loi est de per-
mettre un accés au trés haut débit dans les zones non rentables, sans perturber le marché qui
fonctionne bien ailleurs. Le maintien de prix de marché transparents et compétitifs, valables sur
'ensemble du territoire, reste dans l'intérét des consommateurs, en garantissant a la fois équite,
qualité de service et diversité de I'offre.

e Veiller a limiter la complexité administrative pour les communes porteuses de projets, pour
éviter risque de retards ou d’inégalités de mise en ceuvre.

Dans ce contexte, la Commission fédérale de la consommation recommande :

1. De contréler que I'accés des utilisateurs finaux soit non-discriminatoire, par exemple en
intégrant un mécanisme de suivi des prix pratiqués sur les infrastructures financées, afin de
garantir une accessibilité effective et équitable aux services. En outre, la mise en ceuvre de la
loi doit rester proportionnelle : les soutiens doivent étre accordés uniquement la ou un réel be-
soin est identifié et ou il est raisonnable d’effectuer des aménagements. L’objectif n’est pas de
raccorder chaque batiment isolé a n'importe quel colt, mais de respecter un principe de pro-
portionnalité.

2. De veiller a I'effectivité du principe d’accés non discriminatoire pour que les fournisseurs
alternatifs puissent accéder aux réseaux financés et que le marché puisse fonctionner aussi
librement que possible en vue de proposer des offres concurrentielles.

3. De veiller afaciliter les procédures administratives pour éviter des écarts de mise en ceuvre.

4. De renforcer I'obligation d’information des consommateurs au niveau communal, notam-
ment sur les projets en cours, les opérateurs concernés et les délais de mise en service.

5. De garantir la publication ouverte de I'atlas national de la large bande, permettant aux
consommateurs de s’informer sur I'état et I'évolution de la couverture numérique.

Pour la Commission fédérale de la Consommation,

— A

Prof. Anne-Christiné Fornage PD Dr. Melinda Lohmann
Présidente Vice-présidente
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Basel, 22. Juni 2025

Bundesgesetz iiber die Férderung des
Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen
(Breitbandfordergesetz, BBFG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 14. Marz 2025 erdffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz iber die Férderung des
Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandférdergesetz, BBFG).

Die Digitale Gesellschaft ist eine gemeinnutzige Organisation, die sich fir Grund- und Menschenrechte, eine
offene Wissenskultur, weitreichende Transparenz sowie Beteiligungsmaoglichkeiten an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen einsetzt. Die Tatigkeit orientiert sich an den Bedrfnissen der Blrgerinnen und
Konsumenten in der Schweiz und international. Das Ziel ist die Erhaltung und die Férderung einer freien,
offenen und nachhaltigen Gesellschaft vor dem Hintergrund der Persdnlichkeits- und Menschenrechte.

Unsere Stellungnahme deckt sich weitgehend mit der Vernehmlassungsantwort von Init7, welche wir
vollumfanglich unterstitzen und auf welche wir verweisen. Gerne nehmen wir wie folgt Stellung:

Vorbemerkung

Man muss Abschied nehmen von der jahrzehntelangen Doktrin des sogenannten «Infrastruktur-
Wettbewerbs». Vor 20 Jahren gab es zwei konkurrierende Telekom-Infrastrukturen: das herkdmmliche
Telefon-Netz, basierend auf der Zweidraht-Kupferleitung und das Fernseh-Kabelnetz, basierend auf
Koaxialkabeln. Beide Netze wurden und werden durch ein und dieselbe Glasfaser ersetzt. Dadurch entfallt
der Wettbewerb auf der Netzebene (OSI Layer 1, Infrastruktur). Der Wettbewerb findet heute ausschliesslich
auf der Dienstebene statt (OSI Layer 2 und Layer 3). Wer heute noch von Infrastruktur-Wettbewerb spricht,
tut dies entweder in Unkenntnis der tatsdchlichen Gegebenheiten oder will damit fir die eigene
Unternehmung einen Vorteil erzielen. Auch Glasfaser-Kooperationen, wie sie vornehmlich in den Stadten
zwischen Swisscom und dem lokalen Energieversorger geschlossen wurden, sind kein Infrastruktur-
Wettbewerb, sondern eine kollektive Marktbeherrschung der beiden Kooperationspartner.

Man muss auch konstatieren, dass aufgrund der technischen Entwicklung weg von Kupfer hin zu Glasfaser
auch eine stetige Deregulierung stattgefunden hat — zu Lasten des Wettbewerbs und damit zu Lasten der
Endkunden. Wir begriissen deshalb, dass der Bundesrat geforderte Glasfaser-Anschliisse der Regulation
unterstellen will (Art. 14 Absatz 2, erster Satz). Allerdings wiirde die Anzahl der geférderten Anschliisse nur
ein kleiner Teil der FTTH-Anschliisse umfassen, und es ist aus Uberlegungen der Praktikabilitdt unbedingt zu
vermeiden, dass zwei unterschiedliche Regime gelten sollen: «gefordert = reguliert» und «nicht geférdert =
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dem (Pseudo-)Markt GUberlassen». Man darf nicht vergessen: auch bestehende Glasfaser-Gebiete sind in
aller Regel durch bloss eine FTTH-Erstellerin oder, wie bereits erwahnt, als Kooperation zwischen Swisscom
und einer Energieversorgerin gebaut worden. Es gibt also in jedem Fall eine Marktbeherrschung durch
Swisscom oder eine kollektive Marktbeherrschung durch Swisscom und dem EVU.

Gerne zitieren wir aus dem Bericht zur Hochbreitbandstrategie des Bundes vom 28. Juni 2023, der die
Grundlage fiir den vorliegenden Vorschlag darstellt (Seite 28):

Zur Erfillung des hohen Anspruchs an die digitale Infrastruktur der Zukunft in der Schweiz hat
sich ein nationales Forderprogramm auf die Mitfinanzierung von FTTH auszurichten. FTTH stellt
die leistungsfahigste und die einzige als zukunftssicher geltende Technologien dar: Mit
Glasfasern bis in die Haushalte und Geschafte sind dezidierte, fast beliebig hohe Bandbreiten,
auch im Upload, erreichbar und die Reaktionszeit (Latenz) ist ausserst gering. Weiter ist der
Stromverbrauch im Vergleich mit anderen Technologien am tiefsten und die Zuverlassigkeit am
héchsten. Andere (hybride) leitungsgebundene Technologien werden friiher oder spater
auslaufen und von den Herstellern nicht mehr unterstitzt oder erneuert werden kénnen. Der
Einsatz von staatlichen Mitteln in andere, weniger leistungsfahige und weniger effiziente, nicht
zukunftssichere Technologien ist nicht zu rechtfertigen. Ausserdem kénnen zur Gewahrleistung
des Wettbewerbs durchgehende Glasfasern vom Anschluss bis zur Zentrale von Dritten
angemietet werden (physische Entblndelung), was bei allen anderen Breitbandtechnologien
nicht ohne Weiteres mdglich ist.

Und weiter (Seite 31):

Das Kernelement der Strategie besteht in einem subsididaren Forderprogramm, welches in
unrentablen Gebieten den Ausbau von Anschliissen, welche die Zielbandbreite von 1 Gbit/s
nicht erreichen, staatlich subventioniert. Dabei soll die Wirtschaftlichkeitsliicke eines Ausbaus
mit FTTH mit einer durchgehenden Faser vom Anschluss bis zur Zentrale (PtoP) mitfinanziert
werden.

Schlussfolgerung (Seite 48):

Die Hochbreitbandstrategie des Bundes verfolgt das Ziel, moéglichst alle Haushalte und
Geschafte in der Schweiz mit einer Bandbreite von 1 Gbit/s abzudecken. Zu diesem Zweck soll
ein zeitlich befristetes, staatliches und subsidiares Férderprogramm geschaffen werden,
welches den Ausbau mit der leistungsfahigsten und zukunftssicheren Technologie FTTH in diinn
besiedelten, unrentablen Gebieten mitfinanziert. In begriindeten Fallen kann der Ausbau auch
mit alternativen Technologien erfolgen.

Zur Erreichung dieses Ziels ware das Forderprogramm mit 6ffentlichen Mitteln von
schatzungsweise 1,4 Milliarden Franken auszustatten, welche sodann Uber mehrere Jahre
verteilt in den Breitbandausbau in unrentablen Gebieten fliessen.

Dieser Zielsetzung schliessen wir uns vollumfanglich an.

Ist erst die Vision «Glasfaser fur alle» (ein Ausbau fir 99,9%) einmal realisiert, kdnnte die aktuell gultige
ungeliebte Grundversorgung abgeschafft werden. Wenn jeder Haushalt die Wahl zwischen verschiedenen
Breitbandangeboten dank einer regulierten Layer 1 Vorleistung hat, braucht es weniger Vorschriften fur die
Ex-Monopolistin respektive, die Grundversorgungskonzession wirde entfallen. Es liesse sich ein «Fairer
Breitbandwettbewerb in der ganzen Schweiz» realisieren.
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Zu den einzelnen Artikeln

Art. 1 Zweck

Dass die Forderung ausschliesslich fir «passive» Infrastrukturen gesprochen werden soll, begriissen wir.
Obwohl in Absatz 2 «passiv» spezifiziert wird (ohne Stromversorgung), spricht der Artikel 1 trotzdem von
Funkanlagen. Eine Funkanlage erfordert in jedem Fall Strom. Dies ist widerspriichlich. Die Férderung soll
aus unserer Sicht ausschliesslich und exklusiv fir den Ausbau von Glasfaser zugute kommen. Funknetze
brauchen keine Forderung, denn eine Richtfunkanlage ist vergleichsweise kostenglinstig zu erstellen.
Zudem ist die Forderung von Funkanlagen kontraproduktiv fur das langfristige Ziel «Glasfaser fir alle».

Dass 1 Gigabit pro Sekunde «flr den Download» ausreichend sein sollen, ist kurzfristig gedacht und deshalb
nicht zielfihrend. Upload-Bandbreite ist heute genauso wichtig; die limitierende Asymmetrie auf Kupfer-
basierten Anschlissen ist ein wichtiger Treiber fir den Glasfaser-Ausbau. Vorgeschrieben werden soll die
Point-to-Point (P2P) Netztopologie, die hdhere symmetrische Bandbreiten als 1 Gigabit bereits heute
ermoglicht und flexibel den aktuellen wie kinftigen Erfordernissen angepasst werden kann.

Das Ansinnen, mittels Funktechnologie den Forderbedarf zu reduzieren, unterstitzen wir nicht. Glasfaser-
Anschlisse haben eine praktisch wartungsfreie Lebensdauer von mehreren Dekaden, wahrend Funkanlagen
bereits nach etwa zehn Jahren «End of Life» sind und ersetzt werden mussen. Der Bund soll ausschliesslich
in langfristig nutzbare Infrastrukturen investieren. Jegliche Forderung von Funkanlagen soll unterlassen
werden.

Art. 2 Grundsitze

Absatz 2: Das vorgeschlagene Férderprogramm mit den Kantonen verursacht einen enormen
administrativen Aufwand. Jede Kommune muss sich mit der Glasfaser-Frage befassen, die lokalen
Gemeindebehoérden sind vielerorts mit der Thematik Gberfordert. Man sieht bereits heute, wie viel Frust und
Kosten im nicht durch den Bund geforderten Bereich entsteht. Consulting-Firmen beraten Verantwortliche
von Gemeinden von schlecht bis recht und verdienen sich dabei eine goldene Nase; Swisscom erstickt
lokale Glasfaser-Initiativen bereits im Keim (Beispiel: PRIORIS, beinahe ware ein weiteres Kartellverfahren
ausgeldst worden) oder Infrastrukturen sind an den Bedurfnissen des offenen Markts (Open Access) vorbei
geplant und gebaut, damit lokale «Kénigreiche» moglichst lang aufrecht erhalten werden kdnnen. Ob man
als Endkunde Glasfaser-Abonnemente zum attraktiven Preis von mehreren Anbietern beziehen kann oder
aber mit dem Uberteuerten Angebot eines 6rtlichen Monopolisten vorlieb nehmen muss, hangt 6fters von der
Kompetenz oder Eigeninteressen lokaler Gemeindebehdrden ab.

Ein Blick auf den komplett aus dem Ruder gelaufenen Glasfaserausbau in Deutschland sollte eigentlich als
abschreckendes Beispiel Warnung genug sein: mindestens 250 Firmen tummeln sich in einem deregulierten
Glasfaser-Markt, viele stellen eigene finanzielle Interessen tGber das Gemeinwohl und férdern regionale
Monopole mit schlechtem Service. Férderung wird mit zu wenig Auflagen und Vorschriften im Sinne eines
offenen Marktes (Topologie, Kostenorientierung) vergeben. Schlimmer noch: die Branche konnte sich nicht
mal auf einen gemeinsamen Glasfaser-Standard einigen.

Zustande wie in Deutschland sollte die Glasfaser-Schweiz deshalb unbedingt vermeiden. Gefragt ist deshalb
fur die Glasfaser-Forderung keine Bottom-Up Strategie wie im Gesetzesentwurf vorgeschlagen, sondern
eine Top-Down Strategie. Statt dass es jeder Gemeinde selber iberlassen ist, tUber die Wichtigkeit von
Glasfaser nachzudenken und je nach Gutdiinken ein Projekt zu lancieren, sollte man auf Stufe Bund die
Glasfaser als Service Public betrachten. Glasfaser gehort wie die Stromversorgung einfach dazu. Man sollte
sich beim Umzug in einigen Jahren nicht mehr die Frage stellen missen, ob am neuen Wohnort Glasfaser
vorhanden ist oder nicht. «Glasfaser fiir alle» soll kiinftig eine Selbstverstandlichkeit sein.

Deshalb ist aus unserer Sicht der ganze Férdertopf der Swisscom allein zur Verfligung zu stellen,
selbstredend mit der Auflage, bis z.B. 2033 jedes Haus ans FTTH-Netz anzuschliessen. Swisscom hat
bewiesen, dass sie in der Lage ist, mehr als 300'000 FTTH-Anschlisse pro Jahr zu realisieren. Deren FTTH-
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Maschinerie mitsamt einheitlichen Standards lauft bestens, es gibt deshalb keinen Grund, Forderprogramme
wie vorgeschlagen durchzufuhren.

Selbstverstandlich braucht es Auflagen flr Swisscom: Die Netztopologie P2P sowie die Regulierung der
Glasfaser ist zwingend. Nur ein einheitlicher schweizweiter Ausbau Uberall kann die Pramissen «Glasfaser
fur alle» und «Fairer Breitbandwettbewerb in der ganzen Schweiz» kosteneffizient erfiillen. Wenn jede
Gemeinde wie vorgeschlagen ihr eigenes Siippchen kocht, wird zu viel Reibungsverlust und Leerlauf
produziert, und es werden zahllose weisse Flecken auf der Glasfaserkarte verbleiben. Dies widerspricht dem
Ziel, das ineffiziente und energiehungrige Kupfernetz méglichst rasch abzuschalten.

Art. 3 Dauer

Ob 7 Jahre ausreichend sind, wenn der ganze Fordertopf der Swisscom allein zur Verfligung gestellt wird,
kdnnen wir nicht beurteilen. Am Ziel 99,9% Glasfaser-Abdeckung gemass Bericht zur
Hochbreitbandstrategie des Bundes vom 28. Juni 2023 (und entgegen dem vorliegenden Vorschlag) darf
hingegen nicht geruttelt werden.

Art. 4 Hohe des Forderbeitrages

Ohne den administrativen Overhead der Bottom-Up Strategie wiirden die Férdermittel wesentlich effizienter
eingesetzt.

Art. 6 Anteil des Bundes

Die Kostenbeteiligung der Kantone und/oder Gemeinden soll gestrichen werden. Der Bund mit 51%
Beteiligung an Swisscom nimmt jedes Jahr seit mehr als einem Vierteljahrhundert Hunderte Millionen
Franken Dividende ein, die nicht in die Telekommunikation zurlick fliessen. Diese salopp bezeichnete
«Monopolrente» entzieht der Volkswirtschaft in insbesondere strukturschwachen Gebieten viel Geld, denn es
ist bekannt, dass in Randregionen der Telekommunikationsmarkt nicht spielt. Man zahlt auf dem Land viel
mehr fur viel weniger Breitband-Leistung. Eine Investition ins Glasfasernetz durch den Bund wére nicht nur
gerecht, sondern scheint geradezu angezeigt, denn der Bund hat jahrzehntelang von der «Monopolrente»
profitiert.

Die Breitbandférderung soll deshalb zu 100% durch den Bund finanziert werden.

Art. 7 Finanzierung der Ausgaben des Bundes

Absatz 1: Der Bund verplant Mittel, die es faktisch noch nicht gibt. Es ist keineswegs sicher, dass die
Funkkonzessionen genligend Geld einbringen werden, um die Gigabit-Strategie zu finanzieren.

Absatz 2: Der errechnete Forderbedarf betragt 1,4 Milliarden Franken. Der Vorschlag kurzt diesen willkurlich
auf die Halfte (behauptet: Funktechnologie reicht) und will davon nochmals die Halfte den Kantonen
abwalzen. Das ist weder statthaft noch nachhaltig. Fir das Ziel, 99,9% Glasfaser-Abdeckung zu erreichen
und damit die Grundlage zur Abschaltung des Kupfernetzes zu schaffen, reichen die vorgeschlagenen 375
Millionen Franken bei weitem nicht. Zudem verursacht die vorgeschlagene Bottom-Up Strategie viel
administrativer Leerlauf und vermeidbare Kosten. Wirden stattdessen wahrend 5 Jahren die halben Ertrage
aus der Dividende der Swisscom fur FTTH investiert, kdnnten die Ziele der Hochbreitbandstrategie des
Bundes auch tatsachlich erreicht werden.

Art. 8 Voraussetzungen fiir den Anteil des Bundes am Férderbeitrag

Der vorgeschlagene Prozess ist viel zu kompliziert und verursacht sehr viel Leerlauf und Kosten. Es wirde
an den Bedurfnissen vorbei produziert, die Komplexitat wirde enorm erhéht. Der ganze Artikel ist zu
streichen.
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Art. 9 Mitteilungspflichten von Anbieterinnen und Eigentiimerinnen von Infrastrukturen

Keine Einwande, indes waren diese mit einer Top-Down Strategie gar nicht notwendig.

Art. 12 Uberpriifung des geférderten Projektes

Das vorgeschlagene Verfahren ist kompliziert, ineffizient, viel zu burokratisch und zu teuer.

Art. 15 Streitigkeiten im Bereich des Zugangs

Inhaltlich keine Einwande, allerdings ist der Zugang Ex-Ante zu regulieren. Die aktuell gultige Ex-Post
Doktrin hilft einem fairen Markt nur bedingt und zeitverzdgert. Die Zugangsbedingungen (6rtlich, preislich)
missen bereits bei der Vergabe der Férderung festgelegt sein und allen Internet-Providern mitgeteilt werden.

Schlussbemerkung

Wir beschranken uns in dieser Stellungnahme auf unsere Kernanliegen. Der Verzicht auf umfassende
allgemeine Anmerkungen oder auf Anmerkungen zu einzelnen Artikeln bedeutet keine Zustimmung der
Digitalen Gesellschaft.

Freundliche Griisse

Erik Schénenberger
Geschéftsleiter
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Glasfasernetz
Schweiz

Zl

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Bern, 20. Juni 2025

Bundesgesetz liber die Forderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen, Breitbandfordergesetz
(BBFG): Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Marz 2025 wurde die Vernehmlassung zum Bundesgesetz tber die Forderung des
Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen, Breitbandfordergesetz (BBFG) eroffnet. Gerne nehmen wir hiermit
die Moglichkeit wahr, uns zu diesem Gesetzesentwurf zu dussern.

Glasfasernetz Schweiz ist die Interessens- und Informationsplattform der in den Ausbau der Glasfaserinfra-
struktur investierenden Unternehmen. Wir begriissen das Bundesgesetz Gber die Foérderung des Ausbaus
von Breitbandinfrastrukturen, Breitbandférdergesetz (BBFG). Das Forderprogramm ist grossmehrheitlich
kongruent mit den Zielsetzungen von Glasfasernetz Schweiz (Link) und der richtige Weg, um in Erganzung
zum marktgetriebenen Ausbau eine moglichst flaichendeckende, primar leitungsgebundene Internet-Ver-
sorgung der Wohnungen und Geschéfte in der Schweiz zu erreichen.

Glasfasernetz Schweiz unterstiitzt namentlich folgende Eckwerte der Vorlage:

e Komplementaritat des Forderprogramms: Seit Jahrzenten investieren private Unternehmen sub-
stanzielle Ressourcen in den Ausbau der Glasfasernetze und terrestrische Funkanlagen. Seit der
Liberalisierung 1998 werden die Investitionen in die Telekominfrastruktur durch private bzw. halb-
private Unternehmen im Markt getatigt. Das staatliche Forderprogramm darf diese Investitionen
nicht gefdhrden und auch den kiinftigen marktgetriebenen Ausbau nicht hemmen. Gleichzeitig er-
fordert die politisch gewiinschte Versorgung mit der leistungsfahigsten digitalen Infrastruktur in
den Gebieten, die der Markt nicht erbringen kann, eine 6ffentliche Mitfinanzierung. Glasfasernetz
Schweiz begriisst explizit, dass das Forderprogramm nur dort zum Tragen kommen soll, wo der
Ausbau von den Marktteilnehmenden nicht eigenwirtschaftlich realisiert werden kann. Auch des-
halb begriisst Glasfasernetz Schweiz den Start des Foérderprogramms ab 2031, weil zu diesem Zeit-
punkt der marktgetriebene Ausbau grossmehrheitlich abgeschlossen sein wird.

e Nachfrageorientierung: Glasfasernetz Schweiz erachtet es als zielflihrend, dass die Gemeinden via
Ausschreibungen als Gesuchstellerinnen und Empfangerinnen von Finanzhilfen vorgesehen sind.
Entscheidungstragerinnen auf kommunaler Ebene kennen die lokalen Bedirfnisse sowie die regio-
nalen Kontexte am besten und garantieren so einen effizienten Einsatz der finanziellen Ressour-
cen. Politisch motivierte und vom Bund vorgeschriebene Versorgungsziele oder sogar ein Zwang
zur Erschliessung mit Leitungen waren hingegen systemwidrig und volkswirtschaftlich nicht sinn-
voll.

e Technologieneutrale Ausgestaltung: Glasfasernetze sind in den allermeisten Gebieten die effizien-
teste Technologie, die Ziele der politisch gewlinschten Gigabit-Versorgung zu gewahrleisten. Aus
einer volkswirtschaftlichen Gesamtabwagung ist es aber essenziell, dass auch Erschliessungen mit
Mobilfunk —wie im Breitbandférdergesetz vorgesehen —forderfahig sind. Je nach Lage kénnen ein-
zelne Anschliisse mit Glasfasernetzen mehrere Zehntausend Franken kosten. Solche Investitionen
kéonnen weder refinanziert werden, noch ist eine staatliche Férderung volkswirtschaftlich sinnvoll.
Terrestrische Funknetze bieten in diesen Fallen eine sinnvolle Alternative. Glasfasernetz Schweiz
begriisst es deshalb, dass auch Funknetze im Férderprogramm eingeschlossen sind.
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Optimierungsbedarf sieht Glasfasernetz Schweiz in folgenden Punkten:

Entschadigung des Zugangs und Wettbewerb: Die Gewahrleistung der Zugangsrechte fiir andere
Anbieterinnen zu einem fairen und fir die investierenden Firmen wirtschaftlichen Preis auf die
Glasfasernetzinfrastrukturen ist fir Glasfasernetz Schweiz essenziell. Dieser Ansatz findet sich auch
im Forderprogramm wieder. Das vorgeschlagene Berechnungssystem ist allerdings unnotig kom-
plex und wiirde zu regional oder gar lokal unterschiedlichen regulierten Zugangspreisen fiihren.
Dies ist kontraproduktiv und kann den Wettbewerb in den geférderten Gebieten beeintrachtigen.
Geeigneter fir einen wirksamen Wettbewerb sowie eine Angebotsvielfalt der Dienste fiir die Kon-
sumentinnen und Konsumenten ist eine Preisfestlegung der Zugangsdienste auf die Marktpreise
der Netzbetreiber in Gebieten ohne Férderung. Sind solche nicht vorhanden, sind landesweite
Durchschnittspreise heranzuziehen. In jedem Fall darf die Berechnungsmethode die investierenden
Unternehmen in keiner Weise benachteiligen oder diskriminieren.

Reduktion des administrativen Aufwands: Die Komplexitdt der Umsetzung des Forderprogramms
sollte moglichst niedrigsein. So ist die Berechnung des Forderbeitrags so zu gestalten, dass der ad-
ministrative Aufwand aller Beteiligten so tief wie moglich ist. Begriissenswert ist der Ansatz mit der
Definition von Referenzwerten fiir die wirtschaftlich tragbaren Erschliessungskosten pro Anschluss
(vergl. Argument beim Punkt oben).

Foérderungszusage vor Bewilligung: Bei Glasfasernetzbauten sind erhebliche Vorleistungen not-
wendig, beispielsweise flir Netz- und Bauplanung aber auch im Zusammenhang mit den Baugesu-
chen. Glasfasernetz Schweiz schlagt deshalb vor, dass die Baubewilligung nach kantonalem und
kommunalem Baurecht keine Voraussetzung fiir die Forderzusage ist. Dass die Forderbeitrage erst
ausbezahlt werden, sobald die Erteilung der notwendigen Bewilligungen erfolgt ist, unterstitzt
Glasfasernetz Schweiz.

Lockerung der Anforderung an die Mobilfunkerschliessung: Die Vorteile der Technologieneutrali-
tat der Ausgestaltung des Forderprogramms wird mit der Anforderung, dass eine Mobilfunker-
schliessung (terrestrische Funkverbindung) im Mittel mindestens eine Versorgung mit 1 Gbit/s im
Download erreichen muss, gefahrdet. Dieses Kriterium ist aus Sicht von Glasfasernetz Schweiz zu
hart und zu prohibitiv. Flir Glasfasernetz Schweiz ist es essenziell, dass die Kriterien flr terrestri-
sche Funkverbindung kiinftigen Technologieentwicklungen Rechnung tragen kénnen.
Zeithorizont der Markterkundung: Dieser ist mit drei Jahren zu kurz angesetzt. Die Planungshori-
zonte der Netzbetreiber sind langer. Die Markterkundung sollte daher den geplanten eigenwirt-
schaftlichen Ausbau bis zum Ende des Programms bericksichtigen. Ansonsten droht eine Verdran-
gung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Netzbetreiber, der weiter als drei Jahre in der Zukunft
liegt. Das Prinzip der Subsidiaritat, also der Erganzung des privatwirtschaftlichen Ausbaus, wiirde
damit verletzt.

Eine leistungsfahige digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor. Dazu gehoren auch gigabitfahige
Breitbandanschlisse. Das Breitbandfordergesetz istein wichtiger Schritt, um diese Infrastruktur auch in Ge-

bieten, die nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden kénnen, leistungsfahig auszubauen. Glasfasernetz

Schweiz begrusst — unter Berlicksichtigung des oben beschriebenen Optimierungsbedarfs — die gezielte
und gut dosierte Ausgestaltung des Breitbandfordergesetzes.

Wir danken fiir die gebotene Mdglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie freundlich, unsere Argumente

in der Entscheidfindung zu bertcksichtigen.

Freundliche Grisse

!
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Hans Wicki, Standerat Lorenz Jaggi
Prisident Geschdiftsfiihrer



Eidgendssisches Departement fir
Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK

3003 Bern

Per E-Mail:
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Betreff Datum

Vernehmlassung 23. Juni 2025
Breitbandférdergesetz BBFG:
Stellungnahme von Init7 (Schweiz) AG

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren,

Wir nehmen Bezug auf die am 14. Marz 2025 erdffnete Vernehmlassung zum Entwurf des
Breitbandférdergesetzes BBFG respektive der Gigabitstrategie und danken fir die Gelegenheit, dazu
Stellung nehmen zu kénnen. Als unabhéngiger Internet-Provider nutzen wir die Glasfaser-Infrastruktur
schweizweit zur Bereitstellung von Internet-Anschliissen fir Privat- und Geschéaftskunden und sind
deshalb mit den Gegebenheiten, mit den Marktmechanismen und den alltdglichen Herausforderungen
bestens vertraut. Wir erlauben uns deshalb einige Vorbemerkungen, die fiir die Beurteilung des
Entwurfs relevant scheinen.

Init7 mit eigener schweizweiter FTTH Infrastruktur

Init7 ist ein unabhdngiger Internet-Service-Provider mit Sitz in Winterthur. Wir betreiben eine eigene
schweizweite Infrastruktur mit derzeit mehr als 360 Glasfaser-PoPs (Point of Presence). Bis in etwa 4
Jahren erwarten wir eine Verdoppelung der Anzahl der PoPs, einhergehend mit dem Ausbau von FTTH
Glasfaser. Es ist unser erklartes Ziel, einen Beitrag zur Belebung des Wettbewerbs von Glasfaser-
Internet fur Privat- wie Geschaftskunden beizutragen, und dies sowohl bei Technologie als auch beim
Preis-Leistungs-Verhaltnis.
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Init7 hat zwischen 2018 und 2024 sieben Mal in Serie das BILANZ Telekom-Rating in der Kategorie
«Bester Internetprovider Privatkunden» gewonnen. Mit dem Flaggschiff-Produkt Fiber7 haben wir
bereits 2014 erstmals symmetrisches Gigabit zum fiir normale Haushalte erschwinglichen Preis (CHF
64.75 pro Monat) lanciert.

Seit 2021 ist unser 25-Gigabit-Angebot — notabene zum selben Preis - unangefochten der Speed-
Champion in der Schweiz. Mit Easy7 gibt es auch ein Entry-Level Produkt (Auspacken. Anschliessen.
Surfen.) sowie eine Reihe von Angeboten fur Geschaftskunden. Unsere innovativen Produkte haben das
Marktgefiige im Sinne der Endkunden beeinflusst, die Konkurrenz musste nachziehen. Obwohl unser 25-
Gigabit-Angebot seit bereits vier Jahren erhaltlich ist, verursacht es im Ausland nach wie vor
ungldubiges Staunen.

Alle Fiber7 PoPs sind auf der Schweizerkarte samt den bereits gebauten und kiinftig verfiigbaren FTTH
Anschliisse aller Gebdude tagesaktuell unter https://ftth.init7Z.net/ dargestellt. Es ist damit mdéglich, den
Ausbau-Fortschritt der Glasfaser und die weissen Flecken fir jedes Gebaude individuell zu betrachten,
wahrend der Breitbandatlas nur Gebiete abdeckt. Unsere Karte zeigt zudem alternative Technologien
(z.B. Kabel-Internet) nicht an.

Glasfaserstreit

Unser Beitrag zum funktionierenden Breitbandwettbewerb wurde erst méglich dank des Erfolgs im
sogenannten «Glasfaserstreit», einem Kartellverfahren der Wettbewerbskommission WEKO gegen das
Ansinnen von Swisscom, den Ausbau der Glasfaser mit einer wettbewerbsverschliessenden
Netztopologie (Point to Multipoint P2MP) vorzunehmen.

Der Glasfaserstreit begann im Februar 2020, nachdem Swisscom angekiindigt hat, 1,5 Millionen neue
FTTH Anschliisse bis 2025 bauen zu wollen, allerdings nicht nach dem vom Runden Tisch Glasfaser
kollaborativ erarbeiteten Standard, der die Point to Point (P2P) Netztopologie vorsah, sondern durch die
P2MP Netztopologie, die sowohl den Preis- wie den Technologie-Wettbewerb fiir Dekaden verhindert
hatte. Der volkswirtschaftliche Schaden ware immens und nachhaltig gewesen. Alternative
Serviceprovider wie Init7 wéren zu reinen Resellern von vorkonfektionierten und teuren
Breitbandangeboten von Swisscom degradiert worden.

Unsere Anzeige gegen Swisscom im September 2020 veranlasste die WEKO bereits am 14. Dezember
2020 zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme, die es der Swisscom per sofort verbot, weiterhin
Anschliisse basierend auf der P2MP Netztopologie zu bauen und zu vermarkten. Erst im Herbst 2022
lenkte der neue CEO von Swisscom ein und kiindigte an, zuriick auf den wettbewerbsrechtlichen Pfad
der Tugend zuriickzukommen. lllegal gebaute Anschliisse sollten sukzessive auf P2P umgerlistet werden.
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Dies verlangte auch die WEKO im Verlauf des Verfahrens, die Frist dafiir 1auft bis Ende 2025. Das
Verfahren ist derzeit beim Bundesverwaltungsgericht hdngig. Durch die illegale Bauweise von Swisscom
wurde der FTTH-Rollout in der Schweiz um schidtzungsweise drei Jahre verzdgert. Man kénnte heute viel
weiter sein, hatte das Management der Swisscom nicht vorsatzlich und wider besseren Wissens viel zu
lange die illegale Netztopologie gebaut (Zitat aus dem BVGER-Urteil).

Glasfaser fiir alle, fairer Breitbandwettbewerb

Der Erfolg im Glasfaserstreit ist wesentlich fiir die Fragestellungen der Gigabitstrategie. Die Pramissen
«Glasfaser fur alle» (ein Ausbau fiir 99,9 %) und «Fairer Breitbandwettbewerb», erfordern namlich
regulierende Massnahmen bei der Glasfaser-Infrastruktur. Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber bei
der letzten Revision des Fernmeldegesetzes diesen Aspekten nicht mehr Rechnung getragen hat und
ein aufwandiges Kartellverfahren als Korrektiv notwendig wurde. Dieses wurde zum grossen Teil
getrieben durch Init7, einem KMU-Serviceprovider mit nur etwa 60 Mitarbeitenden, was aufgrund des
potenten Gegners ein nicht unerhebliches Risiko mit sich brachte. Ein Scheitern im Glasfaserstreit hatte
wahrscheinlich das Ausscheiden von Init7 aus dem Breitbandmarkt bedeutet.

Kein Infrastruktur-Wettbewerb mehr

Man muss Abschied nehmen von der jahrzehntelangen Doktrin des sogenannten «Infrastruktur-
Wettbewerbs». Vor 20 Jahren gab es zwei konkurrierende Telekom-Infrastrukturen: das herkdmmliche
Telefonnetz, das auf der Zweidraht-Kupferleitung basiert, und das Fernsehkabelnetz, das auf
Koaxialkabelnbasiert. Beide Netze wurden und werden durch ein und dieselbe Glasfaser ersetzt.
Dadurch entfillt der Wettbewerb auf der Netzebene (OSlI-Layer 1, Infrastruktur). Der Wettbewerb findet
heute ausschliesslich auf der Dienstebene statt (OSI-Layer 2 und -Layer 3). Wer heute noch von
Infrastruktur-Wettbewerb spricht, tut dies entweder in Unkenntnis der tatsdchlichen Gegebenheiten
oder will damit fiir die eigene Unternehmung einen Vorteil erzielen. Auch Glasfaser-Kooperationen, wie
sie vornehmlich in den Stadten zwischen Swisscom und dem lokalen Energieversorger geschlossen
wurden, sind kein Infrastruktur-wettbewerb, sondern eine kollektive Marktbeherrschung der beiden
Kooperationspartner.
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Uberteuerter OSI-Layer 1 verhindert fairen Wettbewerb

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der faire Wettbewerb auf OSI-Layer 3 (Endkunden-
Markt) wie auch auf OSI-Layer 2 (Wholesale-Markt), dominiert durch das Broadband Connectivity
Service BBCS Angebot von Swisscom, heute nicht als fair betrachtet werden kann, denn die zugrunde
liegende Vorleistung auf Layer 1, die unbeleuchtete FTTH Glasfaser, kann nur lGiberteuert bezogen
werden. Der Preis der FTTH Glasfaser, als ALO Access Line Optical (Swisscom) oder FLL Fibre Local Loop
(Stadtwerke) bezeichnet, kostet CHF 24 pro Monat und Anschluss.

Zum Vergleich: die im aktuellen Fernmeldegesetz regulierte TAL (Teilnehmeranschlussleitung, basierend
auf Kupfer) kostet im Jahr 2025 CHF 14.80 pro Monat und Anschluss. Man bezeichnet deren Nutzung als
«Unbundling». Der Preis der TAL ist sukzessive angestiegen, weil heute fast keine TAL mehr in Betrieb
sind; vor einigen Jahren betrug er noch etwa CHF 12 . Etwa 2012, wéhrend des Hohepunkts des
Unbundlings, gab es schweizweit etwa 300’000 TAL, doch die technische Entwicklung seither hat deren
Konkurrenzfahigkeit stetig verringert. Mehr als 25 Mbit/s Bandbreite lassen sich auf einer TAL nicht
realisieren, was im Gigabit-Zeitalter sozusagen «nichts» mehr ist.

Regulierungsbedarf der Glasfaser

Man muss daher konstatieren, dass aufgrund der technischen Entwicklung weg von Kupfer hin zu
Glasfaser auch eine stetige Deregulierung stattgefunden hat - zu Lasten des Wettbewerbs und damit zu
Lasten der Endkunden. Der «Glasfaserstreit» konnte diese Deregulierung nicht aufhalten kénnen, es gab
lediglich eine Korrektur bei der Netztopologie. Wenn der Gesetzgeber also den ungehinderten und
fairen Telekom-Wettbewerb sicherstellen will, kommt er um eine Regulierung der Glasfaser (FTTH) nicht
herum. Der regulierte Preis wiirde sich voraussichtlich gegenliber dem heutigen ALO-Preis etwa
halbieren, und man kann davon ausgehen, dass dieser Preisvorteil sich sofort auf die Endkunden-Preise
der Breitband-Abos libertragen wiirde.

Wir begriissen deshalb, dass der Bundesrat geférderte Glasfaseranschliisse der Regulierung
unterstellen will (Art. 14 Absatz 2, erster Satz). Allerdings wiirde die Anzahl der geférderten Anschliisse
nur einen kleinen Teil der FTTH Anschliisse umfassen, und es ist aus Uberlegungen der Praktikabilitat
unbedingt zu vermeiden, dass zwei unterschiedliche Regime gelten sollen: «geférdert = reguliert» und
«nicht geférdert = dem (Pseudo-)Markt liberlassen». Man darf nicht vergessen: Auch bestehende
Glasfasergebiete sind in der Regel durch bloss eine FTTH-Erstellerin, oder, wie bereits erwahnt, als
Kooperation zwischen Swisscom und einer Energieversorgerin gebaut worden. Es gibt also in jedem Fall
eine Marktbeherrschung durch Swisscom oder eine kollektive Marktbeherrschung durch Swisscom und
dem EVU.
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Die wenigen Ausnahmen, bei denen ein sogenannter «Uberbau» stattfindet (z.B. Ascona, Baden,
Chiasso), weil sich die private Erbauerin Swiss4Net und Swisscom nicht einigen kénnen, sind
volkswirtschaftlich unsinnig und erzeugen viel Unversténdnis bei der betroffenen Bevélkerung.

Verhinderung der Kosten-Preis-Schere

Es ist auch begriissenswert, dass die Kosten-Preis-Schere, auch Margin Squeeze genannt (Art. 14 Abs. 2,
zweiter Satz) verboten werden soll und eine Quersubventionierung von Layer-1-Ertrdgen auf den Layer 2
oder 3 illegal sein soll. Tatsachlich findet diese illegale Quersubventionierung heute statt; so sind die
Preise fiir Anschlisse von BBCS (Layer 2, CHF 19 pro Monat) bei Swisscom glinstiger als fir ALO (Layer 1,
CHF 24 pro Monat, dazu sehr hohe Setup Gebiihren), obwohl der Aufwand fiir Layer 1 viel kleiner ist.

Auch Energieversorger in einigen Stadten verhalten sich dhnlich wie die Swisscom, und dies obwohl die
Kosten-Preis-Schere bereits héchstrichterlich sanktioniert worden ist (Kartellrechtsbusse von CHF 186
Mio gegen Swisscom, 2020). Ein entsprechendes Verfahren von Init7 vs. ewz (Stadt Zirich), um die
Diskriminierung von Layer 1 gegeniiber Layer 2 zu beenden, ist aktuell beim Bundesgericht hangig.

Ob also die Bestimmungen in Art. 14 Absatz ausreichend sind, um die Diskriminierung zwischen den
Vorleistungsstufen dauerhaft zu beheben, ist zu bezweifeln. Wir sind der Meinung, dass das Problem
erst durch eine Regulierung der Glasfaser im Fernmeldegesetz dauerhaft gelost werden kann.

Regulierung von Rohranlagen und Glasfaser von Bahnen und
Energieversorgern

Um an einem Ort einen Glasfaser-PoP zu betreiben, ist es erforderlich, eine Zuleitung (Backhaul) zu
mieten und zu betreiben. Alternative Provider beziehen diese zu kommerziellen Preisen entweder von
Swisscom oder einer Anbieterin mit einem regionalen oder nationalen Glasfasernetz. Die Auswahl ist
vielerorts stark eingeschrankt. Nur Sunrise verfliigz mit ihren zwei Netzen («rotes Netz»: ex Sunrise,
«blaues Netz»: ex UPC) liber eine schweizweite Abdeckung, allerdings auch nur in den Ballungsgebieten.
Energieversorger und Bahnen bieten sich dértlich manchmal als Alternative an. In Randregionen oder
topografisch schwierigen Gebieten spielt der Markt fiir Backhaul-Glasfaser keine Rolle, da neben
Swisscom haufig héchstens eine weitere Mdglichkeit durch eine Bahn oder einem EVU besteht. Die
Preise fiir Backhaul-Glasfaser sind bei Energieversorgern und Bahnen jedoch nicht selten massiv
Uberteuert - ein Preisaufschlag von Faktor 10 fir eine identische Leistung ist keine Ausnahme. Ob ein
Serviceprovider CHF 0.17 oder CHF 1.70 pro Meter und Jahr fir Backhaul-Glasfaser zahlen muss,
entscheidet dariiber, ob in einer strukturschwachen Ortschaft in der Randregion Breitbandmarkt fur
Endkunden entsteht oder nicht. Tatsdchlich sind die Betriebskosten eines Glasfaser-PoPs primar durch
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den Preis der Backhaul-Glasfaser bestimmt. Die Méglichkeit fiir einen Provider, in einer Randregion fir
Glasfaser-Wettbewerb zu sorgen und gleiche Preise wie in den Stadten anzubieten, ist dadurch
erheblich eingeschrankt.

Energieversorger verfligen vielerorts liber eigene Rohranlagen. Sie sollen gesetzlich verpflichtet
werden, diese fiir den Glasfaserausbau zur Verfligung zu stellen. Dadurch werden mutmasslich weniger
Tiefbauarbeiten und weniger Kosten notwendig, um dem Ziel 99,9% Abdeckung ndher zu kommen.

Fazit: Um den FTTH-Ausbau in den Randregionen méglichst kosteneffizient zu gestalten, wéren deshalb
die Rohranlagen und Glasfaserkabel von Bahnen und Energieversorgern ebenfalls zu regulieren.
Bestehende Infrastrukturen sollen mdglichst effizient im Sinne der Volkswirtschaft genutzt werden,
ohne dass unwillige «lokale K&nige» es verhindern kénnen.

«Glasfaser fiir alle» - ein Recht auf Glasfaser?

Ist erst die Vision «Glasfaser fir alle» einmal realisiert, kénnte die aktuell gliltige ungeliebte
Grundversorgung abgeschafft werden. Wenn jeder Haushalt dank einer regulierten Layer-1-Vorleistung
die Wahl zwischen verschiedenen Breitbandangeboten hat, braucht es weniger Vorschriften fiur die Ex-
Monopolistin beziehungsweise, die Grundversorgungskonzession wiirde entfallen.

Das «Recht auf Glasfaser» erfordert allenfalls eine Anpassung des Art. 35 FMG. Die vorgeschriebene
Duldung durch Liegenschaftbesitzer miisste durch eine Glasfaser-Pflicht ersetzt werden. Es brauchte
hierzu auch vielerorts Nacherschliessungen von Gebduden, die beim FTTH-Rollout ausgelassen worden
sind.

Zu den einzelnen Artikeln
Art.1 Zweck

Wir begriissen, dass die Férderung ausschliesslich fir «passive» Infrastrukturen gesprochen werden
soll. Obwohl in Absatz 2 «passiv» spezifiziert wird (ohne Stromversorgung), spricht der Artikel 1
trotzdem von Funkanlagen. Eine Funkanlage erfordert jedoch immer Strom. Dies ist widerspriichlich. Die
Forderung soll aus unserer Sicht ausschliesslich und exklusiv dem Ausbau von Glasfaser zugutekommen.
Funknetze bendétigen keine Férderung, da eine Richtfunkanlage ist vergleichsweise kostenglinstig zu
erstellen ist. Zudem ist die Férderung von Funkanlagen kontraproduktiv fir das langfristige Ziel
«Glasfaser fir alle».
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Die Annahme, dass 1 Gigabit pro Sekunde «fiir den Download» ausreichend sei, ist kurzfristig gedacht
und deshalb nicht zielfiihrend. Die Upload-Bandbreite ist heute genauso wichtig. Die limitierende
Asymmetrie bei kupferbasierten Anschliissen ist ein wichtiger Treiber fiir den Glasfaserausbau.
Vorgeschrieben werden soll die Point-to-Point (P2P) Netztopologie, die hdhere symmetrische
Bandbreiten als 1 Gigabit bereits heute erméglicht und flexibel den aktuellen wie kiinftigen
Erfordernissen angepasst werden kann.

Das Ansinnen, mittels Funktechnologie den Forderbedarf zu reduzieren, unterstiitzen wir nicht.
Glasfaseranschliisse haben eine praktisch wartungsfreie Lebensdauer von mehreren Jahrzenten,
wéahrend Funkanlagen bereits nach etwa zehn Jahren «End of Life» sind und ersetzt werden missen. Der
Bund soll ausschliesslich in langfristig nutzbare Infrastrukturen investieren. Jegliche Férderung von
Funkanlagen soll unterlassen werden.

Art.2 Grundsatze

Absatz 2: Das vorgeschlagene Foérderprogramm mit den Kantonen verursacht einen enormen
administrativen Aufwand. Jede Kommune muss sich mit der Glasfaserfrage befassen, doch sind die
lokalen Gemeindebehdrden vielerorts mit dieser Thematik Gberfordert. Bereits heute sieht man, wie viel
Frust und Kosten im nicht durch den Bund geférderten Bereich enstehen. Consulting-Firmen beraten
die Verantwortlichen der Gemeinden mehr schlecht als recht und verdienen sich dabei eine goldene
Nase. Swisscom erstickt lokale Glasfaser-Initiativen bereits im Keim (Beispiel: PRIORIS - beinahe wiére
ein weiteres Kartellverfahren ausgel6st worden) oder die Infrastrukturen werden an den Bedirfnissen
des offenen Marktes (Open Access) vorbei geplant und gebaut, damit lokale «K&nigreiche» moglichst
lang aufrecht erhalten bleiben. Ob man als Endkunde Glasfaser-Abonnemente zu einem attraktiven Preis
von mehreren Anbietern beziehen kann oder aber mit dem liberteuerten Angebot eines ortlichen
Monopolisten vorlieb nehmen muss, hdngt oft von der Kompetenz oder Eigeninteressen lokaler
Gemeindebehdrden ab.

Ein Blick auf den vollig aus dem Ruder gelaufenen Glasfaserausbau in Deutschland sollte eigentlich
Warnung genug sein: Mindestens 250 Firmen tummeln sich auf dem deregulierten Glasfasermarkt. Viele
stellen ihre eigene finanziellen Interessen liber das Gemeinwohl und basteln an regionalen Monopolen
mit schlechter Servicequalitét. Die 6rderung wird mit zu wenig Auflagen und Vorschriften im Sinne
eines offenen Marktes (Topologie, Kostenorientierung) vergeben. Schlimmer noch: die Industrie konnte
sich nicht mal auf einen gemeinsamen Glasfaser-Standard einigen.

Zustande wie in Deutschland sollte die Glasfaser-Schweiz deshalb unbedingt vermeiden. Gefragt ware
deshalb fiur die Glasfaser-Forderung keine Bottom-Up-Strategie wie im Gesetzesentwurf vorgeschlagen,
sondern eine Top-Down-Strategie. Anstatt dass es jeder Gemeinde selbst liberlassen ist, liber die
Wichtigkeit von Glasfaser nachzudenken und je nach Gutdiinken ein Projekt zu lancieren, sollte der Bund
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die Glasfaser als kiinftigen Service Public betrachten. Glasfaser gehért wie die Stromversorgung einfach
dazu. Beim Umzug sollte man sich in einigen Jahren nicht mehr die Frage stellen miissen, ob am neuen
Wohnort Glasfaser vorhanden ist oder nicht. «Glasfaser fiir alle» soll kiinftig eine Selbstverstandlichkeit
sein.

Aus unserer Sicht ist deshalb der gesamte Férdertopf der Swisscom zur Verfligung zu stellen,
selbstversténdlich unter der Auflage, bis beispielsweise 2033 jedes Haus ans FTTH-Netz
anzuschliessen. Die Swisscom hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, mehr als 300°000 FTTH-
Anschliisse pro Jahr zu realisieren. Deren FTTH-Maschinerie mitsamt einheitlichen Standards lauft
bestens, weshalb es keinen Grund fir die Durchfiihrung komplizierter Forderprogramme gibt.

Selbstverstindlich braucht es Auflagen fiir die Swisscom: Die Netztopologie P2P sowie die Regulierung
der Glasfaser sind zwingend erforderlich. Nur ein schweizweit einheitlicher Ausbau liberall kann die
Pramissen «Glasfaser fir alle» und «Fairer Breitbandwettbewerb in der ganzen Schweiz» kosteneffizient
erfiillen. Wenn jede Gemeinde wie vorgeschlagen ihr eigenes Slippchen kocht, wird zu viel
Reibungsverlust und Leerlauf produziert, und es werden zahllose weisse Flecken auf der Glasfaserkarte
verbleiben. Dies widerspricht dem Ziel, das ineffiziente und energiehungrige Kupfernetz méglichst
rasch abzuschalten.

Art.3 Dauer

Ob 7 Jahre ausreichend sind, wenn der gesamte Fordertopf der Swisscom allein zur Verfligung gestellt
wird, kénnen wir nicht beurteilen. Am Ziel einer Glasfaser-Abdeckung von 99,9 % darf hingegen nicht
gerittelt werden.

Art.4 Hohe des Forderbeitrages

Ohne den administrativen Overhead der Bottom-Up-Strategie wiirden die Férdermittel wesentlich
effizienter eingesetzt werden.

Art.5 Zusammensetzung des Férderbeitrags
Art. 6 Anteil des Bundes

Die Kostenbeteiligung der Kantone und/oder Gemeinden soll gestrichen werden. Der Bund nimmt mit
seiner 51-% Beteiligung an Swisscom jedes Jahr seit mehr als einem Vierteljahrhundert Hunderte
Millionen Franken Dividende ein, die nicht in die Telekommunikation zuriick fliessen. Diese salopp
bezeichnete «Monopolrente» entzieht der Volkswirtschaft in insbesondere strukturschwachen Gebieten
viel Geld, denn es ist bekannt, dass in Randregionen der Telekommunikationsmarkt nicht funktioniert.
Man zahlt auf dem Land viel mehr fiir viel weniger Breitband-Leistung. Eine Investition des Bundes ins
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Glasfasernetz ware nicht nur fair, sondern scheint auch angezeigt, denn der Bund hat jahrzehntelang
von der «kMonopolrente» profitiert.

Die Breitbandférderung soll deshalb zu 100% durch den Bund finanziert werden.

Art.7 Finanzierung der Ausgaben des Bundes

Absatz 1: Der Bund verteilt das Fell des Baren, bevor dieser liberhaupt erlegt ist. Es ist keineswegs
sicher, dass die Funkkonzessionen geniigend Geld einbringen werden, um die Gigabit-Strategie zu
finanzieren.

Absatz 2: Der errechnete Forderbedarf betragt 1,4 Milliarden Franken. Der Vorschlag kiirzt diesen
willkirlich auf die Halfte (mit der Begriindung, die Funktechnologie reiche aus) und will davon nochmals
die Halfte den Kantonen abwalzen. Das ist weder statthaft noch nachhaltig. Fiir das Ziel, eine Glasfaser-
Abdeckung zvon 99,9 % zu erreichen und damit die Grundlage zur Abschaltung des Kupfernetzes zu
schaffen, reichen die vorgeschlagenen 375 Millionen Franken bei weitem nicht aus. Zudem verursacht
die vorgeschlagene Bottom-Up-Strategie viel administrativen Leerlauf und vermeidbare Kosten. Wiirde
man stattdessen liber einen Zeitraum von 5 Jahren die Halfte der Dividendenertrdge der Swisscom in
FTTH investiert, ware das Ergebnis sehr viel erfreulicher.

Art. 8 Voraussetzungen fiir den Anteil des Bundes am Foérderbeitrag

Der vorgeschlagene Prozess ist viel zu kompliziert und verursacht sehr viel Leerlauf und hohe Kosten. Es
wiirde an den Bedirfnissen der Internetprovider vorbei produziert, die Komplexitat wiirde enorm
erhoht. Der gesamte Artikel ist zu streichen.

Art.9 Mitteilungspflichten von Anbieterinnen und Eigentiimerinnen von Infrastrukturen

Keine Einwénde, indes wéare der mit einer Top-Down-Strategie dies gar nicht notwendig.

Art.10 Verfahren
Art. 11 Auszahlung
Art. 12 Uberpriifung des geférderten Projekts

Das vorgeschlagene Verfahren ist kompliziert, ineffizient, viel zu biirokratisch und zu teuer.

Art. 13 Gewdhrung des Zugangs

Art. 14 Bedingungen des Zugangs

Art. 15 Streitigkeiten im Bereich des Zugangs
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Init7 (Schweiz) AG info@initZnet
Technoparkstrasse 5 wwv.initZnet
CH-8406 Winterthur +4144 315 44 00

Inhaltlich keine Einwénde, allerdings ist der Zugang ex-ante zu regulieren. Die aktuell giiltige Ex-Post-
Doktrin hilft einem fairen Markt nur bedingt und zeitverzdgert. Die Zugangsbedingungen (6rtlich,
preislich) miissen bereits bei der Vergabe der Férderung festgelegt sein und allen Internet-Providern
mitgeteilt werden.

Keine weiteren Bemerkungen zu den iibrigen Artikeln und Bestimmungen.

Freundliche Griisse

Init7 (Schweiz) AG
Fredy Kiinzler, CEO
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Salt.

Salt Mobile SA
Rue du Caudray 4
CH-1020 Renens 1

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Eingereicht als pdf und word per email an: tp-secretariat@bakom.admin.ch

Renens, 23. Juni 2025

Stellungnahme zum Bundesgesetz iiber die Férderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen
(Breitbandfordergesetz, BBFG):

Sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren

Wir méchten uns fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme betreffend das Bundesgesetz liber die Férderung
des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandférdergesetz, BBFG) bedanken und nehmen dazu gerne
Stellung wie folgt.

Salt Mobile SA (Salt) ist als eine Schweizer Fernmeldedienstanbieterin unmittelbar betroffen von den
Gesetzesanderungen, da sie neben Mobilfunk seit 2018 mit Salt Home auch ein Festnetzprodukt anbietet
mit Internetanschluss, Telefonie, TV, und dies ausschliesslich tiber Glasfaser.

Salt begriisst den Ausbau und somit jegliche Erhohung der Abdeckung der Schweiz mit Glasfasernetzen.
Auch die Konsumenten kénnen davon profitieren, weil dadurch unser Produkt Salt Home erhiltlich
gemacht wird. Salt Home ist preislich dusserst interessant; Salt hat mit der Einfiihrung von Salt Fiber im
Jahr 2018 den Markt aufgemischt und den Preis bis heute beibehalten, sogar garantiert bis Ende 2026.

Es gilt noch einige Anpassungen an der Vorlage vorzunehmen, insb. betreffend Berechnung der
Grundlagen fiir die Subventionierung und auch die Preisfestlegung fiir den Einkauf dieser
Vorleistungsprodukte durch die Fernmeldedienstanbieterinnen beim entsprechenden Netzbauer. Es darf
hier keine Preisregulierung auf Glasfaser geben, da Glasfaser gemass Fernmeldegesetz kein reguliertes
Produkt ist. Auch gilt es zu beachten, dass es zu keinen Wettbewerbsverzerrungen kommt durch die
geplante Subventionierung.



Stellungnahme Breitbandférderungsgesetz BBFG

1. Vorbemerkungen

Gegenstand der aktuellen Vernehmlassung zum Breitbandférdergesetz ist die Gigabitstrategie des Bundes.
Es geht um die Subventionierung des Ausbaus von Infrastrukturen zur Erbringung von schnellen
Internetdiensten (> 1 Gbit/s) in Regionen, in denen die privaten und halbprivaten Netzbauer den Ausbau
nicht von sich aus vornehmen wiirden, weil das finanzielle Interesse dort nicht gegeben ist resp. der Markt
nicht spielt.

1.1 Ausgangslage (gemass Medienmitteilungen des Bundes)

Die Schweizer Bevolkerung soll méglichst flachendeckend Zugang zu sehr schnellem Internet erhalten.
Dieses Ziel verfolgt der Bundesrat mit seiner Gigabitstrategie.

Mit dem Bundesgesetz tiber die Férderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen
(Breitbandfordergesetz, BBFG) soll ein befristetes Forderprogramm geschaffen werden, welches den
landesweiten Ausbau passiver Fernmeldeinfrastrukturen fiir feste Gebdudeanschliisse mit
Ubertragungsraten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde im Download anstossen soll. Die
Subventionierung soll nur dort gewahrt werden, wo der Ausbau durch die Marktteilnehmer nicht
eigenwirtschaftlich realisiert werden kann.

2. Stellungnahme zu den einzelnen Punkten

2.1 Salt begriisst die Forderung des Ausbaus von Breitbandnetzen mit Open Access

Salt begriisst die Forderung des Ausbaus der Breitbandnetze und somit die Erhhung der Abdeckung der
Schweizer Haushalte mit Infrastruktur fir schnelles Internet (> 1 Gbit/s), insb. mit Glasfaser resp. Fiber-to-
the-Home (FTTH). So kann in allen mit Glasfaser erschlossenen Regionen der Dienstwettbewerb unter den
Fernmeldedienstanbieterinnen spielen und die Endkunden kommen in den Genuss von attraktiven
Angeboten.

2.2 Open Access

Es ist richtig und zwingend notig, dass allen Fernmeldedienstanbieterinnen der Zugang auf diese passiven
Netze, insb. Glasfaser, gewahrt werden soll (open access), sodass diese wiederum ihre auf dieser
Infrastruktur aufgesetzten Dienste den Endkunden anbieten kdnnen (Internet, TV, Festnetztelefonie). Dies
intensiviert den Dienstwettbewerb, und so wird die Auswahl fiir die Endkunden grésser und die Preise fiir
die Dienste attraktiver.

2.3 Gemeinden als Gesuchsteller, Subventionierung durch Kantone und Bund

Es ist wichtig und richtig, dass die Gemeinden als Gesuchsteller auftreten sollen. Diese kennen die lokalen
Gegebenheiten bestens. Es ist ebenfalls begriissenswert, dass die Kantone und der Bund zusammen fiir die
Subventionen aufkommen sollen, da ein klarer Standortvorteil im betroffenen Kanton geschaffen wird. Die
Kantone sollen deshalb zwingend die Halfe der Subventionen Gbernehmen, wie es in der aktuellen Vorlage
vorgesehen ist.

Salt Mobile SA
Renens VD (Siege social), Bienne, Ziirich
www.salt.ch



Stellungnahme Breitbandférderungsgesetz BBFG

2.4 Keine Preisregulierung

Mit den Regelungen zur Preisberechnung in der aktuellen Vorlage zum Gesetz kommen die Bestimmungen
einer Preisregulierung fiir Vorleistungsprodukte Gber Glasfaser gleich. Dies widerspricht den aktuellen
Vorgaben aus dem Fernmeldegesetz, wonach Glasfaser keiner Regulierung unterliegt. Nun wirde in
gewissen Regionen im Gegensatz zur restlichen Schweiz eine Preisregulierung geschaffen. Konkret wiirden
die Preise fiir den Einkauf des Zugangs zum Endkunden durch Fernmeldedienstanbieterinnen fir die
Erbringung derer Dienste Uber Glasfaser reguliert. Wir lehnen diesen Ansatz klar ab und schlagen eine
Beurteilung nach Marktpreisen gemdss folgendem Punkt 2.5 vor.

2.5 Vereinfachung der Berechnungen und Prozesse notig

Die Erarbeitung der Grundlagen und die Berechnung der Subventionierung sind in der aktuellen Vorlage zu
kompliziert und missen vereinfacht werden. So kdnnten zur Berechnung die Marktpreise fir die
Zugangsdienste des Netzbetreibers in Gebieten ohne Férderung als Referenz herangezogen werden, oder
wo nicht vorhanden landesweite Durchschnittspreise. Auch die Prozesse sind noch dahingehend
anzupassen, sodass auf beiden Seiten weniger Aufwand und somit weniger Kosten entstehen.

2.6 Technologieneutralitit

Wir erachten es als sinnvoll und zwingend, dass die Erschliessung technologieneutral moglich sein soll. Bei
Gebduden, wo eine Erschliessung mit Glasfaser zu aufwandig und zu teuer ware, ist eine Erschliessung tiber
andere Technologien moglich, insb. Mobilfunk. Diese Erschliessung soll ebenfalls subventioniert werden
kénnen. Diese Variante ist jedoch nicht ganz trivial, da bei einer solchen Erschliessung im Sinne des Open
Access dann alle drei Mobilnetzbetreiberinnen verfligbar sein miissten. Hier wiirde z.B. die rechtliche
Unterstiitzung beim Bau eines Mobilfunkstandorts helfen, auf dem dann alle drei Mobilnetzbetreiberinnen
ihre Anlagen betreiben wiirden. Die Erschliessung des Mobilfunkstandortes selbst kdnnte ebenfalls mit einer
subventionierten Glasfaserleitung erfolgen. Die im Mittel verlangte Bandbreite von 1 Gbit/s gilt es fir diese
Technologie zu Uberdenken, da dieser Wert fiir Mobilnetze Stand heute nicht garantiert werden kann, insb.
weil sich Nutzer die Bandbreite teilen. Aktuell ist eine Erschliessung via Satelit nur bedingt moglich, da die
geforderten garantierten Bandbreiten schwierig zu erreichen sind.

2.7 Ubergangsfristen, Startpunkt der Subventionen

Die Subventionierung soll 24 Monate nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes erfolgen kdnnen. Unter der
Annahme, dass das Gesetz im 2029 in Kraft treten wird, ware eine Subventionierung somit erst ab 2031
moglich. Es macht Sinn, die Subventionen erst zu diesem Zeitpunkt zu starten. Im weitaus grossten Teil der
Schweiz funktioniert der Infrastrukturwettbewerb und ist die Erschliessungen mit Glasfaser geplant und es
wird erwartet, dass die Erschliessung bis zu diesem Zeitpunkt bereits grosstenteils umgesetzt sein wird. Es
dirften so nur noch jene Gebiete nicht erschlossen sein, in denen ein marktgetriebener und eben rentabler
Ausbau nicht stattfinden kann. Der gedufnete Topf mit CHF 730 Millionen diirfte fir die Subventionierung
dieser Gebiete ausreichen. Es sollte aber sichergestellt werden, dass Gesuche der Gemeinden bereits vorher
eingereicht werden kdnnen, um den Ausbau dann im 2031 vornehmen zu kénnen.
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Stellungnahme Breitbandférderungsgesetz BBFG

3. Schlussbemerkungen

Die Versorgung der gesamten Schweiz mit schnellem Internet ist ein klarer Standortvorteil. In Regionen, wo
der Ausbau der dazu nétigen Netzinfrastruktur nicht markgetrieben erfolgt, ist eine Subventionierung der
Vorleistungsprodukte tber Glasfaser sinnvoll. Bund und Kantone sollen diese Kosten fir die Allgemeinheit
tragen. Die Endkunden profitieren von einem Ausbau mit Glasfaser, da sie so in den Genuss von attraktiven
Angeboten flr Festnetzdienste kommen (Internet, TV, Festnetztelefonie), weil auf Glasfaser eben der
Dienstwettbewerb spielt.

Wir begrissen diese Vorlage, falls sie mit den vorgeschlagenen Anpassungen in Kraft gesetzt werden wird.
Wir unterstiitzen auch die Stellungnahme unseres Branchenverbandes asut.

Wir danken Ihnen fiir die wohlwollende Aufnahme unserer Position. Flr Riickfragen stehen wir Thnen gerne
zur Verfligung.

Freundliche Griisse

Felix Weber, Senior Regulatory Affairs Manager

Salt Mobile SA
Renens VD (Siege social), Bienne, Ziirich
www.salt.ch
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Eidgendssisches Departement fir Umwelt, Verkehr
Energie und Kommunikation UVEK
tp-secretariat@bakom.admin.ch

Bern, 22. Mai 2025

Bundesgesetz Uber die Foérderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitband-
fordergesetz, BBFG): Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Marz 2025 hat Ihr Departement die Vernehmlassung zum Bundesgesetz
Uber die Férderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandférdergesetz, BBFG)
eroffnet. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, uns zu diesem Gesetzesentwurf zu dussern.

Swiss Fibre Net (SFN) ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler und regionaler Energieversor-
ger und FTTH-Netzbetreiber in der Schweiz. SFN verbindet die lokalen Glasfaserinfrastrukturen
Zu einem homogenen, standardisierten und offenen Schweizer Glasfasernetz. Darauf aufbau-
end bietet SFN national tatigen Telekomanbietern Transportdienste (sog. Layer 1 Angebote) an.
Die im Jahr 2022 gegrindete Tochtergesellschaft Swiss FibreCo (SFC) ist nunmehr einer von
tber 70 Netzpartnern. In dieser Rolle verantwortet diese die Planung, Realisierung und den Be-
trieb von regionalen und lokalen Glasfasernetzen in der Schweiz, bis hin zum Anschluss einzel-
ner Endkunden (Fibre to the Home, FTTH).

Die vorgeschlagene Gesetzvorlage bezweckt im Zuge der Gigabitstrategie des Bundes die For-
derung des landesweiten Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Festnetz und terrestrischer
Funk). Diese soll im Rahmen eines auf sieben Jahre befristeten Programms erfolgen und Fi-
nanzhilfen in der H6he von bis zu 730 Millionen Franken umfassen, davon je die Halfte von
Bund und Kantonen. Die Fordergelder werden an die beantragenden Gemeinden ausbezabhilt.
Die Subventionierung soll nur dort gewahrt werden, wo der Ausbau durch die Netzbetreiber
nicht eigenwirtschattlich realisiert werden kann. Das Forderprogramm soll ab 2031 greifen.

SFN und SFC begriissen die Absicht des Bundes, zusammen mit den Kantonen/Gemeinden
den Ausbau der Breitbandinfrastrukturen zu férdern, um in Ergdnzung zum marktgetriebenen
Ausbau eine moglichst flachendeckende Internet-Versorgung der Wohnungen und Geschéfte in
der ganzen Schweiz zu erreichen. Indes weist der vorliegende Gesetzesentwurf einige grundle-
gende Mangel in Form von Fehl- und Uberregulierungen auf, die den Gesetzeszweck ernsthaft
in Frage stellen. Wir weisen nachfolgend auf die wesentlichsten konzeptionellen Schwéchen hin
und schlagen, wo angezeigt, alternative Lésungsansatze vor. Wir verzichten dabei, den Entwurf
artikelweise zu kommentieren und im konkreten Wortlaut zu korrigieren.

e Rasche Wirkung: Das vorgeschlagene Gesetz greift deutlich zu spat. Die Férdergelder
mussen realistischerweise ab 2027, spatestens ab 2029 zur Verfigung stehen. Eine Verzo-
gerung bzw. Behinderung des laufenden Ausbaus auf der Zeitachse und in der Flache muss
verhindert werden. Solches droht, wenn das Férderprogramm, wie in der Vorlage vorge-
schlagen (Art. 3 Abs. 3 E-BBFG), erst ab 2031, d.h. zwei Jahre nach geplantem
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Inkrafttreten, Wirkung entfaltet. Das ist zum Nachteil der Gemeinden und Regionen, die ei-
gentlich geférdert werden sollen. Es ist gar damit zu rechnen, dass sich der Investitionsstau
partiell auf an und fir sich eigenwirtschaftlich erschliessbare Gemeinden erstreckt. Gemass
den neuesten Zahlen des FTTH Council Europe liegt die Schweiz mit einer FTTH-Abde-
ckung von 58% deutlich unter dem européischen Durchschnitt von 75%. Diesen Riickstand
gilt es rasch aufzuholen.

Uberpriifung statt Befristung: Auch die vorgesehene Befristung des Programms auf sie-
ben Jahre, mit der Option zur einmaligen dreijahrigen Verlangerung durch den Bundesrat
(Art. 3 Abs. 1 E-BBFG), birgt Risiken, dass der anvisierte landesweite, moglichst flachende-
ckende Ausbau nicht realisiert werden kann. Es gibt heute keine verléasslichen Prognosen,
bis wann die letzten Prozente des gewlnschten Ausbaus realisiert sein werden. Es besteht
auch kein Anlass, diesbeziiglich einen kontraproduktiven Druck auf Gemeinden und Netzbe-
treiber zu erzeugen. Auch Nachzugler sollen von Fordergeldern profitieren konnen. Statt ei-
ner starren Befristung soll das im Subventionsgesetz (SR 616.1) in Art. 5 vorgesehene In-
strument der periodischen (mindestens sechsjahrigen) grundsatzlichen Uberpriifung der Fi-
nanzhilfen durch den Bundesrat zur Anwendung kommen.

Vereinfachtes Verfahren fur Kooperationen: Die FTTH-Bautétigkeit erfolgt zunehmend in
Kooperationen. Solche sind aus betriebs- und volkswirtschaftlichen Grinden anzustreben
bzw. zu férdern. Es ist allerdings unnétig und ineffizient, in solchen Konstellationen aufwén-
dige Verfahren betreffend Erkundung und Ausschreibung durchzufiihren. Stattdessen muss-
ten Kooperationen zwischen Netzbetreibern (Co-Construct, Co-Invest) mit einem verein-
fachten Verfahren gefordert werden. Auch solche Kooperationen sollen direkt Férdergelder
beantragen kdnnen. Eine Erkundung und Ausschreibung durch die Gemeinde braucht es in
diesen Fallen angesichts des vorhandenen (Infrastruktur-)Wettbewerbs nicht. Solche Ko-
operationen durfen durch ein allfalliges Desinteresse der Gemeinde nicht behindert werden.
Umgekehrt werden die Gemeinden nicht unndétig belastet. Es ist erwiesen, dass Kooperatio-
nen eine signifikante Hebelwirkung auf den Glasfaserausbau haben und es ist davon auszu-
gehen, dass ein grosser Teil der FTTH-Projekte kinftig in solchen Kooperationen gebaut
werden.

Weniger Aufwand und Komplexitat: Das in Art. 4 E-BBFG vorgeschlagene bzw. vorge-
spurte Regime zur Bestimmung der Hohe der Forderbeitrage erweist sich als aufwéandig und
komplex. In der Praxis wird dies auf der Erlosseite (Abs. 1 Bst. b) im Einzelfall kaum verhalt-
nismassig und befriedigend umsetzbar sein. Die Férdergelder sollten landesweit im Rahmen
einer einfachen und einheitlichen kostenseitigen Untergrenze von 3'000* Franken pro Nut-
zungseinheit und einer zu definierenden Obergrenze (im Sinn einer Deckelung der Férde-
rung) bei den Baukosten gesprochen werden. Die Erlosseite sollte, anders als vorgeschla-
gen, nicht relevant sein fur die Bestimmung der Fordermittel bzw. wére auf der Kostenseite
pauschaliert. Dies wére eine enorme Entlastung des Systems und ein pragmatischer und
der Einfachheit verpflichteter, praxistauglicher Ansatz. Der Bund leistet auch hier, wie vorge-
schlagen, max. 25% der Baukosten. Die Kantone bzw. Gemeinden kénnen, miissen aber
nicht einen Beitrag leisten, um die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern. Geférdert werden

! Der (diskutable) Wert von 3'000 Franken ergibt sich aus vorliegenden Erfahrungswerten bzw. Durchschnittskosten.
Selbst in Kooperationen ist dieser Wert unwirtschaftlich.
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soll der gesamte Betrag der Baukosten, also nicht nur der inkrementelle, d.h. die Unter-
grenze Ubersteigende Teil.

Genugend Fordermittel: Der Bundesanteil an den Finanzhilfen von lediglich noch 365 Milli-
onen Franken, zuztglich 10 Millionen Franken Verwaltungs- bzw. Programmaufwand, lasst
die urspriinglich angedachten Gelder von 1.4 Milliarden Franken auf die Halfte schmelzen.
Mit Férdergeldern in der Héhe von hdchstens 730 Millionen Franken (Bund und Kantone)
lassen sich die ambitionierten Ziele kaum erreichen. Folglich sind vom Bund weitere Gelder
bereitzustellen, und zwar unabhé&ngig der Einnahmen aus der Vergabe der Mobilfunkfre-
guenzen. Es darf nicht sein, dass der Glasfaserausbau in der Schweiz massgeblich durch
den Minimalerlés aus den anstehenden Frequenzvergaben getrieben wird, und dies nicht
nur in betraglicher, sondern auch zeitlicher Hinsicht. Vielmehr soll der Bund die ndtigen und
in verschiedenen Studien ausgewiesenen Mittel Giber den ordentlichen Haushalt zur Verfu-
gung stellen bzw. vorfinanzieren.

Flexible Aufgabenteilung: Die Rollenverteilung zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden
und Netzbetreibern erweist sich in der Gesetzesvorlag insgesamt als zu starr und damit we-
nig realistisch. Die Verantwortungen bzw. Aufgaben sind flexibler zuzuweisen, z.B. fiir den
Fall, dass sich nur Netzbetreiber nicht aber Kantone und/oder Gemeinden fir einen Ausbau
interessieren bzw. einsetzen. Eine Pflicht, am Férderprogramm teilzunehmen, besteht ge-
mass Vorlage nicht und ware wohl auch nicht mehrheitsfahig bzw. durchsetzbar, da gemass
Bundesverfassung das Fernmeldewesen Aufgabe des Bundes ist. Somit muss der Bund
auch in Fallen Forderbeitrage sprechen kdnnen, in denen Kantone und/oder Gemeinden
nicht am Forderprogramm partizipieren. Betraglich musste man der Nichtpartizipation Rech-
nung tragen, indem der Bund den kantonalen Anteil nicht etwa Gbernimmt, sondern es sol-
len mit dem Bundesanteil einfach nur die Halfte an Hilfsmitteln zur Verfligung stehen.

Nacherschliessungen mdglich: Grundsatzlich muss auch der weitere Ausbau in teilweise
bereits erschlossenen Gemeinden kiinftig geférdert werden kénnen, so dass z.B. heute
nicht erschlossene Weiler doch noch realisiert werden koénnten. Dies ist in der Vorlage klar-
bzw. sicherzustellen. Dadurch wird immerhin gewéhrleistet, dass die «Pioniere» des Glasfa-
serausbaus durch das Fordersystem nicht (weiter) benachteiligt werden. Explizit nicht gefor-
dert wird aber eine riickwirkende Férderung, d.h. die nachtragliche Subventionierung von
bereits realisierten Projekten bzw. Teilprojekten.

Geplante Projekte méglich: Ebenso muss das Forderprogramm bereits geplanten Projek-
ten offenstehen, wenn diese nach den Bestimmungen des Gesetzes nicht eigenwirtschaft-
lich realisiert werden kdnnen (Kosten von tber 3'000 Franken pro Nutzungseinheit), resp.
unabhangig der Bundesfinanzierung bereits namhafte finanzielle Beitrage von Gemeinde
und/oder Kanton bendtigen. Dies scheint der Gesetzesentwurf bzw. die diesem inharenten
Verfahren auszuschliessen. Massgeblich fiir die Abgrenzung der Forderung ist grundsatz-
lich der Bau(-start) als solcher und nicht die Planung bzw. entsprechende Absichten, die
ausserdem schwierig zu definieren sind. Dies in Anlehnung an andere eidgenéssische For-
derinstrumente (z.B. Neue Regionalpolitik, NRP). Die Mitteilungspflicht im Erkundungsver-
fahren fur drei Jahre in die Zukunft (Art. 9 Abs. 1 E-BBFG) ist nicht praktikabel.

Symmetrie Up-/Download: Aufgrund der laufenden und noch anstehenden technologi-
schen und anwendungsgetriebenen Entwicklungen und Trends soll die minimale
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Ubertragungsrate von 1 Gigabit nicht nur fir den Download sondern auch fiir den Upload
und somit symmetrisch gelten. Eine asymmetrische Regelung ist nicht zukunftstauglich.

e Subsidiarer Funk: Die Forderung terrestrischer Funkanlagen muss subsidiar zu Glasfaser-
netzen erfolgen. Die Erschliessung der Nutzungseinheiten durch das Festnetz via FTTH soll
maximal bzw. optimal erfolgen und eine «kinstliche» Beschrankung von Bandbreiten ist ab-
zulehnen. Entsprechende Anreizsysteme und Mechanismen (z.B. Kontingentierung, techni-
sche Anforderungen) muassen tberdacht und definiert werden.

e Baubewilligungen nicht Voraussetzung: Es ist nicht realistisch, das Vorliegen der erfor-
derlichen Baubewilligungen als Voraussetzung fir Férderbeitrage zu machen (Art. 8 Abs. 1
Bst. i E-BBFG). Solche werden, wo erforderlich, bei der Umsetzung von Projekten laufend
und situativ eingeholt. Sachgerecht wéare hingegen, die Ausbezahlung der Férdergelder vom
Vorliegen der erforderlichen Baubewilligungen abh&ngig zu machen.

o Keine schwarze Liste: Auch das Fuhren einer Liste mit «<sdumige» Netzbetreibern im Kon-
text der Mitwirkungspflicht in Erkundungsverfahren (Art. 9 Abs. 2 E-BBFG) erscheint wenig
zielfuhrend und wirft mehr Fragen auf als es Nutzen stiftet. Auch ware damit ein weiteres
Verfahren einzufiihren, welches das Fordersystem weiter unnétig belastet und seitens Ver-
waltung und Netzbetreiber Ressourcen bindet.

o Keine unndtige Preisregulierung: Bei der Gewahrung des Netzzugangs gilt das Prinzip
Open Access, also Transparenz und Nichtdiskriminierung (Art. 13 E-BBFG). Dies sollte sich
auf den Layer 1 Zugang beschranken. Von einer sektorspezifischen, komplizierten Preisre-
gulierung im Rahmen des Breitbandférdergesetzes ist dagegen abzusehen. Nach Fernmel-
degesetz (SR 784.10) sind Glasfasernetze ebenso nicht preisreguliert. Es greifen mit Kar-
tellgesetz (SR 251) und Preistiberwachungsgesetz (SR 942.20) im Fall von Marktmacht
aber andere Gesetze und wirken disziplinierend bei geférderten wie nicht geférderten Net-
zen. Hier kdnnte bei der Beurteilung der geforderten Netze auf die Zugangspreise bei den
nicht subventionierten Netzen, welche in Kooperationen und somit im Infrastrukturwettbe-
werb gebaut und betrieben werden, abgestellt werden. Die Férderung fir sich kann nicht
Grund fur eine gesonderte Preisregulierung sein; das ware systemwidrig. Eventualiter wére
eine Preisregulierung beim Netzzugang im Breitbandférdergesetz auf Falle ohne Kooperati-
onen zu beschréanken. Dadurch wirden mindestens Anreize fur solche geschaffen.

Aus dieser nicht Vollstandigkeit beanspruchenden und detailregelnden Aufz&hlung von Kernan-
liegen ergeben sich die Pramissen (a) Vorverschiebung von Inkrafttreten bzw. Wirkung, (b)
Vereinfachung von Fordersystem bzw. -verfahren sowie (c) Flexibilisierung von Rollen
und Aufgaben. Das gilt nicht nur fiir das Gesetz, sondern erst recht fir die von Bundesrat und
Verwaltung zu erlassenden Vollzugsvorschriften. Deren Ausarbeitung ist nicht nur zeitnah in
Angriff zu nehmen, sondern hat auch einfach und praxistauglich zu erfolgen. Eine tber- bzw.
fehlregulierende Losung, welche das im Grundsatz zielfihrende und winschenswerte Forder-
programm verzdgert oder gar verhindert, gilt es im Rahmen der vorgesehenen Regulierungs-
folgeabschatzung zu vermeiden, namentlich auch, dass die Vorlage einseitig auf die Bedurf-
nisse der vormaligen Monopolistin Swisscom zugeschnitten wird. Ein zentraler Aspekt ist dabei,
dass Anreize fur Kooperationen geschaffen werden. Unerwiinschte Infrastrukturmonopole wer-
den dadurch verhindert und infrastrukturbasierter sowie nachgelagerter Wettbewerb erméglicht.

Eine moderne und leistungsfahige Kommunikationsinfrastruktur ist fir die Schweiz ein zentraler
Standortfaktor. Dazu gehdren zwingend gigabitfahige, leitungsgebundene Breitbandanschlisse.
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Internationale Studien zeigen, dass die Schweiz im européischen Vergleich zurzeit bestenfalls
mittelmassig abschneidet. Das Breitbandférdergesetz ist ein zentrales Instrument, um diese Inf-
rastrukturen auch in Gebieten, die nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden kénnen, fla-
chendeckend auszurollen. SFN und SFC begrissen — vorbehaltlich der in dieser Stellung-
nahme vorgebrachten Kritikpunkte und Verbesserungsvorschlage — die Ziele und die Stossrich-
tung der Gesetzesvorlage. Zu vermeiden ist ein zu kompliziertes und nicht praktikables Férder-
system, das den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur verzégert und behindert.

Wir bedanken uns fur die Mdglichkeit zur Stellungnahme und bitten Sie, unseren Anliegen im
weiteren Gesetzgebungsprozess Rechnung zu tragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfligung.

Freundliche Grisse

Swiss Fibre Net AG Swiss FibreCo AG
Andreas Waber Christian Schlapfer
CEO CEO
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19. Juni 2025

Stellunghahme des Schweizer Tourismus-Verbandes
Bundesgesetz Uber die Forderung des Ausbaus von Breit-
bandinfrastrukturen (Breitbandfordergesetz, BBFG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Mdglichkeit im Rahmen der 6ffentlichen Konsultation zum Bundes-
gesetz lber die Forderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen Stellung nehmen zu
durfen. Der Schweizer Tourismus-Verband STV ist die nationale tourismuspolitische Dachor-
ganisation mit Uber 500 Mitgliedern, darunter rund 40 schweizerischen Branchen- und Fach-
verbanden des Tourismus mit insgesamt rund 30°000 touristischen Leistungserbringern. Als
Vertreter des viertgrossten Exportsektors der Schweizer Wirtschaft setzen wir uns fir opti-
male politische Rahmenbedingungen flir die Schweizer Tourismuswirtschaft ein.

1. Allgemein

Der STV begrisst grundsatzlich die vom Bundesrat vorgestellte Vorlage. Ein Forderpro-
gramm flr den Ausbau von Internetbreitbandanschliissen in Gebieten, die nicht eigenwirt-
schaftlich erschlossen werden, ist fir den Schweizer Tourismus von grosser Bedeutung. Ge-
rade bei landlichen Gebieten und den Bergregionen handelt es sich oft um touristische Regi-
onen. Fur die touristische Entwicklung dieser Gebiete ist ein Anschluss an das Breitenband-
netz zentral. Einerseits flr die wirtschaftliche Entwicklung und die Schaffung von innovati-
ven digitalen Angeboten. Anderseits ist die Erschliessung der Hotellerie, von Haushalten und
Zweitwohnungen zentral, um den neu etablierten Arbeitsformen wie Homeoffice gerecht zu
werden. Die dadurch gesteigerte Nutzung von Zweitwohnungen dient sowohl der regionalen
Wertschopfung als auch der Herausforderung der kalten Betten.

Das Forderprogramm leistet zudem einen wichtigen Beitrag fur die 6konomische und soziale
Kohasion der Schweiz. Es ermdglichet wirtschaftliche und gesellschaftliche Partizipation in
allen Landesregionen, besonders in jenen, in denen ein grosser Teil der lokalen Wertschdp-
fung und Arbeitsplatze vom Tourismus abhangig sind.

Aufgrund der angespannten Lage der Bundesfinanzen begrisst der STV zudem, dass die
bundesseitige Finanzierung des Férderprogrammes durch die zweckgebundene Konzessi-
onsgebihren flir Mobilfunkkonzessionen gedeckt werden soll. Hinsichtlich des geplanten
Zeitplans gibt es jedoch Bedenken seitens STV. Gerne gehen wir im nachfolgenden Kapitel
darauf ein.
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2. Zu wenig ambitionierter Zeitplan

Das Bundesgesetz soll laut Vernehmlassungsvorlage per 2029 in Kraft gesetzt werden, wo-
bei der Start des Forderprogramms erst 24 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes vorge-

sehen ist (Art. 3 Abs. 3 BBFG). Das bedeutet, das Férderprogramm wirde erst ab 2031 star-
ten. Diesen Zeitplan sieht der STV kritisch.

Im erlauternden Bericht wird sehr deutlich ausgefihrt, wie wichtig der flachendeckende Aus-
bau eines schweizweiten Breitbandnetzes ist (S. 5-7). Wenn der Bund den Ausbau jedoch
erst ab 2031 fordert und gleichzeitig die Swisscom ab Ende der 20er Jahre die Abschaltung
der Kupfernetze lanciert, konnte dies flir gewisse Betriebe, Haushalte oder ganze Regionen
eine Verschlechterung der Versorgung bedeuten. Diesen Gebieten wirden in diesem Fall nur
noch der terrestrische Funkdienst oder Satellitendienst zur Verfligung stehen, wobei sie
heute ans Kupfernetz angeschlossen sind. Bei der vorgesehenen Laufzeit des Férderpro-
grammes von 7 Jahren und unter Berlicksichtigung der Umsetzungszeit, wiirde die Ver-
schlechterung mehrere Jahre andauern. Solch ein Szenario kann nicht im Sinne des Bundes-
rates sein.

Allgemein Iasst sich sagen, dass angesichts der raschen technologischen Entwicklung und
der bereits heute nachteiligen Anbindung von landlichen Regionen und Berggebieten eine
weitere Verzogerung des Ausbaus flr die wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen nach-
teilig ware. Aus diesem Grund schlagt der STV ein friheres Inkrafttreten des Gesetzes vor.
Da die Finanzierung durch die zweckgebundene Konzessionsgebihren ab 2029 erfolgen
kann, soll das Forderprogramm bereits fruher in Kraft gesetzt werden. Auf S.18 im erldutern-
den Bericht (Kapitel 3.2) wird die zweijahrige Differenz zwischen dem Inkrafttreten des Ge-
setzes und dem Start des Forderprogrammes mit Vorarbeiten des Bundes, der Kantone und
der Gemeinden erklart. Wenn das Gesetz per 2027 in Kraft tritt, konnten diese Vorarbeiten
bis 2029 erledigt, und die Auszahlung im Rahmen des Forderprogrammes bereits per 2029
erfolgen. Dadurch kann der Ausbau bereits 2 Jahre friher starten und in den Regionen, in
denen die Abschaltung des Kupfernetzwerks mit terrestrischen Funkdiensten oder Satelli-
tendiensten Uberbrickt werden muss, verkirzt oder sogar vermieden werden.

3. Entlastung der Gemeinden

Gerade kleinere Gemeinden verfligen meist liber wenig personelle und/oder finanzielle Res-
sourcen. Wie im erlauternden Bericht aufgezeigt wird, ist die Stellung eines Antrags in die-
sem Rahmen mit durchschnittlich 38 Vollzeitstellen-Tagen verbunden (Bsp. Osterreich, S. 47
erlauternder Bericht). Da die Projekte laut der Vernehmlassungsvorlage von den Gemeinden
ausgearbeitet werden sollen, braucht es zwingend geeignete Strukturen, um die Gemeinden
mit dem nétigen Wissen zu unterstltzen. Die administrativen Prozesse sind zudem auf allen
Ebenen mdglichst schlank und effizient auszugestalten.

Wir bedanken uns fiir die Berlicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse

Philipp Niederberger Samuel Huber
Direktor Leiter Politik
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Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord

CH-3003 Bern

Bern, 19. Juni 2025

Vernehmlassung zum Entwurf des Bundesgesetzes iiber die Férderung des Ausbaus von Breitbandinfra-
strukturen (Breitbandférdergesetz, BBFG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Marz 2025 haben Sie interessierte Kreise eingeladen, bis zum 23. Juni 2025 zum Entwurf
eines neuen Bundesgesetzes liber die Forderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen, dem Breitband-
fordergesetz (nachfolgend «E-BBFG»), Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns fiir diese Moglichkeit der Mei-
nungsausserung.

Suissedigital ist der Dachverband der Schweizer Telekommunikationsnetzunternehmen und vertritt die Inte-
ressen von ca. 180 privatrechtlich oder 6ffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen verschiedener Grosse,
die lokal, regional oder landesweit Telekommunikationsinfrastrukturen (Fest- und Mobilfunknetze) betreiben,
dartiber verschiedene Telekommunikationsdienste erbringen und/oder diese Netzinfrastrukturen anderen
Fernmeldedienstanbieterinnen zur Nutzung zur Verfligung stellen. Die Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend
«Swisscomy) ist nicht Mitglied von Suissedigital, ist aber mit zahlreichen Mitgliedern von Suissedigital Koope-
rationsvereinbarungen zum Bau und Betrieb von FTTH-Netzen eingegangen. Weiter nutzen Mitglieder von
Suissedigital, welche eigene Telekommunikationsdienste erbringen, fiir den Vertrieb die Telekommunikations-
netzinfrastrukturen von Swisscom.

Das E-BBFG betrifft die Tatigkeiten unserer Mitglieder direkt.
1. Zusammenfassung

. Die aktuelle Punkt zu Punkt-Erschliessung von Gebdauden und Nutzungseinheiten mit Glasfasern
(sogenannte Fiber to the Home-Architektur, nachfolgend « FTTH») erfolgt grundsatzlich marktge-
trieben. Neben Swisscom, die entsprechend ihrem veroffentlichten Rollout-Plan bis 2035 90% der
bestehenden Gebdude mit FTTH erschlossen haben wird, sind lokale und regionale Energieversor-
gungsunternehmen, Gemeinden und die Betreiber von HFC (Hybrid Fibre Coaxial)-Kommunikati-
onsnetzen mit dem FTTH-Rollout beschéftigt. Es ist damit absehbar, dass ein sehr grosser Anteil

Verband fiir Kommunikationsnetze — Association des réseaux de communication
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aller Schweizer Haushalte und Geschafte in Bezug auf Anschliisse an eine FTTH-Festnetztelekom-
munikationsinfrastruktur in Zukunft auch ohne Forderbeitrage des Bundes gut versorgt sein wird.
Zudem wird Fixed Wireless Access durch die Leistungssteigerung in der 5G-Mobilfunktechnologie
weiter an Bedeutung gewinnen.

Nur dort, wo aus betriebswirtschaftlichen Griinden eine FTTH-Erschliessung nicht marktgetrieben
oder vom jeweiligen Grundeigentiimer finanziert erfolgt, braucht es Beitrdage der offentlichen
Hand. Dies sind heute hauptsachlich a fond perdu-Beitrage von Gemeinden und vereinzelt von
Kantonen, welche aus eigenem Antrieb die FTTH-Erschliessung von lokalen oder regionalen Ge-
bieten férdern und nicht auf Netzbauaktivitaten der Swisscom oder anderen Dritten warten wol-
len. Mit dem Breitbandfordergesetz wird auf Stufe des Bundes die gesetzliche Grundlage geschaf-
fen, Férderbeitrdage an solche kommunalen und kantonalen Projekte zu leisten. Entsprechend wird
die Vorlage im Grundsatz begriisst, wenn der politische Wille besteht, alle genutzten Geb&dude in
der Schweiz mit Breitbandkommunikationsinfrastrukturen zu erschliessen und mit entsprechen-

den Diensten zu versorgen.

Das Fordermodell des Bundes wird gemass E-BBFG explizit an entsprechende Forderbeitrage von
Kantonen und Gemeinden gekniipft, obschon das Fernmeldewesen gemadss Bundesverfassung
grundsatzlich Sache des Bundes und hinsichtlich der Grundversorgung (derzeit) Sache von
Swisscom wadre. Dazu ist beachtlich, dass derzeit in wenigen Kantonen die gesetzlichen Grundla-
gen fir die Leistung von Co-Fordergeldern bestehen und auch nicht klar ist, ob diese in den nachs-
ten 10 Jahren liberhaupt noch geschaffen werden, weil Swisscom angekindigt hat, bis ins Jahr
2035 ungeachtet staatlicher Forderung alle Gebdude mit FTTH-Technologie zu erschliessen, wel-
che sie historisch mit ihrem Kupfer-Kommunikationsnetz heute bereits erschlossen hat. Das sind
zwar nicht alle bestehenden Geb&dude, aber immerhin jene, in welchen heute Uber eine Festnetz-
telekommunikationsleitung kommuniziert wird. Folglich ist die Vorlage mit — aus unserer Sicht er-
heblichen — féderalistischen Risiken verbunden, und es ist fraglich, ob die geplante Férderung tat-
sachlich zu einer beschleunigten oder tberhaupt einer Erschliessung von Gebauden fiihrt, die
nicht marktgetrieben erfolgt. Wir erachten die Motivation, auf Stufe Gemeinden und Kantonen
heute noch fehlende gesetzliche Grundlagen fiir die Co-Forderung von FTTH-Erschliessungen zu
schaffen, im Gesamtkontext der laufenden FTTH-Rollout-Tatigkeiten als tief.

Sollten die gesetzlichen Vorgaben auf Stufe Gemeinden und Kantonen tatsachlich geschaffen wer-
den, erachten wir die Voraussetzungen fiir die effektive Erlangung von Forderbeitragen gemass E-
BBFG als sehr hoch, nicht nur in materieller Hinsicht, sondern auch in prozeduraler Hinsicht: Das
Verfahren ist komplex und erfordert fiir férderberechtigte Erbauer von FTTH-Netzen einen hohen
Aufwand an Beratung, Fihrung und — vor allem — Koordination zwischen Stellen des Bundes, der
Kantone und der Gemeinden. Wie nachfolgend zu zeigen ist, zielt der skizzierte Weg zu einem
Forderbeitrag an der Praxis «im Feld» weitestgehend vorbei.

Dass es mit dem E-BBFG in seiner jetzigen Form effektiv zu einer Beschleunigung des flachende-
ckenden FTTH-Ausbaus oder zur politisch angepeilten «Resterschliessung» aller genutzten Ge-
bdaude kommt, ist fraglich. Weil wir dies bedauern und die Idee der Vorlage grundsatzlich unter-
stlitzen, regen wir an, Gber einen runden Tisch das staatliche Regulierungs-Know how mit Indust-
rie-Know how zusammenzufiihren und die Vorlage praxistauglicher zu entwerfen, so dass eine
Forderung durch den Bund gezielter, standardisierter und vor allem viel rascher erfolgen kann.

Weiter erachten wir dazu nachfolgend einen kurzen Blick auf die aktuellen Entwicklungen des
FTTH-Ausbaus und die damit zusammenhangenden Problemfelder fiir nltzlich.
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Breitbandversorgung in der Schweiz — ein Blick auf aktuelle Entwicklungen und Problemfelder in der
Praxis

Trotz grosser Kapitalintensitat hat das Investitionsvolumen in Bezug auf den Neubau von FTTH (Fibre to
the Home)-Netzen und den Umbau bestehender HFC (Hybrid Fibre Coaxial)- und Kupfernetzen in den
letzten beiden Jahren stark zugenommen. Die vor zwei Jahren von den im Telekommunikationsnetzbau
tatigen Unternehmen angekiindigte Offensive bei der Erschliessung von Gebduden und Nutzungsein-
heiten mit FTTH-Technologie ist grundsatzlich eingetreten. Neben der national tatigen Swisscom sind
verschiedene kommunal und regional tatige Unternehmen (ungeachtet ob privat-rechtlich, gemischt-
rechtlich oder 6ffentlich-rechtlich organisiert) im Neu- oder Ausbau von FTTH-Netzen aktiv. Das ist be-
achtlich, weil a) die vom Bundesrat angestrebte flichendeckende Breitbanderschliessung trotz fehlen-
dem zentralen Forderinstrument vorangetrieben wird, und b) der Bau und Betrieb von dezentralen Lei-
tungsinfrastrukturen durch verschiedene Akteure — und nicht nur durch Swisscom — in Bezug auf die
Gewahrleistung von Versorgungssicherheit von grossem Vorteil ist.

Swisscom plant gemass 6ffentlich kommunizierten Planen, bis Ende 2025 57%, bis Ende 2030 75%-80%
und bis Ende 2025 90% ihrer derzeit am kupferbasierten Telekommunikationsnetz angeschlossenen
Kunden ungeachtet von Forderprogrammen und -geldern auf eigene FTTH-Netze zu migrieren. Die Mit-
glieder von Suissedigital, die bislang kommunale und Giberregionale HFC-Kommunikationsnetze betrei-
ben, befinden sich zudem im gréssten technischen und strategischen Umbau seit ihrer Griindung: Bis
Ende 2030 werden voraussichtlich alle Betreiber von HFC-Kommunikationsnetzen, die ihre Netze tech-
nologisch kontinuierlich aufristen, ihre Netze auf FTTH ausgebaut haben, soweit am Betrieb von Tele-
kommunikationsnetzen festgehalten wird. Diese Netze werden auch auf Wholesale-Basis vermarktet
(was bislang bei HFC-Netzen aus technischen Griinden nur sehr beschrankt moglich war), was national
und Uberregional tatigen Anbieterinnen von Fernmeldediensten ohne flaichendeckende eigene Ver-
triebsinfrastrukturen wie Sunrise, Salt, Quickline oder Net+ in der Romandie eine geografische Expan-
sion ihrer Vertriebstatigkeiten auch auf Dritt-Netzen, d.h. nicht Swisscom-Netzen ermdoglicht. Die In-
vestitionstatigkeiten im FTTH-Bereich (auf dem sogenannten Layer 1) fuihren deshalb in Fortfihrung
des seit jeher starken Infrastrukturwettbewerbs auch zu mehr Auswahlmaéglichkeiten der Kunden, und
zwar auch in peripheren Siedlungsgebieten. Swisscom ist allerdings die einzige Telekommunikations-
netzbetreiberin, welche einen flaichendeckenden nationalen FTTH-Rollout planen und ausfiihren kann,
folglich es — wie bis anhin und technologieunabhéngig — auch in Zukunft nicht in allen Gebieten der
Schweiz zu Infrastrukturwettbewerb kommen wird. Weiter werden auch in flaichendeckenden Rollout-
Projekten einzelne Gebdude ohne Mitfinanzierung des Grundeigentiimers oder der 6ffentlichen Hand
tatsachlich unerschlossen bleiben. Das bedeutet allerdings nicht, dass ganze Landstriche von Breitband-
telekommunikationsnetzinfrastrukturen abgehangt bleiben.

Es gibt in allen Landesteilen Gemeinden, die aufgrund selbst gewadhltem Service Public-Auftrag in ei-
gene FTTH-Netze investieren, auch mit dem Risiko, nicht refinanzierbare Kosten tragen zu missen (Be-
griindung: Bewahrung von Versorgungssicherheit, Nutzung von Synergieeffekten aus anderen Werkta-
tigkeiten und beim Gemeindestrassenbau etc.). Diese Gemeinden sind auf Kooperationen mit grossen
Fernmeldedienstanbieterinnen oder Netzbauern angewiesen: Diese stehen mit solchen Gemeinden be-
reits heute in engem Kontakt.

Der Neu- und Ausbau der FTTH-Netze erfolgt deshalb bislang grosstenteils Gber Kooperationsvereinba-
rungen, entweder Gber gemeinsame Baukonsortien oder Gber sogenannte Co-Investitionsvereinbarun-
gen zwischen der Swisscom und kommunalen oder regionalen Unternehmen, die sich im Telekommu-
nikationsnetzbau engagieren, bei welchen eine Partei fur die Erbauung und den Betrieb eines FTTH-
Netzes verantwortlich ist und die andere Partei sich mit einer Entschddigung an den Investitionskosten
beteiligt und dafiir Nutzungsrechte erhilt.
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Als Folgerung ist dazu festzuhalten:

. Es ist derzeit eine markt- oder durch regionale Interessen getriebene Ausbautatigkeit im Bereich
Breitbanderschliessung im Gang, was dazu flihrt, dass in Zukunft bis auf topologisch bedingte Aus-
nahmen alle von Menschen dauerhaft genutzten Gebdude mit Breitbandkommunikationsnetzen
erschlossen sein werden. Fraglich ist, wann diese Situation zeitlich eintritt. Folglich muss eine For-
derung der Erschliessung einzelner Gebaude vor allem eine Beschleunigung auf der Zeitachse an-
streben.

. Die im erlduternden Bericht zum E-BBFG als Grundlage zitierte WIK-Studie spricht von 650'000
Wohneinheiten bzw. 470'000 Liegenschaften, die unerschlossen bleiben und deshalb durch For-
dermittel erschlossen werden kdnnten. Diese Zahlen erscheinen im Lichte der dargestellten aktu-
ellen Bautatigkeiten und -dynamik zu hoch. Wir schatzen die Zahlen auf 200'000 Wohneinheiten
in etwa 160'000 Gebduden, die von Telekommunikationsnetzbetreibern ohne Férderung durch
Staat oder Eigentiimer nicht erschlossen werden. Trotz klarem politischen Willen, auch abgele-
gene Gebdude in der Schweiz an Breitbandkommunikationsnetze anzuschliessen, muss mit Blick
auf dieses Volumen beriicksichtigt werden, dass es sich hier im Netzbaugeschaft immer um situa-
tive Einzelfdlle handelt und nicht um flaichendeckende Versorgungsprobleme.

. Mit diesen Aussagen wird dem E-BBFG nicht seine generelle Berechtigung abgesprochen. Wir un-
terstlitzen das Vorhaben des Bundes, mit dem neuen Breitbandférdergesetz den Ausbau der Breit-
bandkommunikationsversorgung in nicht wirtschaftlich erschliessbaren Gebieten zu regeln, weil
es spezifisch auf Falle abzielt, bei denen eine Nachfrage besteht, jedoch ein Ausbau nicht rentabel
ist. Es funktioniert so erganzend zum freien Telekommunikationsmarkt und behindert diesen
nicht. Das sind die aus unserer Sicht zu respektierenden Grundbedingungen fiir Forderbeitrage.

Dabei gibt es tatsachlich Problemfelder, die im Rahmen einer Breitbandférderung auf Stufe Bund und
im Rahmen eines nationalen Breitbandférdergesetzes adressiert werden kénnen und adressiert wer-
den sollten:

a. Parallele FTTH-Netzbauten durch Swisscom

Der Bau von Telekommunikationsinfrastrukturen ist durch grosse Skaleneffekte gekennzeichnet. Ein
gewisses Mass an Standardisierung und Harmonisierung kann zu einer signifikanten Reduktion der
durchschnittlichen Erstellungskosten fiihren. Parallelstrukturen, Einzellésungen oder unterschiedliche
Netzbau-Standards sind demnach moglichst zu verhindern. Diese kdnnen dadurch verhindert werden,
dass ein Unternehmen die Glasfaserinfrastruktur baut, diese dann aber von allen Anbietern zu nicht-
diskriminierenden Bedingungen fiir den Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen genutzt
werden kdonnen. Diese Nutzungsmoglichkeiten konnen durch eine ex ante-Regulierung ohne weiteres
sichergestellt werden, ohne dass damit die aktuelle Baudynamik abgewdirgt wird. Eine solche brauchte

es bislang allerdings nicht.

Wie bereits ausgefiihrt konnten in der Praxis Glasfaserinfrastrukturen in zahlreichen Gebieten und Re-
gionen liber sogenannte Co-Invest-Vereinbarungen gebaut werden. Derartige Vereinbarungen werden
zwischen im Glasfasernetzbau engagierten, regionalen privat- oder 6ffentlich-rechtlichen Unterneh-
men und Swisscom abgeschlossen (entweder mit dem regionalen Unternehmen oder der Swisscom als
Erbauerin). Damit konnten unerwiinschte Parallelinfrastrukturen in den jeweiligen Regionen verhindert
werden. Ebenso fihren diese Co-Invest-Vereinbarungen zu einer landesweiten Standardisierung von
Glasfasernetzbau- und -betriebstatigkeiten, womit die Gefahr eines Flickwerks an dezentralen Ansatzen
minimiert werden konnte. Weiter wird damit auch verhindert, dass ein Grossteil der 6ffentlichen Gel-
der fur Overheadkosten und Beratungsleistungen abfliesst und nicht fiir einen méglichst effizienten
FTTH-Rollout eingesetzt wird.
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Es gibt aber Einzelfdlle, in denen in Ortschaften parallele FTTH-Netzinfrastrukturen entstehen, weil
Swisscom zusatzlich zu einem bereits bestehenden FTTH-Netz noch ein eigenes FTTH-Netz baut. Es
muss Einigkeit dariber bestehen, dass solche parallelen Netzbautéatigkeiten durch Swisscom zu vermei-
den sind, insbesondere wenn gleichzeitig Fordergelder fiir die Erschliessung peripher gelegener Ge-
bdude gesprochen werden. Sie sind politisch heikel, selbst wenn die Kosten pro Anschluss bei einem
Alleinbau gilnstiger waren als die Beteiligung an den Gestehungskosten eines bereits bestehenden
kommunalen oder regionalen FTTH-Netzes mittels einer Co-Investitionsentschadigung. Fir diese Falle
ist vorzusehen, dass die Swisscom zu einem den lokalen Erstellungskosten folgenden Preis ein beste-
hendes FTTH-Netz zu nutzen hat, anstatt selbst zu bauen. Dazu kdnnte Art. 35 FMG, die Rechtsgrund-
lage zur unentgeltlichen Benttzung des 6ffentlichen Grundes durch Fernmeldedienstanbieterinnen, da-
hingehend gedndert werden, dass zuklnftig kein Bewilligungsanspruch respektive kein Anspruch mehr
auf die unentgeltliche Inanspruchnahme des Bodens im 6ffentlichen Eigentum besteht, falls eine Nut-
zung einer bestehenden lokalen FTTH-Verbindung auf Layer 1 moglich ware. Wenn sich die Betreiber
mit der Swisscom liber den Netznutzungspreis nicht einig kdnnen, ist ein Mechanismus vorzusehen, in
dem die ComCom die Netznutzungsentschadigung basierend auf den Gestehungskosten festlegen

kann.
b. Schranken fiir den Telekommunikationsnetzausbau durch anderweitige 6ffentliche Interessen

FTTH-Netzbautatigkeiten werden vor allem im landlichen Raum immer wieder durch &ffentliche Inte-
ressen des Landschafts- und Gewasserschutzes behindert oder gar verhindert. Gerade beim Bau von
Telekommunikationsnetzinfrastrukturen (Fest- und Mobilfunknetz) ist es unabdingbar, dass in kommu-
nalen, kantonalen und eidgendssischen Regularien Ausnahmen von Bauverboten ausserhalb der
Bauzone oder in Schutzzonen vorgesehen werden, welche 6konomisch sinnvolle Leitungsfihrungen
oder Antennenstandorte fir die Breitbandversorgung abgelegener Gebdaude und Weiler erméglichen.
Diese Forderung heisst nicht, berechtigte Schutzinteressen der Landschaft und von Gewassern zu igno-
rieren oder das o6ffentliche Interesse an einem raschen und flaichendeckenden FTTH-Ausbau lber alle
anderen o6ffentlichen Interessen zu stellen. Diese Forderung bedeutet aber, Bewilligungsprozesse an
zentraler Stelle auf Bundesebene im FMG als Lex Specialis vorzusehen und in materieller Hinsicht auf
totale Bauverbote zu verzichten. Zudem muss die Abwagung gegenlaufiger 6ffentlicher Interessen im
Bewilligungsprozess eher zu Gunsten einer Machbarkeit von Leitungsfiihrungen als umgekehrt erfol-
gen.

c. Effiziente Beriicksichtigung und Nutzung von vorbestehenden Leerrohr- und Mastinfrastruk-
turen

Die Nutzung vorbestehender Leerrohr- oder Mastinfrastrukturen (der Siedlungsentwasserung, der
Strassen, von Bahntrassees, von Energieversorgungsnetzen, von oberirdischen Verteilnetzen etc.) ist
noch nicht ausgeniitzt und wird teilweise sogar aktiv behindert, z.B. von Energieversorgungsunterneh-
men, die per se keine Doppelnutzung mit Glasfaserkabeln akzeptieren, obschon die Nutzung zu Markt-
bedingungen gegen Entschadigung erfolgen wiirde und obschon es aus sicherheitstechnischer Sicht
keinen Grund gibt, die Doppelnutzung mit Glasfaserkabeln nicht zuzulassen. Das aktuelle FMG sieht nur
die Zugangsregulierung zu Leerrohren von marktbeherrschenden Fernmeldedienstanbieterinnen vor,
nicht aber die Zugangspflicht anderer Anbieterinnen mit Leerrohrkapazitaten. Richtigerweise wird die-
ser Punkt im E-BBFG in Bezug auf Ausnahmen von Art. 10 EleG und Energienetzinfrastrukturen im An-
satz im Sinne der vorliegenden Erwédgung adressiert. Er muss aber genereller und umfassender gelten
hinsichtlich einer Nutzungsmoglichkeit samtlicher Leerrohr- oder Tragerinfrastrukturen (wie Masten),
die sich in staatlichem, halbstaatlichem oder monopolbetrieblichem Eigentum befinden. Eine solche
Rechtsgrundlage wiirde den FTTH-Rollout vor allem in topologisch schwierigen Regionen ohne Férder-
gelder massiv erleichtern, beschleunigen und fir private Marktteilnehmer verbilligen.
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d. Orte mit Swisscom als Alleinbauerin

Swisscom verfligt derzeit als einziges Unternehmen, welches im Telekommunikationsnetzbau tétig ist,
lber ein eigenes Telekommunikationsnetz, das praktisch alle Gebaude in der Schweiz erschliesst. Der
von Swisscom kommunizierte Zeitplan zum Umbau dieser auf Kupfertechnologie basierenden Erschlies-
sungen in glasfaserbasierte Anschliisse wurde bereits vorstehend erwdhnt und wird im Jahr 2035 ab-
geschlossen sein; es gibt derzeit keine Vorbehalte, dass Swisscom diesen Plan nicht tatsdchlich umset-
zen wird. Dort, wo kein kommunales oder regionales Unternehmen ebenfalls im Netzbau aktiv ist, wird
Swisscom nach 2035 in Gebauden, deren Erschliessung auch ohne Fordergelder des Bundes erfolgt,
Uber ein glasfaserbasiertes Infrastrukturmonopol verfigen. In diesen Gebieten ist Swisscom in Bezug
auf Gebaude, die auch von ihr aus wirtschaftlichen Griinden nicht ohne Forderbeitrage erschlossen
werden, von vornherein die einzige potenzielle Antragsstellerin und Empfangerin von Férderbeitragen
gemass E-BBFG. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: Erstens macht in solchen Fallen der im E-
BBFG beschriebene Prozess keinen Sinn, weil er zu zeitaufwandig und zu umstandlich ist, wenn ohnehin
von vornherein klar ist, wer ein férderungswiirdiges Gebdude erschliessen wird. Zweitens ist in solchen
Fallen sicherzustellen, dass alternative Telekomdienstanbieter in diesen Gebieten auch nach Abschluss
des Breitband-Rollouts zu nicht-diskriminierenden Bedingungen Zugang zum Swisscom-FTTH-Netz er-
halten. In Regionen, in denen es keinen Infrastrukturwettbewerb zwischen Swisscom und einem ande-
ren Telekommunikationsnetz-Unternehmen oder wo Co-Invest-Vereinbarungen nicht zum erwiinschen
Ausbau fiihren, sollen die zur Umsetzung der Gigabitstrategie des Bundes bereitgestellten finanziellen
Mittel Swisscom nur verbunden mit einer Ausbauverpflichtung bis 2035 und verbunden mit einer Ge-
setzesbestimmung im FMG (ibertragen werden, welche die Zugangsbedingungen zum Glasfasernetz

von Swisscom fiir Dritte verbindlich ex ante regeln.

Aus diesem Grund unterstiitzt Suissedigital die Motion 25.3023 KVF-S zur Ausweitung der Zustandigkeit
der Eidgendssischen Kommunikationskommission auf Glasfaseranschliisse. Aus Sicht von Suissedigital
ist es wichtig, dass die ComCom im Falle von effektivem Marktversagen (d.h. wenn in der Zukunft tat-
sachlich lokale Glasfasernetz-Monopole entstehen) den Zugang zum Glasfasernetz fiir alternative An-
bieter gewahrleisten kann. Damit einher geht ein regulierter Preis, der in einem solchen Szenario zu
akzeptieren ist. Die Mitglieder von Suissedigital stehen auch im Telekommunikationsnetzmarkt immer
in Konkurrenz zur Swisscom, entweder, weil Swisscom ein eigenes FTTH-Netz parallel baut oder mit
einem lokalen Partner kooperiert und Gber Netznutzungsvertrdage «mitinvestiert». In jenen Regionen,
welche in Zukunft aber nur (ber ein FTTH-Netz von Swisscom verfligen, muss die Moglichkeit des Re-
gulators bestehen, einzuschreiten, wenn Verhandlungslosungen (wie IRU-Vertrage betr. Zugang zum
Layer 1) scheitern, weil Verhandlungspositionen von Swisscom alternative Anbieter von solchen Regi-
onen fernhalt. Die Regulierung von kommerziellen Bedingungen des FTTH-Netzzugangs ist jedoch nicht
in einem Bundesfordergesetz zu regeln, sondern (iber eine Revision des geltenden FMG. Bestimmungen
zur FTTH-Netz-Zugangsgewahrung im E-BBFG sind liberfllissig und zu streichen.

Konkrete, konzeptionelle Schwachen des E-BBFG

Unter Beriicksichtigung der unter Ziffer 2 vorgestellten praktischen Rahmenbedingungen weist der vor-
liegende Gesetzesentwurf des BBFG aus Sicht von Suissedigital einige grundlegende Mangel auf, die
den Gesetzeszweck und die Sinnhaftigkeit des Erlasses in seiner derzeitigen Form infrage stellen. Auf
eine artikelweise Kommentierung verzichten wir deshalb. Wir sind der Ansicht, dass vor einer Klarung
bzw. Uberdenkung grundlegender Aspekte die redaktionelle Weiterarbeit am Entwurf nicht zielfiihrend
ist. Nachfolgend weisen wir auf die aus unserer Sicht zu kldrende grundlegende Aspekte hin und zeigen
—wo es sinnvoll erscheint — alternative Losungsansatze auf:
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a. Uberarbeitung der Zeitplanung im Lichte des laufenden FTTH-Rollouts

Ein BBFG ist in Bezug auf Inkraftsetzung und Wirkung zu spat: Die Fordergelder missen realistischer-
weise ab 2027, spatestens ab 2029 denjenigen Unternehmen, die bereits heute in FTTH-Projekte invol-
viert sind, zur Verfliigung stehen. Eine Verzogerung bzw. Blockierung des laufenden Ausbaus auf der
Zeitachse und in der Flache muss verhindert werden. Solches droht, wenn das Férderprogramm, wie in
der Vorlage vorgeschlagen (Art. 3 Abs. 3 E-BBFG), erst ab 2031, d.h. zwei Jahre nach dem frilhestmog-
lichen Zeitpunkt des Inkrafttretens, Wirkung entfaltet. Die Forderplanung muss den Ausbauplanen der
bereits heute im Telekommunikationsnetzbau aktiven «Stakeholders» folgen, und wo es solche nicht
gibt, den Ausbauplanen der Swisscom.

b. Uberpriifung statt Befristung

Die vorgesehene Befristung des Programms auf sieben Jahre, mit der Option zur einmaligen dreijéhri-
gen Verlangerung durch den Bundesrat (Art. 3 Abs. 1 E-BBFG), birgt Risiken, dass der anvisierte landes-
weite, moglichst flichendeckende Ausbau nicht realisiert werden kann. Es gibt heute keine verlassli-
chen Prognosen, bis wann die letzten Prozente des gewiinschten Ausbaus realisiert sein werden. Es
besteht auch kein Anlass, diesbeziiglich einen kontraproduktiven Druck auf Gemeinden und Netzbe-
treiber zu erzeugen. Auch Nachzigler sollen von Fordergeldern profitieren kénnen. Statt einer starren
Befristung soll das im Subventionsgesetz (SR 616.1) in Art. 5 vorgesehene Instrument der periodischen
(mindestens sechsjihrigen) grundsatzlichen Uberpriifung der Finanzhilfen durch den Bundesrat zur An-

wendung kommen.
c. Einfaches Verfahren fiir Kooperationen

Die FTTH-Bautatigkeit erfolgt — wie unter Ziffer 2 dargelegt — in der Regel und wiinschenswert in Ko-
operationen. Solche sind aus betriebs- und volkswirtschaftlichen Griinden anzustreben bzw. zu férdern.
Es ist allerdings unnétig und ineffizient, in solchen Konstellationen aufwandige Verfahren betreffend
die Erkundung und die Ausschreibung durchzufiihren. Stattdessen miissten Kooperationen zwischen
Netzbetreibern mit einem vereinfachten Verfahren geférdert werden. Auch solche Kooperationen sol-
len direkt Fordergelder beantragen kdnnen. Eine Erkundung und Ausschreibung durch die Gemeinde
braucht es in diesen Fallen angesichts des vorhandenen (Infrastruktur-)Wettbewerbs nicht. Kooperati-
onen diirfen durch ein allfilliges Desinteresse der Gemeinde auch nicht behindert werden. Umgekehrt
werden die Gemeinden nicht unnétig mit Erkundungen und Ausschreibungen belastet.

Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob die Gemeinden tatsachlich die richtigen Adressaten von
Forderbeitragen sind, wie es jetzt im E-BBFG vorgesehen ist. Mit Blick auf den von Swisscom angekin-
digten FTTH-Rollout (der die Gemeinden tendenziell von eigenen Projekten und Aktivitaten abhalt, weil
man — mit zeitlichem Enddatum — auf Swisscom warten kann) und mit Blick auf die bis zum Start des
Forderprogramms im Jahr 2031 grosstenteils bereits abgeschlossenen lokalen und kommunalen FTTH-
Netzprojekte, ist fraglich, ob Gemeinden den Aufwand eines Erkundungsverfahrens (E-BBFG Art. 8 Abs.
1 Bst. c), einer Baubewilligung (E-BBFG Art. 8 Bst. i), eines Ausschreibungsverfahrens (E-BBFG Art. 8
Abs. 1 Bst. j) und eines Gesuchs um Fordermittel (E-BBFG Art. 10) noch auf sich nehmen wollen. In jenen
Gebieten, in welchen bereits Co-Investitionsvereinbarungen zwischen Swisscom und einem lokalen Te-
lekommunikationsnetzbetreiber bestehen, sind die Gemeinden zudem von vornherein nicht die richti-
gen Ansprechpartner (es sei denn, sie wirden selbst ein FTTH-Telekommunikationsnetz betreiben):
Dann ist es Sache der vor Ort aktiven «Netzbauer», dem Bund darzulegen, inwiefern welche Gebaude,
wo und von wem nur mit einem Forderbeitrag erschlossen werden kénnen. Dazu braucht es aus Sicht
von Suissedigital keine komplexe Evaluations- und Genehmigungsadministration, wie sie jetzt im E-
BBFG vorgesehen ist.
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d. Weniger Aufwand und Komplexitat bei der Definition des Férderbeitrags

Das in Art. 4 E-BBFG vorgeschlagene bzw. vorgespurte Regime zur Bestimmung der Hohe der Forder-
beitrage erweist sich als aufwandig und komplex. In der Praxis wird dies auf der Erlosseite (E-BBFG Art.
4 Abs. 1 Bst. b) im Einzelfall kaum verhaltnismassig und befriedigend umsetzbar sein. Die Fordergelder
sollten landesweit ab ausgewiesenen Baukosten von CHF 3'000 pro Anschluss in einer Nutzungseinheit
und einer zu definierenden Obergrenze (im Sinn einer Deckelung der Forderung) gesprochen werden.
Die Erlosseite sollte, anders als vorgeschlagen, nicht relevant sein fiir die Bestimmung der Férdermittel
bzw. ware auf der Kostenseite pauschaliert. Dies ware eine enorme Entlastung des Systems und ein
pragmatischer und der Einfachheit verpflichteter, praxistauglicher Ansatz. Der Bund leistet auch hier,
wie vorgeschlagen, max. 25% der Baukosten. Die Kantone bzw. Gemeinden kénnen, missen aber nicht
einen Beitrag leisten, um die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern. In diesen Fallen kénnte der Forder-
beitrag auf 30% erhoht werden. Dies wiirde nach unserer Einschatzung immer noch den Hinweisen der
Eidgendssischen Finanzkontrolle (EFK) fir den Umgang mit Subventionen gerecht werden. Geférdert
werden soll der gesamte Betrag der Baukosten, also nicht nur der inkrementelle, d.h. die Untergrenze
tibersteigende Teil.

e. Flexible Aufgabenteilung

Die Rollenverteilung zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden und Netzbetreibern erweist sich in der Ge-
setzesvorlage insgesamt als zu starr und damit wenig realistisch und zielfiihrend. Die Verantwortungen
und Aufgaben sind den Akteuren flexibler zuzuweisen, z.B. fiir den Fall, dass sich nur Netzbetreiber
nicht aber Kantone und/oder Gemeinden fur einen Ausbau interessieren bzw. einsetzen.

Eine Pflicht der Gemeinden und/oder der Kantone, am Foérderprogramm teilzunehmen, besteht gemass
Vorlage nicht und ware auch nicht durchsetzbar, da das Fernmeldewesen gemass Bundesverfassung
Aufgabe des Bundes ist. Somit muss der Bund auch in Fallen Férderbeitrdge sprechen kénnen, in denen
Kantone und/oder Gemeinden nicht am Férderprogramm partizipieren.

f. Férderungen von Nach- und Resterschliessungen

Grundsatzlich muss auch der weitere Ausbau in teilweise bereits erschlossenen Gemeinden kiinftig ge-
fordert werden kdnnen, so dass z.B. heute nicht erschlossene Weiler doch noch realisiert werden kénn-
ten. Dies ist in der Vorlage klar- und sicherzustellen. Dadurch wird immerhin gewahrleistet, dass die
«Pioniere» oder «First Movers» des Glasfaserausbaus durch das Fordersystem nicht benachteiligt wer-
den. Es ist grundlegend, dass es bei der staatlichen Férderung der Breitbanderschliessung immer um
die Erschliessung von einzelnen Gebduden geht und nicht um die Forderung der Erschliessung ganzer
geografischer Gebiete: Zu férdern ist bei flaichendeckenden FTTH-Projekten eine «Rest- bzw. Nacher-
schliessung».

g. Mitberiicksichtigung bereits geplanter Projekte

Ebenso muss das Férderprogramm bereits geplanten Projekten offenstehen, wenn diese nach den Best-
immungen des Gesetzes nicht eigenwirtschaftlich realisiert werden kénnen oder unabhangig der Bun-
desfinanzierung bereits namhafte finanzielle Beitrage von Gemeinde und/oder Kanton bendétigen. Dies
scheint der Gesetzesentwurf bzw. die diesem inharenten Verfahren auszuschliessen. Massgeblich fir
die Abgrenzung der Férderung ist grundsatzlich der Bau(-start) als solcher und nicht die Planung bzw.
die entsprechenden Absichten, die ausserdem schwierig zu definieren sind. Die Mitteilungspflicht im
Erkundungsverfahren fir drei Jahre in die Zukunft (E-BBFG Art. 9 Abs. 1) ist nicht praktikabel. Auf jeden
Fall darf keine Verpflichtung zur Realisierung des geplanten Ausbaus daraus abgeleitet werden.
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h. Symmetrischer Up-/Download

Aufgrund der laufenden und noch anstehenden technologischen und anwendungsgetriebenen Entwick-
lungen und Trends soll die minimale Ubertragungsrate von 1 Gigabit nicht nur fiir den Download, son-
dern auch fir den Upload und somit symmetrisch gelten.

i Baubewilligungen keine Voraussetzung

Es ist nicht realistisch, das Vorliegen der erforderlichen Baubewilligungen als Voraussetzung fir Férder-
beitrage festzulegen (E-BBFG Art. 8 Abs. 1 Bst. i). Solche werden, wo erforderlich, bei der Umsetzung
von Projekten laufend und situativ eingeholt. Sachgerecht ist, die Ausbezahlung der Fordergelder vom
Vorliegen der erforderlichen Baubewilligungen abhangig zu machen.

IR Keine schwarzen Listen

Auch das Fiihren und Veréffentlichen einer Liste mit «sdumigen» Netzbetreibern im Kontext der Mit-
wirkungspflicht in Erkundungsverfahren (E-BBFG Art. 9 Abs. 2) erscheint wenig zielfihrend und wirft
mehr Fragen auf als es Nutzen stiftet. Auch wéare damit ein weiteres Verfahren einzufiihren, welches
das Fordersystem weiter unnotig belastet und seitens Verwaltung und Netzbetreiber Ressourcen bin-
det.

* % %

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Bemerkungen in die weitere Ausarbeitung des Breitbandférdergesetzes
einbeziehen. Fiir Fragen dazu stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griissen

Suissedigital — Verband fiir Kommunikationsnetze

l\/]/i/w IR = T

Dr. Simon Osterwalder, Rechtsanwalt Stefan Fliick, Flrsprecher LL.M.
Geschaftsfiihrer Leiter Rechtsdienst
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Stellungnahme zum Vorentwurf des Breitbandfordergesetzes

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Sunrise erbringt als grosstes privates Telekommunikationsunternehmen der Schweiz fiihrende Mobilfunk-, Internet-,
TV- und Festnetzdienste fiir rund 3 Mio. Privat- und Geschéftskunden. Die Gigabitstrategie des Bundes und damit
der Vorentwurf des Breitbandférdergesetzes sind fir Sunrise von betrachtlicher Relevanz. Wir danken Ihnen deshalb
fiir die Moglichkeit, zum geplanten Breitbandférdergesetz Stellung nehmen zu kdnnen.

Sunrise begriisst den Vorentwurf des Breitbandférdergesetzes und sieht im geplanten Forder-
konzept ein angemessenes Instrument, um in Gebduden, die nachweislich nicht iiber den
Markt erschlossen werden und bei denen ein Bedarf nachgewiesen ist, Breitbandinternet zu
ermoglichen. Sunrise begriisst insbesondere die klaren finanziellen und zeitlichen Limitierun-
gen des Forderprogramms. Die Fernmeldedienstanbieterinnen sollen verpflichtet werden, im
Rahmen eines sogenannten Erkundungsverfahrens anzugeben, ob sie in einem Gebiet einen
Ausbau in den kommenden drei Jahren planen. Dabei ist zu beachten, dass diese Angaben im-
mer mit Unsicherheiten behaftet sind. Von der Aussage einer Netzbetreiberin, dass ein Aus-
bau geplant sei, darf keine Pflicht zum Ausbau abgeleitet werden.

Der Bundesrat plant im Rahmen der Gigabitstrategie ein Férderprogramm, um Internetbreitbandanschlisse in un-
rentablen Gebieten auszubauen. Bis zu 365 Millionen Franken sollen durch kiinftige Mobilfunkkonzessionsgebiihren
bereitgestellt werden. Gemeinden kdnnen Finanzhilfen beantragen, wenn sie gemeinsam mit dem Kanton die glei-
chen Investitionen tatigen.

Sunrise teilt die Ansicht des Bundesrates, dass eine moderne Fernmeldeinfrastruktur eine wichtige Voraussetzung fiir
eine innovative und wettbewerbsfahige Schweiz ist. Damit von solchen Voraussetzungen mdglichst alle profitieren
kénnen, ist eine staatliche Férderung in Regionen, in der eine wirtschaftliche Erschliessung nicht mdglich ist, sinn-
voll. Sunrise begriisst darum den Vorentwurf des BBFG und sieht im geplanten Férderkonzept ein angemesse-
nes Instrument, um in Gebduden, die nachweislich nicht iber den Markt erschlossen werden und bei denen ein
Nachfrage nachgewiesen ist, Breitbandinternet zu ermdglichen.

Sunrise begriisst besonders folgende Starken des Vorentwurfs:

e  Grundsétzlich steht Sunrise staatlichen Forderinstrumenten kritisch gegeniiber, erachtet die im Vorentwurf
vorgeschlagenen Instrumente jedoch als angemessen. Der Bundesrat ist sich der Gefahr einer Marktver-
zerrung durch staatliche Intervention bewusst und sieht entsprechende Gegenmassnahmen vor. Mit
der Identifikation von Gebduden ohne 1-Gbit/s-Anschluss und einem umfassenden Verfahren zur sogenann-
ten Markterkundung (bei der Infrastrukturbetreiberinnen anzugeben haben, ob sie eigenstandig eine
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Erschliessung vorsehen) sollen diejenigen Infrastrukturen identifiziert werden, die potenziell von einer For-
derung profitieren kdnnten. Das hilft, Markteingriffe und -verzerrungen so gering wie mdglich zu halten.

e Der Bundesrat will einen Ausbau nur dann finanziell unterstiitzen, wenn dies der betroffene Kanton bzw.
die betroffene Gemeinde im gleichen Umfang ebenfalls tut. Dieses Prinzip der fiskalischen Aquivalenz
sorgt fiir einen effizienten Einsatz der 6ffentlichen Mittel. Zwar ist denkbar, dass so Projekte mangels kom-
munaler oder kantonaler Unterstiitzung nicht geférdert werden, obwohl bei einzelnen Gebauden ein Aus-
baubedarf vorhanden ware. Dieser Nachteil wird aus Sicht von Sunrise durch die Vorteile dieses Systems
jedoch mehr als aufgewogen.

e Die Ausgaben des Bundes sind begrenzt auf CHF 375 Mio. Zudem ist das Forderprogramm auf sieben Jahre
befristet. Sind die Bundesmittel nach dieser Zeit nicht ausgeschopft, kann diese Frist einmalig um weitere
drei Jahre auf insgesamt maximal zehn Jahre verléngert werden. Sunrise begriisst die klaren finanziel-
len und zeitlichen Limitierungen des Forderprogramms. Die Begrenzung erzeugt bei interessierten
Gemeinden und Kantonen einen gewissen Handlungsdruck und verhindert zudem, dass ein Subventions-
instrument installiert wird, welches liber Jahrzehnte zu alimentieren ware. Die finanziellen und zeitlichen
Limitierungen durfen auf keinen Fall gelockert werden.

e Die Férderung des Bundes soll finanziert werden (iber die befristete und zweckgebundene Verwendung der
Einnahmen aus den beiden Vergaben der Mobilfunkkonzessionen, die Ende 2028 und Ende 2034 auslaufen.
Sunrise begrisst es, dass den Fernmeldedienstanbieterinnen keine zusatzlichen Abgaben aufgebirdet
werden. Sunrise teilt die Einschatzung des Bundesrates, dass zusatzliche Abgaben zu Wettbewerbsverzer-
rungen und hoheren Preisen fiir die Endkundinnen und -kunden fiihren kdnnten.

e Neben dem Ausbau fiir Glasfasernetze soll auch Anlagen fiir die Erschliessung iiber Mobilfunk (Fixed
Wireless Access) gefordert werden. Dies ist punktuell eine sinnvolle, weil kostengiinstigere Alternative
zum Glasfaserausbau.

Prazisierungsbedarf beim Vorentwurf des BBFG sieht Sunrise bei den Angaben, die die Fernmeldedienstanbieterin-
nen zu ihren Ausbauplanen zu machen haben. Zudem sind die Verfahren einfach und der administrative Aufwand
gering zu halten.

¢ Die Fernmeldedienstanbieterinnen werden im Rahmen des sogenannten Erkundungsverfahren (Art. 9 VE-
BBFG) verpflichtet, dem BAKOM Auskunft Giber den aktuellen Ausbaustand zu geben und anzugeben, ob sie
in einem bestimmten Gebiet in den ndchsten drei Jahren einen Ausbau planen. Natiirlich miissen die Anga-
ben zum Ausbaustand vollstandig und wahrheitsgetreu sein. Angaben iiber den Zeitpunkt der Reali-
sierung von Ausbauprojekten sind jedoch stets mit Unsicherheiten behaftet. Sie kdnnen darum
nur ohne Gewahr gemacht werden. Aus betrieblichen, strategischen und kommerziellen Griinden sowie auf-
grund externer Faktoren (z.B. Kooperationspartner, politische Entscheide, Bewilligungsprozesse) verzégern
sich Bauprojekte nicht selten, werden verworfen oder auch mal vorgezogen. Wahrheitstreue kann bei Ab-
sichtserklarungen also nur sehr beschrankt eingefordert werden.

Aus den gleichen Griinden ist zudem wichtig, dass aus den Ausbauabsichten einer Netzbetreiberin nicht
eine Pflicht abgeleitet werden darf, die Erschliessung zu realisieren.

Art. 9 Abs. 1 VE-BBFG ist darum folgendermassen anzupassen:

Anbieterinnen von Fernmeldediensten und Eigentimerinnen von Infrastrukturen zur Gebaudeer-
schliessung sind verpfiichtet, im Rahmen des Erkundungsverfahrens der gesuchstellenden Ge-
meinde oder auf Anfrage des BAKOM vollsténdige und wahrheitsgetreue Angaben (ber den Aus-
baustand sowie Angaben liber den fiir die drei folgenden Jahre geplanten Ausbau von Netzen
zur Erbringung von Fernmeldediensten an festen Standorten bekannt zu geben. Aus den Anga-

ben zum geplanten Ausbau lasst sich keine Pflicht zum Ausbau ableiten. Das BAKOM
kann diese Daten verdffentlichen.
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e  Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass der administrative Aufwand fiir samtliche Akteure und da-
rum die Verfahren so einfach wie moglich gestaltet werden. Dem ist sowohl im BBFG als auch und
ganz besonders auf Verordnungsstufe Beachtung zu schenken.

Auch wenn die Schweiz im europdischen Vergleich beziiglich des Ausbaus der Glasfasererschliessung der Gebdude
nur im Mittelfeld liegt, ist die Versorgung mit Breitbandinternet dank HFC-Netzen und modernster Mobilfunktechno-
logie sehr gut. Die Marktteilnehmer werden den Netzausbau weiter vorantreiben. Fixed Wireless Access wird durch
die Leistungssteigerung mit 5G Standalone weiter an Bedeutung gewinnen. Es ist davon auszugehen, dass die
Schweiz dank dem privatfinanzierten Ausbau bis 2035 praktisch flachendeckend mit mindestens 1 Gbit/s versorgt
sein wird.

Fiir die Berticksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen und sind bei Fragen gerne fiir Sie da.

Freundliche Griisse

Marcel Huber Matthias Forster
General Counsel & Chief Corporate Affairs Officer Seniot Regulatory Affairs Manager
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Vernehmlassungsverfahren Breitbandférdergesetz (BBFG) / Stellungnahme Swisscom

Sehr geehrter Herr Bundesrat,
sehr geehrte Damen und Herren

Unter Bezugnahme auf das am 14. Marz 2025 er6ffnete Vernehmlassungsverfahren zum neuen Breitband-
fordergesetz (BBFG)?, mit welchem die Gigabitstrategie des Bundes umgesetzt werden soll, erlaubt sich die
Swisscom (Schweiz) AG (nachfolgend "Swisscom"), sich mit der nachfolgenden Stellungnahme fristgemass
wie folgt in den Rechtsetzungsprozess einzubringen.

1. Grundposition Swisscom zur Gigabitstrategie sowie der BBFG-Vernehmlassungsvorlage

Leistungsfahige, moglichst flachendeckend verfligbare, zuverldssige sowie sichere Telekommunikationsnetze
sind ein wichtiger Standortfaktor und entsprechende Netzinfrastrukturen bilden das Riickgrat fir die digitale
Transformation sowie Grundvoraussetzung fiir die soziale und wirtschaftliche Teilhabe im digitalen Raum?2.

Vor diesem Hintergrund ist der politische Wille und das mit der Gigabitstrategie des Bundes? verfolgte Ziel,
dass die Schweizer Bevolkerung und Wirtschaft landesweit Zugang zu sehr schnellem Internetzugangen er-
halten und mit einem Férderprogramm dem digitalen Stadt-Land-Graben entgegenwirkt werden soll, nach-
vollziehbar und ein entsprechender Handlungsbedarf ausgewiesen.

Derin Umsetzung der Gigabitstrategie nun zur Vernehmlassung unterbreitete Entwurf eines Bundesgesetzes
Uber die Forderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (nachfolgend "VE-BBFG") ist aus Sicht von
Swisscom grundsatzlich begriissenswert und unterstitzungswirdig. Mit den zur Diskussion gestellten Eck-
punkten und Rahmenbedingungen des Forderkonzepts konnen nach dem Verstandnis von Swisscom die mit
der Gigabitstrategie verfolgten politischen Ziele sinnvoll und mit einem vernlnftigen Mitteleinsatz erreicht
werden. Mit dem unterbreiteten Vernehmlassungsentwurf liegt ein massgeschneidertes, zielgerichtetes,
kosteneffizientes, wettbewerbsneutrales und nachfrageorientiertes Forderinstrument vor.

1Vgl. BBI 2025 924.
2 Grundlagenbericht digitaler Service Public des Bundesrates vom 12. Oktober 2022, S. 5f, S.9,S. 14 und S. 19.
3 https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=99274

Swisscom (Schweiz) AG Standortadresse:
Hauptsitz Alte Tiefenaustrasse 6
3050 Bern 3048 Worblaufen
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Zentral ist dabei dessen wettbewerbsneutrale Ausgestaltung, d.h. das Férderprogramm darf nur erganzend
bzw. subsididr zum marktgetriebenen Ausbau in Konstellationen zum Tragen kommt, wo ein eigenwirt-
schaftlicher Ausbau nicht erfolgt und damit ein eigentliches Marktversagen vorliegt, weil die Breitbandver-
sorgung andernfalls zufolge fehlender betriebswirtschaftlicher Rentabilitat nicht im politisch erwiinschten
Ausmass erfolgen wiirde. Zudem erachtet es Swisscom als sinnvoll, dass das Forderprogramm nachfrageori-
entiert sowie technologieneutral ausgestaltet ist und in gewissen Konstellationen aus einer wirtschaftlichen
Gesamtabwagung auch nicht leitungsgebundene Erschliessungsldosungungen (insbesondere Mobilfunk) for-
derfahig sein sollen.

Auf Grund friiherer Erkenntnisse?, der bisherigen Grundhaltung des Bundesrates® sowie unter Verweis auf die
Lehrmeinungen® speziell begriissenswert und konsequent ist dabei der Umstand, das fur die Umsetzung der
Gigabitstrategie nicht das Instrument der Grundversorgung herangezogen wird, sondern mit dem BBFG die
gesetzlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen fiir ein neues Instrument geschaffen werden, wobei das
fernmelderechtliche Grundversorgungsregime’ und das Forderprogramm nebeneinander bestehen sollens.

Im Lichte dieser Grundpositionierung begrilisst Swisscom die Absicht des Bundes, zusammen mit den Kanto-
nen sowie Gemeinden den landesweiten Ausbau moderner und leistungsfahiger Telekommunikationsinfra-
strukturen zu fordern, um in Erganzung zum marktgetriebenen Ausbau eine moglichst flaichendeckende Gi-
gabit-Versorgung der Wohnungen und Geschafte in der ganzen Schweiz zu erreichen. Mit gewissen Vorbe-
halten unterstitzt Swisscom dabei grundsatzlich die zur Diskussion gestellten wesentlichen Eckwerte sowie
die vorgeschlagene Ausgestaltung des Forderprogrammes gemass dem VE-BBFG. Erganzend dazu erlaubt sich
Swisscom, nachfolgend zu einzelnen ausgewahlten Aspekten folgende Anmerkungen und/oder konkrete Op-
timierungs- und Anderungsanregungen einzubringen.

2. Ausgewihlte Bemerkungen sowie konkrete Anderungs-/Optimierungsantrige

2.1. Finanzierung des Forderprogramms

Nach der Wahrnehmung von Swisscom wird mit der vorgeschlagenen Anschubfinanzierung (paritatische Fi-
nanzierung zwischen Bund und Kanton/Gemeinden sowie der gedeckelter Bundesanteil an den Gesamtkos-
ten) ein ausgewogener und sachgerechter Losungsansatz prasentiert, welcher sowohl den Rahmenbedingun-
gen des Bundessubventionsrechts sowie den realistischen Handlungsmaoglichkeiten in finanzhaushaltspoliti-
scher Hinsicht bestmdglichst Rechnung tragt.

Jedenfalls ware es verkirzt und weder sachgerecht noch angezeigt, aus der Regelungszustandigekeit und den
Kompetenzen des Bundes in Bezug auf das Fernmeldewesen® zwingend abzuleiten, dass auch die Zustandig-
keit der Finanzierung des Gigabit-Forderprogrammes ausschliesslich Sache des Bundes ist und vollumfanglich
durch Bundesmittel sichergestellt werden muss. Auch wenn die Férderung von leistungsfahigen Telekommu-
nikationsnetzen zwar keine eigentliche klassische Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen darstellt,
ist einerseits darauf hinzuweisen, dass das vorgeschlagene Forderprogramm auch regionalpolitische Kompo-

4 Bericht des Bundesrates vom 19. Januar 2018 zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Tessin, S. 25 ff: "Zur Gewdhrleistung eines lan-
desweit dichten Ultrahochbreitbandangebots wire daher die Schaffung eines neuen Instrumentes die geeignetste Losung" (S. 29); Bericht Hoch-
breitbandstrategie des Bundes vom 28.Juni 2023,S.3 und S. 8 ff.

> Erganzungsbericht des Bundesrates vom 28. Marz 2012 betr. Evaluation zum Fernmeldemarkt, S. 35.

6Vgl. z.B. PETER R. FISCHER/OLIVER SIDLER, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. V, Informations- und Kommunikationsrecht, Fernmelde-
recht, Rolf H. Weber [Hrsg.], S. 176 f. oder ELIANE SCHLATTER, Grundrechtsgeltung beim wirtschaftlichen Staatshandeln, Diss. Ziirich 2009, S. 144
7Vgl. Art. 1 Abs. 2 lit. a FMG (Fernmeldegesetz vom 30. April 1997, SR 784.10), Art. 14 ff. FMG i.V.m. Art. 12 ff. FDV (Verordnung Uber Fernmelde-
dienste vom 9. Marz 2007, SR 784.101.1).

8 Erlauternder Bericht des UVEK vom 14. Marz 2025 zur Erdffnung des Vernehmlassungsverfahrens (nachfolgend "Erlauternder Bericht"), S. 5, S.
10,S. 51 sowie S. 53.

9Vgl. Art. 92 Abs. 1 BV: "Das Post- und Fernmeldewesen ist Sache des Bundes."
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nenten sowie Aspekte der Wirtschaftspolitik (Standortférderung) mitumfasst, wo parallele verfassungsrecht-
liche Kompetenzen bestehen. Andererseits ist festzuhalten, dass die vorgeschlagene Finanzierungslosung be-
reits zufolge des Prinzips der fiskalischen Aequivalenz verfassungsrechtlich geboten und sachgerecht er-
scheint?®.

Begrussenswert und zustimmend nimmt Swisscom sodann zur Kenntnis, dass die urspringlich auch erwo-
gene Option einer Branchenfinanzierung nicht weiter verfolgt wurde!!. Durch den Spezialfinanzierungsan-
satz hinsichtlich des Bundesanteils (zweckgebundenen Verwendung der Konzessionsgeblhren fiir Mobil-
funkkonzessionen zur Finanzierung/Deckung des Forderanteils des Bundes'?) wird der geforderte Ausbau fak-
tisch bzw. zumindest indirekt ohnhin bereits in einem wesentlichen Umfang durch die Branche finanziert.

2.2. Subsidiaritdt des Férderprogramms zum eigenwirtschaftlichen Ausbau von Telekommunikationsnetzen /
(Markt)Erkundungsverfahren

Voraussetzung fur die Forderfahigkeit eines Vorhabens bildet u.a. die Vorgabe, dass das Projekt nicht eigent-
wirtschaftlich realisierbar ist'3. Entsprechend diesem zentralen ordnungspolitischen Grundsatz sowie in An-
wendung der Vorgaben des Bundessubventionsrechts ist das Forderprogramm mithin subsidiar zum eigen-
wirtschaftlichen Ausbau von Telekommunikationsnetzen durch die Marktakteure und sollen staatliche For-
dermittel nur eingesetzt werden, wenn von einem eigentlichen Marktversagen gesprochen werden muss. Die
Forderfahigkeit ist mithin nur ausgewiesen, wenn ein marktwirtschaftlicher Ausbau zufolge fehlender be-
triebswirtschaftlicher Rentabilitat nicht erfolgt bzw. ein solcher in absehbarer Zukunft nicht geplant ist (Wirt-
schaftlichkeitsliicke). Mit diesem Vorrang bzw. Primat des marktgetriebenen Ausbaus sollen bestehende
oder beabsichtigte Investitionstatigkeiten von Marktakteuren nicht gehemmt und damit unerwiinschte
Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden. Die wettbewerbsneutrale Ausgestaltung sowie die beihilfe-
rechtskonforme Umstzung des Forderprogramms verlangt mithin, dass nur Projekte geférdert werden sollen,
die nachweislich nicht eigenwirtschaftlich realisiert werden.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Subsidiaritat des staatlichen Forderprogrammes ist dabei dem
vorgesehenen (Markt)Erkundungsverfahren zentrale Bedeutung beizumessen. Gemass Art. 8 Abs. 1 lit. ¢ VE-
BBFG wird verlangt, dass die gesuchstellende Gemeinde nachweist, dass ein Ausbau einer gigabitfahigen Te-
lekommunikationsinfrastruktur ".. im Zeitpunkt der Gesuchseingabe weder erfolgt noch geplant ist." Entspre-
chend den neu vorgesehenen gesetzlichen Auskunfts-/Mitteilungspflichten'4 sowie unter Verweis auf den
Erlauterndern Bericht?® ist dabei davon auszugehen, dass grundsatzlich von einem Planungshorizont von drei
Jahren ausgegangen werden soll und entsprechend in absehbarer Zukunft zur Realisierung anstehende
Netz(aus)bauprojekte bei der Frage der Forderungsfahigkeit von Projekten mitberiicksichtigt werden sollen.

Mit Blick auf den bereits heute geplanten bzw. von den Marktakteuren angekiindigten weiteren eigenwirt-
schaftlichen Ausbau von gigabitfahigen Telekommunikationsnetzen in der Flache erachtet Swisscom den im
Rahmen der Markterkundung vorgesehene Planungs-/Zeithorizont von drei Jahren zu kurz. Die Markterkun-
dungsollte daher den geplanten eigenwirtschaftlichen Ausbau bis zum Ende des Programms berticksichtigen.
Ansonsten droht eine Verdrangung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Netzbetreiber, der weiter als drei

10 Art. 43a Abs. 2 und 3 BV: "Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfdllt, trigt deren Kosten. Das Gemeinwesen, das die
Kosten einer staatlichen Leistung trdgt, kann liber diese Leistung bestimmen".

1 vgl. Erlauternder Bericht, S. 9.

12vgl. Art. 7 VE-BBFG i.V.m. Art. 39a VE-FMG.

13 Art. 8 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 4 VE-BBFG.

14 vgl. Art. 9 Abs. 1 VE-BBFG: "... vollstindige und wahrheitsgetreue Angaben iiber den Ausbaustandard sowe den fiir die drei folgenden Jahre ge-
planten Ausbau von Netzen ..."

15 Erlduternder Bericht, S. 27: "Die Gemeinde hat aufzuzeigen, dass fiir alle vom Férdergesuch umfassten Anschliisse keine Leitung mit einer Ubertra-
gungsrate von 1 Gbit/s im Download zur Verfiigung steht und in den néichsten drei Jahren auch kein entsprechender Ausbau geplant ist".
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Jahre in der Zukunft liegt. Das Prinzip der Subsidiaritat, also der Erganzung des privatwirtschaftlichen Aus-
baus, wirde damit verletzt.

Swisscom schlagt vor diesem Hintergrund eine flexiblere Regelung des massgeblichen Zeithorizonts - d.h. des
Zeitraumes auf den sich die Abfrage eines eventuellen eigenwirtschaftlichen Ausbaus im Markterkundungs-
verfahren erstreckt - vor, um eine bessere zeitliche Abstimmung sowie Koordination mit den privaten Investi-
tionsvorhaben sicherzustellen. Rechtsvergleichend kann in diesem Zusammenhang auf die Rechtslage in
Deutschland verwiesen werden, wo der relevante Zeithorizont einzelfallspezifisch anhand der konkreten Ge-
gebenheiten festzulegen ist und mindestens drei sowie maximal sieben Jahre betragt'é. Eine Regelung in der
Schweiz sollte sich deshalb ebenfalls an diesem flexibilisierten Konzept mit mittelfristigen Zeitraumen orien-
tieren, wobei der Zeithorizont immer mindestens bis zum Ende des Programms reichen sollte.

Fir die bestmogliche zeitliche Abstimmung zwischen den eigenwirtschaftlich realisierten Ausbauprojekten
sowie dem geforderten Ausbau erscheint es sodann wichtig, dass zum Zeitpunkt des Forderantrags klar ist,
wie weit der marktgetriebene Ausbau gehen wird oder bereits erfolgt ist. Vor diesem Hintergrund begriisst
Swisscom den Start des Forderprogramms ab 2031, da zu diesem Zeitpunkt der marktgetriebene Ausbau
weit(er) fortgeschritten und parallel mit der Endphase des geplanten marktgetriebenen Ausbaus zusammen-
fallen dirfte.

2.3. Subventionsrecht sowie finanzhaushaltspolitische Rahmenbedinqungen

Die gemass Vernehmlassungsentwurf vorgesehenen Forderbeitrage des Bundes gelten als Finanzhilfen im
Sinne der Bundessubventionsgesetzebung, welche einen wirtschaftlichen, zweckmaéssigen und verantwor-
tungsvollen Einsatz 6ffentlicher Mittel bezweckt. Werden Subventionen in Form von Finanzhilfen ausgerich-
tet, gilt also als Ubergeordnetes Ziel, dass Subventionen effektiv und effizient sein und dass sie keine uner-
wiinschten Nebeneffekte mit sich bringen sollen.

Vor diesem Hintergrund sind die Fordermechanismen und Forderbedingungen im konkreten Fall derart aus-
zugestalten, dass ein politisch definiertes Ausbauziel haushalterisch mit moglichst geringem Einsatz an staat-
lichen Mitteln erreicht wird. Nach Auffassung von Swisscom erfillt das mit der Vernehmlassungsvorlage un-
terbreitete Forderprogramm diese subventionsrechtlichen Anforderungen und wird damit gleichzeitig ange-
messen den finanzhaushaltspolitischen Rahmenbedingungen Rechnung getragen. Zur Vermeidung von aus-
ufernden und unverhdltnismassigen Forderungen wird der Bundesanteil am Fdrderbetrag sinnvoll einge-
grenzt bzw. beschrankt®’. Durch die Moglichkeit, in ausgewiesenen Konstellationen auf eine leitungsgebun-
dene Glasfasererschliessung zu verzichten und ersatzweise aus Effizienz- und Verhaltnismassigkeitiiberle-
gungen funkbasierte Erschliessungslosungen zu realisieren, kann ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhilt-
nis gewahrleistet werden.

2.4. Technologische Vorgaben des Férderprogrammes / Alternative Erschliessungslésungen

Dass der Fokus der Forderung des landesweiten Ausbaus von modernen gigabitfahigen Telekommunikations-
netzen primar auf Glasfaser(anschluss)netze (und damit auf eine leitungsgebundene Erschliessung) ausge-
richtet ist, erachtet Swisscom als konsequent und richtig. Gemass heutigem Stand handelt es sich bei der

16 § 4 Abs. 3 Gigabit-RR Deutschland. Vgl. dazu auch das Hinweisblatt des Bundesministeriums fiir Digitales und Verkehr zu Handen der Kommu-
nen betr. Hinweise zur Festlegung des Abfragezeitraums im Rahmen des Markterkundungsverfahrens (https://gigabit-projekttraeger.de/wp-con-
tent/uploads/2024/04/Anlage-zur-Gigabit-Rahmenregelung-Hinweise-zur-Festlegung-des-Abfragezeitraums-im-Rahmen-des-Markterkun-

dungsverfahrens.pdf).
17Vgl.v.a. Art. 6 Abs. 2 und Abs. 3 VE-BBFG.
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glasfaserbasierten Erschliessung um diejenige NGA*8-Anschlusstechnologie, welche mit Blick auf die Digitali-
sierung sowie die absehbaren weiteren Bedirfnisse weitestgehend als zukunftssicher betrachtet werden
kann®e.

Glasfasernetze sind in den allermeisten Gebieten die effizienteste Technologie, die Ziele der politisch ge-
wiinschten Gigabit-Versorgung zu gewahrleisten. Aus einer volkswirtschaftlichen Gesamtabwagung ist es
aber essenziell, dass auch Erschliessungen iiber terrestrische Funkanlagen (v.a. Mobilfunk) — wie im Breit-
bandférdergesetz vorgesehen —forderfahig sind. Je nach Lage kdnnen einzelne Anschliisse mit Glasfasernet-
zen mehrere Zehntausend Franken kosten. Solche Investitionen kdnnen weder refinanziert werden, noch ist
eine staatliche Forderung effizient und volkswirtschaftlich sinnvoll. Terrestrische Funknetze bieten in diesen
Fallen eine sinnvolle Alternative. Im Lichte der politischen Vorgabe, dass "... dabei [... ] die geeignetste und am
besten realisierbare Technologie eingesetzt werden [soll], die in den ncichsten Jahren dem aktuellen Stand der
Technik entspricht ..."0, begrisst Swisscom deshalb, dass auch Mobilfunknetze im Férderprogramm einge-
schlossen sind und insofern in diesem Umfange unter gewissen Rahmenbedingungen zumindest von einer
gewissen Technologieoffenheit des Férderprogrammes gesprochen werden kann.

Soll die Forderung (ausnahmsweise) tiber terrestrische Funkanlagen in Form der Realisierung eines sog. Fixed
Wireline Access (FWA) Lésung?* erfolgen, muss dabei bei der konkreten Ausgestaltung der Forderbedingun-
gen sowie der Einsatzfelder einer solchen mobilfunkbasierten Erschliessungslosung den technologischen Be-
sonderheiten Rechnung getragen werden. Bei Mobilfunktechnologien handelt es sich um ein sog. "shared me-
dium", bei welchem je nach konkretem Fall und der Nutzerkonstellation zwar ebenfalls hohe Ubertragungs-
raten sichergestellt, aber nicht jederzeit garantiert werden kdnnen22. Wiirde beispielsweise die Vorgabe, wo-
nach im Mittel Ubertragungsraten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde fiir den Download "gewdhrleistet"
werden mussen?3,im Sinne einer jederzeit zugesicherten und garantierten Mindestlibertragungsrate verstan-
den, ware einer Forderung kostenglinstiger Alternativtechnologien de facto wieder ausgeschlossen. Vor die-
sem Hintergrund ist im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben auf Verordnungs- und Vollzugs-
stufe daflir zu sorgen, dass mit sinnvollen Anforderungen/Kriterien und erfiillbaren Qualitatsvorgaben sicher-
gestellt wird, dass auch die Mobilfunktechnologie sinnvoll in das Forderkonzept einbezogen wird.

2.5. Nachfrageorientierter Einsatz des Férderprogramms

Bislang wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Forderprogramm sinnvollerweise nur bei einer entspre-
chenden ausgewiesenen Nachfrage zur Anwendung gelangen soll?4. Soweit ersichtlich dussert sich der vorg-
legte Vernehmlassungsentwurf indessen nur indirekt zu diesem Kriterium der Nachfrage, indem auf letzt-
endlich auf Gemeindeebene die Initiative ergriffen werden kann und sich daraus zumindest mittelbar ein ent-
sprechender Bedarf bzw. Nachfrage ableiten lasst. Zumindest auf Verordnungsstufe dirfte sich aber aufdran-
gen, die Anforderungen sowie Voraussetzungen flir einen konkreten Bedarf auf Projektstufe und in Bezug auf
die einzelne Erschliessungskonstellation noch zu spezifizieren. Ein sinnvolles Aufkreifkriterium konnte bei-
spielsweise, dass nur aktive Anschlisse der bestehenden Infrastrukturen forderungsfahig sind. Dadurch soll

18 Next Generation Access.

19 THomAs PFLUCKEBAUM, Eigenschaften und Leistungsfahigkeit von NGA-Technologien, Studie/Berich WIK-Consult vom Dezember 2022 im Auf-
trag des BAKOM

20 Standesinitiative 16.036, Gewahrleistung eines landesweit dichten Hochbreitbandangebots.

21 THomaAs PFLUCKEBAUM, Eigenschaften und Leistungsfahigkeit von NGA-Technologien, Studie/Berich WIK-Consult vom Dezember 2022 im Auf-
trag des BAKOM, S. 57 ff,, Ziff. 2.7.

22 Zudem ergeben sich bei Mobilfunktechnologien im Vergleich zu leitungsgebundenen Erschliessungslosungen weitere technikbedingten Quali-
tatsspezifika, z.B. in Bezug auf die Latenz.

23 Art. 1 Abs. 1 soiwie Art. 8 Abs. 1 lit. b VE-BBFG.

24 Medienmitteilung des Bundesrates vom 08. Dezember 2023 ("Bundesrat will Zugang zu schnellem Internet fiir die ganze Schweiz"): ... Das auf
sieben Jahre befristete Forderprogramm fiir den Breitbandausbau soll nur dort zum Tragen kommen, wo eine entsprechende Nachfrage besteht und
wo ein Ausbau nicht rentabel ist. ... "



Seite
6von9

sichergestellt werden, dass die Fordermittel effektiv eingesetzt und primar dort verwendet werden, wo der
einzelne Anschluss einem effektiven Bedlrfnis entspricht und im Anschluss ein die Realisierung effektiv auch
genutzt wird.

2.6. Wettbewerbliches Auswahl-/Ausschreibungsverfahren

Swisscom anerkennt, dass sich in Anbetracht des Einsatzes staatlicher Mittel ein transparentes, offenes und
nichtdiskriminierendes wettbewerbsrechtliches Ausschreibungsverfahren aufdrangt und in diesem Rahmen
der Zuschlag flr den Ausbau grundsatzlich an denjenigen Anbieter mit dem vorteilhaftesten Angebot (d.h.
mit den tiefsten Ausbaukosten und damit dem geringsten Bedarf an Fordermitteln) erfolgen soll?®.

Sollte sich herausstellen, dass sich an einem Ausschreibungsverfahren nur eine Anbieterin beteiligt (bzw. nur
ein gultiges Angebot vorliegt), diirfen indessen die gestiitzt auf Art. 10 Abs. 2 VE-BBFG verlangten Anforde-
rungen an die Verifikation des Angebots und den entsprechenden Plausibilisierungsnachweis nicht hoch an-
gesetzt werden. Zur Vermeidung weiterer Verzogerungen und im allseitigen Interesse einer beforderlichen
Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens sind auf Verordnungsstufe die entsprechenden Vorgaben zu spe-
zifizieren und ist dabei festzuhalten, dass eine summarische und stichprobenartig vorgenommene Plausibili-
sierung ausreichend ist.

2.7. Grundsdtze und Modalititen des offenen Netzzugangs ("Open Access")

Die vorgeschlagenen Regelung des 4. Abschnittes im Zusammenhang mit dem Zugang zu den geférderten
Infrastrukturen (Art. 13 — 15 VE-BBFG) geben aus der Perspektive von Swisscom in verschiedenster Hinsicht
zu Bemerkungen Anlass:

— Esistdarauf hinzuweisen, dass mit den vorgesehenen Forderprogramm und den seitens des Bundes und
der Kantone bzw. Gemeinden gesprochenen Férderbeitragen lediglich eine Anschubfinanzierung im Um-
fang der festgestellten Wirtschaftlichkeitslicke erfolgt, zentrale Aufgaben und auch nicht unwesentliche
Geschafts- und Investitionsrisiken weiterhin beim Netzbetreiber verbleiben. Mit der entsprechenden An-
schubfinanzierung wird letztendlich eine Gleichwertigkeit der Markt- und Rahmenbedingungen ange-
strebt und bezweckt, einen digitalen Stadt-Land-Graben zu vermeiden. Auch Endnutzern in peripheren
Regionen soll eine vergleichbare Auswahl von Produkten zu vergleichbaren Bedingungen zur Verfligung
stehen wie in privatwirtschaftlich erschlossenen Gebieten. Vor diesem Hintergrund kann es auch lediglich
Ziel auf der Vorleistungsstufe sein, dass potenzielle Zugangsnachfrager Vorleistungen zu Qualitaten und
Preisen beschaffen konnen, die vergleichbar zu denen in privatwirtschaftlich erschlossenen Gebieten
sind.

— Ein Netzerbauer und -betreiber, welcher als Zuwendungsempfanger in das Forderprogramm eingebun-
den ist, kann insofern im Rahmen seiner "open access" Angebotspflicht nicht angehalten werden, Mitbe-
werbern umfassend Zugang zu allen denkbaren Vorleistungsprodukten auf allen moglichen Wertschop-
fungsstufen zu gewahren. Der Einsatz offentlicher Mittel legitimiert jedenfalls keine umfassende und
weitreichende forderrechtliche Zugangsregulierung mit einer umfassenden Angebotspflicht. Diesen
Uberlegungen ist bei der Festlegung der konkret anzubietenden Formen des Zuganges, welche an den
Bundesrat delegiert wird (Art. 13 Abs. 4 VE-BBFG) Rechnung zu tragen?®.

2>Siehe Art. 8 Abs. 1 lit. j VE-BBFG sowie auch Art. 29 BoB/IV6B und Art. 41 BoB/IVEB.

26 Problematisch ist in diesem Zusammenhang die dem Bundesrat bereits auf den Weg mitgegebene Vorgabe, wonach dieser "in jedem Fall
vor[zusehen habe], dass auf Nachfrage einer Marktteilnehmerin ein physischer Netzzugang angeboten werden muss” (Erlauternder Bericht, S. 38)
und mithin ein Marktakteur das Angebot eines solchen Vorleiistungs- bzw Zugangsproduktes voraussetzungslos und rein gestiitzt auf Partikula-
rinteressen verlangen kénnte. An anderer Stelle wird demgegentiber inkonsequenter- und widerspriichlicherweise darauf hingewiesen, dass eine
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— Kritisch und ablehnend aussert sich Swisscom zu den Preisgestaltungsgrundsatzen und dem vorgeschla-
gene Berechnungssystem zur Festlegung der angemessenen Entschadigung fir die bereitgestellten Zu-
gangs-/Vorleistungsdienste (Art. 14 Abs. 2 VE-BBFG). Die entsprechenden Vorgaben sind unnotig kom-
plex und diese wiirden zu regional oder gar lokal unterschiedlichen regulierten Zugangspreisen fihren.
Gerade mit Blick auf das erorterte Ziel und den Zweck der Forderprogramme erscheint es wesentlich ge-
eigneter und sachgerechter, dass sich die Preisfestlegung der Zugangsdienste an den Marktpreisen der
Netzbetreiber in Gebieten ohne Forderung orientiert. Sind solche nicht vorhanden, kdnnten subsidiar an-
dere Benchmarks oder landesweite Durchschnittspreise herangezogen werden. Ein entsprechendes ver-
einfachtes Preisregulierungskonzept entspricht auch dem Férderregime und dem Regulierungsansatz in
der EU, gemass welchen sich die Preise an "den durchschnittlichen verdffentlichten Vorleistungspreisen, die
in anderen vergleichbaren und wettbewerbsintensiveren Gebieten gelten", orientieren sollen?”. Wiirde am
aktuellen Vorschlag gemass Vernehmlassungsentwurf festgehalten, ware dies jedenfalls entgegen dem
angestrebten Ziel (Ubernahme der gleichen Versorgungsziele und der gleichen allgemeinen Grundsatze
des anerkannten EU-Forderregimes) und entgegen den eigenen Aussagen in den Vernehmlassungsunter-
lagen als sog. "Swiss Finish" zu qualifizieren?®.

— ImErlauternden Bericht wird sodann festgehalten, dass die geforderten Infrastrukturen einen physischen
Netzzugang fur Dritte ermdglichen und die entsprechende "Open-Access"-Zugangsregulierung "auch bei
Funkanlagen” zur Anwendung kommen soll?°. Dabei gilt es aber zu bertcksichtigen, dass bei Konstellati-
onen mit terrestrischen (Mobil)Funk-Erschliessungslésungen in der Form eines Fixed Wireless Access
(FWA) entsprechende Entblindelungsprodukte und Vorleistungsdienste heute nicht verflighar sind und
deren Realisierung mit erheblichen technischen Hirden sowie wirtschaftlichen Herausforderungen ver-
bunden ware. Abgesehen davon bestehen mit Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 FMG bereits gesetzliche Grundla-
gen hinsichtlich des Zugangs und der Mitbentitzung von Mobilfunkstandorten bzw. der entsprechenden
Mastinfrastrukturen. Die Bestimmungen hinsichtlich dem Zugang zu den geforderten Infrastrukturen ge-
mass Art. 14 — Art. 16 VE-BBFG sind insofern von der Formulierung her klarstellend so anzupassen, dass
nicht mehrallgemein von Zugang zu geforderten Infrastrukturen, sondern einschrankend und korrekt nur
noch vom Zugang zu geforderten Glasfaser(anschluss)netzen die Rede ist.

2.8. Umsetzungsfragen sowie Vollzugsaspekte des Férderprogramms

Um die mit der Gigabitstrategie des Bundes verfolgten Ziele zu erreichen und einen beférderlichen Ausbau
nicht zu gefahrden, sind ausserdem einfache, pragmatische Verfahren mit moglichst geringem administrati-
vem und organisatorischem Aufwand fir alle Beteiligten unabdingbar. Gefragt und gefordert auf Bundes-
ebene ist vorab der Bundesrat als Verordnungsgeber, welcher gestiitzt auf die diversen Delegationsnormen
beauftragt ist, die notwendigen Ausfihrungsbestimmungen und Vollzugsvorgaben zu erlassen.

Mit dem vorgesehenen Forderprogramm wird zumindest in der Schweiz weitgehend Neuland betreten. Fur
samtliche involvierten Behordenstellen auf allen Ebenen des Bundesstaates sowie allen betroffenen Markt-
akteuren wird insbesondere die Einfiihrung und Umsetzung des vorgesehenen Forderregimes eine Heraus-
forderung darstellen. Es wird insofern notwendig sein, dass die zustdndigen Behorden (insbesondere das
BAKOM) standardisierte Verfahren sowie Hilfestellungen, beispielsweise Tools zur Berechnung von Kosten

situativ angepasste Angebotspflicht gelten solle und sich gerade bei kleineren Férdergebieten anstelle einer physischen Entblindelung anderwei-
tige Vorleistungsprodukte auf Stufe L2 bzw. L3 sinnvoller seien (Erlauternder Bericht, S. 37).

27Vgl. EU-Breitbandleitlinien (Mitteilung der Kommission, Leitlinien fiir staatliche Beihilfen zur Forderung von Breitbandnetzen vom 31.Januar
2023 [2023/C 36/01]); Rz. 151 und fiir die entsprechende Umsetzung im deutschen Forderungskontext § 8 Abs. 4 Ziff. 1 Rahmenregelung der
Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen.

28 "Es wird bei der Umsetzung dieser Grundsdtze keien "Swiss Finish" geben, das vorgeaschlagene System ist schlanker als dasjenige der Europdischen
Kommission, ..." (Erlauternder Bericht, S. 14).

29 Erlauternder Bericht, S. 27.
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und Nutzen des Ausbaus entwickelt. Fir einen befdrderlichen Vollzug werden sodann auch Richtlinien und
Standardisierungsvorgaben zu den technischen Aspekten unabdingbar sein. Begriissenswert ist es vor diesem
Hintergrund, dass sich das vorgesehene Forderkonzept weitgehend am EU-Forderregime im Bereich des Breit-
bandausbaus orientiert. Insofern scheint es vorab zweckmassig und angezeigt, soweit sinnvoll insbesondere
auch die entsprechenden Erfahrungen aus dem Ausland in die Umsetzung und den Vollzug einzubeziehen.

Obwohl entsprechende Erfahrungswerte fehlen und mithin im aktuellen Zeitpunkt lediglich Mutmassungen
angestellt werden kdnnen, besteht nach der Wahrnehmung von Swisscom die Beflirchtung, dass die vorge-
schlagenen Eckpunkte und Rahmenbedingungen des Forderprogramms hohe Anforderungen an potenzielle
Forderprojekte stellen und der Erfolg der Forderinititive (und damit auch das Ziel der Gigabitstrategie bzw. des
BBFGC) auch durch die absehbaren langen Forderverfahren gefahrdet sein kénnten. Vor diesem Hintergrund
scheint es angezeigt, bereits im aktuellen Stadium des Rechtsetzungsprozesses kritisch zu hinterfragen, wie
diesen Befurchtungen entgegengewirkt werden konnte. Jedenfalls sollte die Komplexitat der Umsetzung des
Forderprogramms moglichst niedrig gehalten und der administrative Aufwand auf das notwendige Minimum
beschrankt werden. Verlangt ist ein pragmatischer, der Einfachheit verpflichteter, praxistauglicher Ansatz.

Voraussetzung fur die Gewahrung des Forderbetragsanteils des Bundes ist beispielsweise unter anderem,
dass ein rechtskraftig bewilligtes "Bauprojekt nach kantonalem und kommunalem Baurecht" vorliegt (Art. 8
Abs. 1 lit. i VE-BBFG), wobei entsprechend Art. 10 Abs. 3 VE-BBFG eine Gesuchspriifung durch den Bund
(BAKOM) erst zur Diskussion steht bzw. voraussetzt, dass die "formell rechtskrdiftigen Baubewilligungen" Be-
standteil der Gesuchsunterlagen bilden. Gemass dem Erlduternden Bericht hat der Kanton dem Bund ganz
allgemein zuzusichern, dass namentlich die massgebenden Ausschreibungs- und Bewilligungsverfahren
rechtkonform durchgefiuihrt wurden und in formelle Rechtskraft erwachsen sind3C.

Wenn eine Weiterleitung des Prifberichtes an den Bund erst erfolgt, sofern samtliche Voraussetzungen er-
flllt und sind und alle erforderlichen Bewilligungen formell-rechtskraftig vorliegen, diirfte diese etappierte
Herangehensweise das ganze Forderverfahren substanziell verlangern. Im Sinne eines Optimierung und
gleichzeitigen Verschlankung des Forderverfahrens schlagt Swisscom deshalb vor, dass das Vorliegen von
rechtskraftigen Bewilligungen keine Voraussetzung der Gesuchsbehandlung auf Bundesebene mehr bildet,
sondern das Forderverfahren parallel zu den anderen Verfahren (Ausschreibung; Baubewilligung, etc.) initiiert
werden kann. Die Forderzusage auf Bundesebene erfolgt aber selbstredend unter dem Vorbehalt des Vorlie-
gens samtlicher notwendigen Bewilligungen und die Auszahlung von Forderbeitragen ist nur moglich bei for-
mal rechtskraftigen Bewilligungen.

2.9. Varia / Ausgewdhlte Einzelaspekte

— Forderungsgegenstand bilden konsequenter- und richtigerweise nur passive Infrastrukturen, welche fes-
te Gebaudeanschlisse mit Ubertragungsraten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde fiir den Download
gewahrleisten3? nicht aber aktive Netzkomponenten. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den
Umstand, dass die vorgesehene Legaldefinition fiir den Begriff "Passive Infrastrukturen” (Art. 1 Abs. 2 VE-
BBFG) offenlasst, ob darunter auch (unbeschaltete) Glasfaserkabel zu subsumieren sind. Dies wird im
Erlduternden Bericht zwar bejaht (Erlduternder Bericht, S. 20). Bei einer isolierten Betrachtung des mass-
geblichen Gesetzeswortlautes konnte man aber mit gewichtigen Griinden auch zu einem gegenteiligen
Schluss kommen, zumal dies gemass anderen Juristiktionen explizit so festgehalten wird32. Vor diesem

30 Er|guternder Bericht, S. 34.

31 Art. 1 Abs. 1 VE-BBFG; Erlduternder Bericht, S. 2.

32Vgl. die Legaldefinition "passive Netzinfrastrukturen" gemass§ 3 Nr. 45 des deutschen Telekommunikationsgesetzes (TKG): “Komponenten
eines Netzes, die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst jedoch nicht zu aktiven Netzkomponenten werden; hierzu zdhlen zum Beispiel
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Hintergrund ware es aus Griinden der Rechtssicherheit wiinschenswert, dass explizit auf Gesetzesstufe
festgehalten wird, dass auch Glasfaserkabel vom Begriff der passiven Infrastrukturen erfasst sind. Des-
halb wiirde Swisscom hinsichtlich Art. 1 Abs. 2 VE-BBFG folgenden Prazisierungsvorschlag begriissen:

Art. Abs. 2 VE-BBFG: ......cccceevneeee

2 Passive Infrastrukturen zur Erbringung von Fernmeldediensten sind Komponenten, die andere Netzkom-
ponenten aufnehmen, ohne Stromversorgung auskommen und die sich fiir den Ausbau von Fernmeldenet-
zen eignen, einschliesslich der Glasfaserkabel.

— Der Vollstandigkeit sowie der guten Ordnung halber ist sodann im Zusammenhang mit Férdervoraus-
setzung gemadss Art. 8 Abs. 1 lit. i VE-BBFG?>3 darauf hinzuweisen, dass sich die massgeblichen Bewilli-
gungsvoraussetzungen bau- und raumplanungsrechtlicher Natur sowie in Bezug auf die Anspruch-
nahme von 6ffentlichem Grund und Boden fiir die Erstellung von Glasfaseranschlussnetzen) im Wesent-
lichen aus dem Bundesraumplanungs34- und/oder dem Bundesfernmelderecht3> ergeben und die vorge-
schlagene Formulierung (Bewilligung des Bauprojekts "nach kantonalem und kommunalem Baurecht")
insofern nicht zutrifft bzw. zumindest zu kurz greift.

Fur die Kenntnisnahme und die wohlwollende Berticksichtigung der Anliegen von Swisscom bedanken wir uns
im Voraus bestens. Bei Rlickfragen oder Besprechungsbedarf stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grissen

Swisscom (Schweiz) AG

Martin Vogeli Thomas Stemmler
Head of Group Security & Public Affairs Head of Regulatory & Policy

Fernleitungen, Leer- und Leitungsrohre, Kabelkandle, Kontrollkammern, Einstiegsschdichte, Verteilerkdsten, Gebdude und Gebdudeeingdnge, Anten-
nenanlagen und Trdgerstrukturen wie Tiirme, Lichtzeichenanlagen (Verkehrsampeln) und 6ffentliche Strafenbeleuchtung, Masten und Pfihle; Ka-
bel, einschlieflich unbeschalteter Glasfaserkabel, sind keine passiven Netzinfrastrukturen." (Hervorhebung durch Swisscom). In diesem Sinne im
Ergebnis auch die Begriffsbestimmung "physische Infrastruktur” gemass den europarechtlichen Vorgaben von Art. 2 Ziff. 4 der Gigabit-Infrastruk-
turverordnung.

3 Vgl. zur grundsatzlichen Problematik dieser Fordervoraussetzung bereits oben Ziff. 2.8.

3 Vgl.v.a. Art. 22 RPG.

3 Vgl. Art. 35 FMG (sog. Linienbauprivileg; bundesrechtliches Bewilligungsverfahren sui generis).



Confédération suisse Commission de la concurrence COMCO
Confederazione Svizzera Commissione della concorrenza COMCO
Confederaziun svizra Competition Commission COMCO

0 Schweizerische Eidgenossenschaft Wettbewerbskommission WEKO

CH-3003 Bern, WEKO

Per E-Mail (PDF- und Word-Version)
Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt fur Kommunikation

2501 Biel

Per E-Mail an: tp-secretariat@bakom.admin.ch
Unser Zeichen: 041.1-00075/mud/sca
Bern, 16.06.2025

041.1-00075: Vernehmlassung Bundesgesetz iiber die Férderung des Ausbaus von
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandférdergesetz, BBFG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fir die Méglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der Vernehmlassung
Bundesgesetz tiber die Férderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (Breitbandfér-
dergesetz, BBFG) und bringen gerne die nachfolgenden Bemerkungen an.

Die Wettbewerbskommission (nachfolgend: WEKO) nimmt in Vernehmlassungsverfahren
Steilung zu Entwrfen von rechtsetzenden Erlassen des Bundes, die den Wettbewerb be-
schranken oder auf andere Weise beeinflussen (Art. 46 Abs. 2 des Bundesgesetzes liber
Kartelle und andere Wettbewerbsbeschrankungen, KG; SR 251). Ihren gesetzesmaéssigen
Auftrag wahrnehmend beschréankt sich die WEKO vorliegend auf eine Stellungnahme zu den
aus wettbewerblicher Sicht relevanten Punkten. Bei der Beurteilung von Gesetzes- oder Ver-
ordnungsentwirfen orientiert sich die WEKO am Grundsatz, dass Regulierungen generell
wettbewerbsneutral auszugestalten sind. Dies bedeutet, dass Staatseingriffe nicht ohne
zwingende Erfordernisse Marktteilnehmer bevorzugen oder benachteiligen sollten.

Die WEKO begrusst das mit dem neuen Gesetzesentwurf vorgesehene subsidiare Férder-
programm, welches eine Férderung des Ausbaus passiver Fernmeldeinfrastrukturen in den
Gebieten vorsieht, wo der Ausbau von den Marktteilnehmern nicht eigenwirtschaftlich reali-
siert werden kann und sich die Finanzhilfe auf den erwarteten Fehlbetrag beschrankt. Mit
dem Zugangsrecht wird zudem sichergestellt, dass der physische Netzzugang (sogenannter
Layer 1-Zugang) fur Drittanbieterinnen in den geférderten Gebieten gewéhrieistet ist und da-
mit die Voraussetzungen fur wirksamen Wettbewerb und die Angebotsvielfait der Dienste fur
die Konsumentinnen und Konsumenten auch in diinn besiedelten Gebieten und Randregio-
nen gegeben sind.

Wettbewerbskommission
Hallwylstrasse 4, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 20 40
weko@weko.admin.ch
www.weko.admin.ch



1. Zugang zu gefdérderten Netzinfrastrukturen

Die WEKO hat in ihrem Entscheid vom 4. Dezember 2023 die Wichtigkeit eines physischen
Netzzugangs (sogenannter Layer 1-Zugang) fur einen funktionierenden Innovationswettbe-
werb hervorgehoben.! Zu einem ahnlichen Schiuss kommt auch der Bundesrat im Jahr 2024
erschienenen Evaluationsbericht. Demnach kénne der freiwillig gewéhrte Zugang fir Drittan-
bieterinnen auf Infrastrukturebene den wirksamen Wettbewerb férdern. Besonders interes-
sant seien aus Wettbewerbssicht in Kooperation gebaute FTTH-Netze, welche dank dem
Mehrfasermodell Wettbewerb bereits auf dem Vorleistungsmarkt erméglichen. Der Bericht
des Bundesrates hélt weiter fest, dass die FTTH-Anschlussleitung von vielen FDA genutzt
werde und zu den bedeutendsten Vorleistungsprodukten gehére.? Deshalb begrisst es die
WEKQO, dass in der Gesetzesvorlage der physische Netzzugang in den geférderten Gebieten
vorgeschrieben ist (vgl. etwa Art. 13 bis 15 VE-BBFG). Daher werden entsprechende Prazi-
sierungen und Klarstellungen beantragt (siehe die nachfolgenden Antrige betreffend Layer
1-Zugang), damit der vorgesehene Zugang zu den geférderten Infrastrukturen fur andere
FDA auch effektiv zur Verfugung steht und nutzbar ist. Damit soll sichergestellt werden, dass
Haushalte und Unternehmen auch in peripheren Gebieten in den Genuss von einer grossen
Auswahl an Angeboten und tiefen Preisen kommen.

2. Voraussetzungen fiir Férderbeitrdge (Art. 8 VE-BBFG)

Im Rahmen der Vorschriften fur Férderbeitrage und Verfahren werden keinerlei Anforderun-
gen an die zu errichtende Netzinfrastruktur gestellt. Dies kénnte dazu filhren, dass Netzinfra-
strukturen geférdert werden, zu denen dann effektiv méglicherweise kein Zugang gemass
den Artikeln 13 bis 15 nachgefragt wird oder nachgefragt werden kann. Dies kénnte insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn die entsprechenden Netzzugangspunkte auf Gemeinde-
ebene angeboten werden, sich aber aufgrund der geringen Grésse der Gemeinde eine Er-
schliessung des Netzzugangspunkts fur alternative Fernmeldedienstanbieterinnen (FDA)
effektiv nicht lohnt.> Damit waren Endkunden zwar mit einem Ultrabreitbandanschluss ver-
sorgt, diese kbnnten aber méglicherweise nur beschrankt von Wettbewerbsangeboten profi-
tieren.

Es wird daher beantragt Art. 8 Abs. 1 VE-BBFG um einen Bst. | zu ergénzen:
die Mindestanforderungen des Bundesrates an die geférderte Netzinfrastruktur erfiillt sind.
Zudem wird beantragt einen Art. 8 Abs. 4 VE-BBFG einzufiigen:

Der Bundesrat kann Mindestanforderungen an die geférderte Netzinfrastruktur festlegen.

Da die Fachbehérden am besten abschatzen kénnen, welche Mindestanforderungen sinnvoll
sind (z.B. Zusammenfiihrung der geférderten Netzwerke mehrerer Gemeinden an einem
Netzzugangspunkt mit einer minimalen Anzahl bedienter Nutzungseinheiten etc.), macht
eine Delegation der Festsetzung der Voraussetzungen an den Bundesrat Sinn. Dies schafft
zudem die notwendige Flexibilitat, um auf geanderte Verhaltnisse (z.B. neue

1 WEKO, 4.12.2023, Netzbaustrategie Swisscom und die entsprechende Medienmitteilung vom 25.
April 2024, www.weko.admin.ch/weko/de’home/medien/medieninformationen/nsb-news.msg-id-
100799.html, www.weko.admin.ch/weko/de/home/praxis/publizierte-entscheide.html.

2 Evaluationsbericht zum Schweizer Fernmeldemarkt von Marz 2024, S. 11 und 14, www.news.ad-
min.ch/de/nsb?id=100409.

% Die Untersuchung Netzbaustrategie Swisscom der WEKO hat gezeigt, dass je mehr Nutzungseinhei-
ten an eine Anschlusszentrale angeschlossen sind desto héher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese
durch mindestens einen Wettbewerber erschlossen ist. Sind weniger Nutzungseinheiten an einen
Netzzugangspunkt angeschlossen, so lohnt sich eine entsprechende Entbiindelung gerade firr klei-
nere Wettbewerber nicht. Vgl. WEKO, 4.12.2023, Rz 227 f. und 379, Netzbaustrategie Swisscom.




Zugangstechnologien) zu reagieren und die entsprechenden Anpassungen der Anforderun-
gen zu realisieren.

3. Zugangsgewadhrung

Im erlauternden Bericht (S. 37) wird im Zusammenhang mit Art. 13 VE-BBFG ausgefuhrt,
dass in kleineren Férdergebieten ein Vorleistungsdienst sinnvoller sein kénne als beispiels-
weise eine Entbiindelung, welche fiir einen wirtschaftlichen Betrieb eine kritische Anzahl von
Anschlussen erfordere. Durch eine situativ angepasste Angebotspflicht solle verhindert wer-
den, dass die Betreiberin geférderter Infrastrukturen gezwungen sei, unnétige respektive
nicht nachgefragte Leistungen bereitzustellen. Diese Passage kdnnte so aufgefasst werden,
dass nicht in jedem Fall ein Layer 1-Zugang notwendig ist und ein Bitstrom-Zugang basie-
rend auf Layer 2 bzw. Layer 3 ausreicht.

Aus Sicht der WEKO sollte beim Ausbau der geférderten Glasfasernetzen die Vorgabe ge-
macht werden, dass ein physischer Zugang (ein sogenannter Layer 1-Zugang) grundsétzlich
maglich sein muss. Entsprechend sollte ein solcher Layer 1-Zugang im Falle einer Anfrage
einer um Zugang ersuchenden FDA auch gewahrt werden kénnen. Darlber hinaus kann es
tatsachlich angezeigt sein, dass zusétzliche Angebotspflichten wie das Angebot eines Vor-
leistungsdienstes bzw. Bitstrom-Zugang gelten. Damit kénnen etwa auch kleinere FDA, far
welche sich eine Erschliessung des Netzzugangspunkts wirtschaftlich nicht lohnt, in den ge-
férderten Gebieten Breitbandangebote anbieten.

Es wird daher beantragt, bei den Ausfuhrungen zu Art. 13 VE-BBFG diese Textstelle im er-
lauternden Bericht wie folgt anzupassen.

[...] In kleineren Férdergebieten kann fur gewisse FDA die Nutzung eings derartigern Vorleis-
tungsdienstes sinnvolier sein, als beispielsweise eine Entblindelung, welche fir einen wirt-
schaftlichen Betrieb eine kritische Anzahl Anschlissen erfordert. Eine solche Angebotspflicht
soll aber nur dann subsidiar zur Anwendung kommen, wenn tatséchlich von keiner FDA ein
Zugang zur physischen Netzinfrastruktur nachgefragt wird. Durch eine situativ angepasste
Pflicht ein spezifiziertes Vorleistungsprodukt anzubieten, soll verhindert werden, dass die Be-
treiberin geférderter Infrastrukturen gezwungen ist, unnétige respektive nicht nachgefragte
Leistungen bereitzustellen. Gleichzeitig soll eine allenfalls geltende Angebotspflicht aber
auch nicht dazu verwendet werden kénnen, Nachfragern mit Verweis auf eine Angebots-
pflicht fir einen Vorleistungsdienst ein Zugang zur physischen Netzinfrastruktur zu verwei-

gem.|...]

4. Zum Betreibermodell

Im Zusammenhang mit dem Betreibermodell ist vorgesehen, dass die Gemeinde die Férder-
mittel fur den Bau ihres eigenen Netzes verwendet und das Netz langfristig zur Nutzung an
eine Netzbetreiberin vermietet (Erlauternder Bericht, S. 17). Bei der Formulierung ist unklar,
ob in diesem Fall die Betreiberin verpflichtet ist, anderen FDA Layer 1-Zugangsprodukte* an-
zubieten. Wird das Netz an eine vertikal integrierte Betreiberin vermietet, welche selbst End-
kundenprodukte anbietet, besteht ein hohes Diskriminierungspotenzial. Damit dies nicht zu
unerwinschten Exklusivitaten und ungewollten Einschrankungen des Wettbewerbs flihr,
sollten Dritte die Méglichkeit haben, Layer 1-Zugangsprodukte nachzufragen.

4 Teilweise wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff entbuindelte Glasfaser-Anschlussleitung
bzw. TAL Glasfaser verwendet. Vgl. beispielsweise den Evaluationsbericht zum Schweizer Fernmel-
demarkt des Bundesrats von Méarz 2024.




Es wird daher zur Kiarstellung beantragt im erlauternden Bericht auszufiihren, dass die Netz-
betreiberin im Betreibermodell verpfiichtet ist, anderen FDA ein Layer 1-Zugangsprodukt an-
zubieten.

5. Ausnahmen vom Quersubventionierungsverbot (Art. 8 Abs. 3 VE-BBFG)

Die Gesetzesvorlage sieht eine Mitbenutzung bestehender Infrastrukturen wie etwa die pas-
siven Infrastrukturen von Fernmeldedienstanbieterinnen und Strombetreiberinnen gegen
eine angemessene Entschadigung vor. Gemass erlduternden Bericht dirften die anrechen-
baren Kosten des Hauptdienstes der Infrastruktur, also beispielsweise furs Elektrizitatsnetz,
durch die Entschadigung der Mitbenutzung sinken. Im Zusammenhang mit Strombetreiberin-
nen sieht der Gesetzesentwurf mit Art. 8 Abs. 3 VE-BBFG die Méglichkeit einer Ausnahme
vom geltenden Quersubventionierungsverbot nach Art. 10 Abs. 1 des Stromversorgungsge-
setzes vom 23. Marz 2007 (StromVG) vor. Diese Ausnahmen wiirden dabei strikt auf gefor-
derte Projekte gemass dem BBFG beschrankt bleiben (Erlauternder Bericht, S. 30 ff.).

Gemdss Art. 10 Abs 1 StromVG sind Quersubventionierungen zwischen dem Netzbetrieb
und anderen Tétigkeitsbereichen durch die Strombetreiber untersagt und stehen laut Art. 29
Abs. 1 StromVG unter Strafe. Mit der in der Gesetzesvorlage vorgesehenen Ausnahme vom
Quersubventionierungsverbot besteht die Gefahr, dass die Strombetreiberinnen die Kosten
aus dem Telekombereich auf die Netznutzungsentgelte tiberwalzen. Dies wiirde zu tiberhdh-
ten Kosten fiir die Stromkunden im Netzgebiet der Netzbetreiberin und zu Wettbewerbsver-
zerrungen fuhren. Letzteres insbesondere deshalb, weil Stromkunden und Breitbandkunden
nicht per se gleichgesetzt werden kénnen. Stromkunden werden aufgrund ihres Verbrauchs
und ihrer Spitzenleistungen (je nach Tarifvorgaben) anteilsmassig mit Zusatzkosten belastet.
Dies hatte zur Folge, dass diejenigen Stromkunden, die am meisten Strom beziehen anteils-
méssig mit héheren Kosten fur die Finanzierung der Netzinfrastruktur belastet wiirden und
damit durch diese Kunden eine Quersubventionierung des Netzausbaus stattfinden wiirde.
Aus Wettbewerbssicht sollte eine solche Bestimmung nur dann ins BBFG aufgenommen
werden, wenn dies volkswirtschaftlich einen Mehrwert generiert und sie keine Wettbewerbs-
verzerrungen zur Folge hat.

Vor diesem Hintergrund beantragt die WEKO die Streichung der Méglichkeit fir Stromnetz-
betreiberinnen Ausnahmen vom Quersubventionierungsverbot vorzusehen. Dies auch vor
dem Hintergrund, dass die anrechenbaren Kosten des Hauptdienstes fur die Strombetreibe-
rin durch die Mitbenutzung sinken diirften. Firr den Fall, dass die vom Bundesrat festgeleg-
ten Obergrenzen oder Pauschalen fur die Entschadigung tatséchlich dazu fithren sollten,
dass Stromnetzbetreiberinnen aufgrund der Vorgaben zur Quersubventionierung nicht alle
ihre Kosten decken kénnten, wére es aus Sicht der WEKO vielmehr angezeigt, dies direkt
bei der Festlegung der Obergrenze bzw. den Pauschalen zu berlcksichtigen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass es den Strombetreiberinnen nicht untersagt
ist, Gewinne aus dem Netzbetrieb und der Grundversorgung fur andere Bereiche zu verwen-
den.® :

| Es wird daher beantragt Art. 8 Abs 3 VE-BBFG wie folgt zu éndem:
Entschédigung nach Abs. 1

Der Bundesrat regelt die Mitbenutzung und die B

estimmung der
Buchstabe k. 3

aYolalaa¥ala atas
- - ‘A

®Vgl. z.B. Aktualisierte Mitteilung/FAQ der EICom vom 5. September 2024 zur Energiestrategie 2050,
Antwort auf Frage 27 im Zusammenhang mit dem Quersubventionierungsverbot und dem Betrieb von
E-Ladestationen (Frage 27), S. 16, www.elcom.admin.ch/dam/elcom/de/dokumente/mitteilun-
gen__2022/faq_es_2050.pdf.download.pdf/AN_FAQ_ESZOSO_Update_d.pdf.




kann Obergrenzen oder Pauschalen fiir die Entschédigung nach Absatz 1 Buchstabe k fest-
legen.

6. Zu den Umsetzungsfragen

Es ist vorgesehen, dass der Bundesrat die vorgeschlagenen Bestimmungen des BBFG auf
Verordnungsebene umsetzen wird (Erlduternder Bericht, S. 19). Dabei stellen sich Fragen
wie, welche Kostenkomponenten beim Bau und Betrieb anrechenbar sein werden, welche
Zinssétze fur die Berechnung der Barwerte anzunehmen sind und welche zusétzlichen Vor-
gaben die geférderte Infrastruktur zu erflllen hat. Zu einzelnen dieser Fragen enthalt der er-
lauternde Bericht bereits mogliche Vorgaben, teilweise werden verschiedene Optionen vor-
geschlagen und bei anderen Fragestellungen werden erst mogliche
Umsetzungsmaéglichkeiten skizziert.

Die WEKO empfiehlt, dass auf Verordnungsebene detaillierte Vorgaben fur die Gemeinden
bezuglich der Projekteingabe gemacht werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass es zu
grossen Unterschieden bei der Férderung nicht nur zwischen den Kantonen, sondern auch
den Gemeinden kommen wird. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass
gerade bei kleineren Gemeinden die Gefahr besteht, dass diese bei der Eingabe der ent-
sprechenden Projekte an ihre Grenzen stossen. Dariiber hinaus ist davon auszugehen, dass
die potenziellen Betreiberinnen der geférderten Infrastrukturen tiber einen grossen Informati-
onsvorteil gegenuber den Gemeinden und Kantonen verfiigen. Die im Gesetzesentwurf vor-
gesehene Unterstitzung der Gemeinden durch die Fachbehérden ist vor diesem Hintergrund
von zentraler Bedeutung.

7. Uberpriifung des geférderten Projekts und Hohe des Férderbeitrags

Gemass dem erlauternden Bericht erfolgt die letzte Teilzahlung nach Fertigstellung des Pro-
jekts und der vorgesehenen Priifung des BAKOM (Erlauternder Bericht, S. 18). Die Untersu-
chung Netzbaustrategie Swisscom hat gezeigt, dass die Schatzungen der Ausbaukosten mit
gewissen Unsicherheiten verbunden sind und von den tatsachlichen Kosten abweichen kén-
nen.® Fallen die Kosten fiir den Ausbau der passiven Fernmeldeinfrastruktur geringer aus als
im Gesuch des Projekts angegeben, so ist auch der erwartete Fehlbetrag des Projekts gerin-
ger und der gesprochene Férderbetrag wéare zu hoch. Es solite daher eine Méglichkeit ge-
ben, den per Verfiigung festgesetzten Forderbeitrag bei der nachtraglichen Uberpriifung
noch anpassen zu kénnen. Weiter ist nach Abschluss des Ausbaus eine entsprechende Kos-
tenabrechnung der tatsachlich angefallenen Kosten einzureichen. Sollten diese geringer aus-
fallen als die im Gesuch angegebenen Plankosten fur den Ausbau der passiven Infrastruktur,
sollte die Differenz zuriickerstattet werden.

Die WEKO beantragt daher folgende Anderungen im VE-BBFG sowie eine Anpassung der
Erlauterungen zu Art. 11 Abs. 2 VE-BBFG im erlauternden Bericht bzw. in der entsprechen-
den Botschaft:

Art. 10 Abs. 4 VE-BBFG:

[...] Es entscheidet mittels Verfligung und legt dabei die Hohe des Férderbeitrages endgiiltig
fest. [...]

Art. 11 Abs. 2 VE-BBFG:

[...] Die letzte Auszahlung wird grundsatzlich nach Uberprifung des geférderten Projektes
geleistet, wobei bei massgeblichen Abweichungen der tatsachlichen Kosten von den dem

8 WEKO, 4.12.2023, Rz 221, Netzbaustrategie Swisscom.




Forderbeitrag zugrundeliegenden Kosten zu Gunsten des Beitragsempfangers der Forder-
beitrag entsprechend verringert werden kann.

Erlauternder Bericht zu Art. 12 Uberprifung des geférderten Projektes:

[...] Der Foérderbeitrag wird grundséatzlich bei Gesuchgewahrung mit der Verfigung endgaltig
festgelegt (Art. 10 Abs. 4). Werden bei der Uberprifung eines Projektes eine mangelhafte
Erfullung oder bedeutend geringere tatséchliche Ausbaukosten als im Projekt angegeben
festgestelit, kann eine Beitragskirzung oder Rickforderung gemass Artikel 28 SuG oder Arti-
kel 11 Abs. 2 ausgesprochen werden.

8. Weitere Anmerkungen
8.1. Zu Art. 13 VE-BBFG

Art. 13 Abs. 1 VE-BBFG auferlegt den Betreiberinnen von geférderten Infrastrukturen die
Pflicht Zugang zu ihren Infrastrukturen und zu den von ihnen darlber erbrachten Diensten zu
gewahren, wobei der Bundesrat die Formen des Zugangs festlegt (Art. 13 Abs. 4 VE-BBFG).

Die Formulierung ahnelt sehr der Formulierung von Art. 11 aFMG (Version vor April 2007),
welche vom Bundesgericht als zu unbestimmt angesehen wurde, um einem Unternehmen zu
einer bestimmten Zugangsform (z.B. TAL oder BSA) zu verpflichten (vgl. z.B. BGE 131 Il
13). Auch die entsprechende damalige Delegation an den Bundesrat (Art. 11 aFMG) wurde
vom Bundesgericht als nicht ausreichend angesehen. Vor diesem Hintergrund besteht die
Gefahr, dass die vorliegend gewahlte Formulierung der Art. 13 bis 15 VE-BBFG von den Ge-
richten ebenfalls als nicht ausreichend spezifisch fir eine entsprechende Zugangsregulie-
rung angesehen werden kénnte.

8.2. Zur Finanzierung liber die Vergabe von Mobilfunkfrequenzen

Eine ausgewogene Vergabe von Mobilfunkfrequenzen, welche die Marktverhéltnisse und
verschiedenen Interessen der Mobilfunknetzbetreiberinnen sowie kunftige Entwicklungen be-
rcksichtigt, ist die Voraussetzung fur funktionierenden Wettbewerb. So hat etwa der Umfang
der an einen Marktteilnehmer zugewiesenen Mobilfunkfrequenzen einen starken Einfluss auf
den von ihm erzielbaren Marktanteil. Eine zu geringe Frequenzausstattung kann fiir einzelne
Marktteiinehmer dazu fuhren, dass diese in ihrem potenziellen Marktwachstum beschrankt
werden. Gleichzeitig kann bei bereits erfolgten Vergaben von Mobilfunkfrequenzen oder zu
langen Laufzeiten der Nutzungsrechte der Markteintritt eines neuen Marktteilnehmers auf-
grund fehlender bereitstehender Frequenzen behindert oder gar verunmdglicht werden.”

Gemass Art. 7 Abs. 1 des Gesetzesentwurfs sollen die Férderbeitrage und die Aufwendun-
gen des Bundes flr die Administration des Programms durch die Konzessionsgebiihren von
Funkkonzessionen nach Artikel 22a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG), die
durch die Eidgendssischen Kommunikationskommission (ComCom) mit Inkrafttreten ab 2029
erteilt werden, finanziert werden.

Als Grundversorgungskonzessionarin investiert Swisscom derzeit stark in den Ausbau ihrer
Netzinfrastruktur und dabei insbesondere in den Glasfaserausbau. Swisscom verfligt zudem
sowohl im Festnetzbereich als auch im Mobilfunkbereich tber eine sehr starke Marktposition.
Es ist damit zu rechnen, dass vorwiegend Swisscom in den Genuss der Férderbeitrage

7Vgl. Stellungnahme der WEKO vom 26. Februar 2024, Offentliche Konsultation betreffend die
Vergabe der ab 2029 verfugbaren Mobilfunkfrequenzen, www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-
bakom/organisation/rechtliche-grundlagen/vernehmlassungen/mobilfunkvergabe.html.




kommen wird. Es ist auch davon auszugehen, dass sich Swisscom fir die anstehenden
Vergaben von Mobilfunkfrequenzen bewerben wird.

Die WEKO hat bereits in ihrer Stellungnahme vom 26. Februar 2024 im Rahmen der 6ffentli-
chen Konsultation betreffend die Vergabe der ab 2029 verfugbaren Mobilfunkfrequenzen auf
maogliche Risiken fir den Wettbewerb bei einer Zweckbindung der Einnahmen aus der
Vergabe der Mobilfunkfrequenzen und die Wichtigkeit eines ausgewogenen Vergabeverfah-
rens hingewiesen. Die WEKO betont in diesem Zusammenhang nochmals, dass der Fokus
nicht auf der Maximierung der Einnahmen liegen sollte. Vielmehr sollte dabei eine effiziente
Allokation der Frequenzen und die Férderung des Wettbewerbs zwischen den Mobilfunkan-
bieterinnen angestrebt werden. Zudem ist bei der Ausgestaltung des Vergabeverfahrens da-
rauf zu achten, dass es zu keinem strategischen Verhalten seitens Swisscom kommen kann.

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen. Fir allféllige Fragen stehen
Ihnen Herr Daniel Mdller (daniel.mueller@weko.admin.ch, 058 466 34 10) und Herr Marc
Schéfer (marc.schaefer@weko.admin.ch, 058 462 20 36) gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Griissen
Wettbewerbskommission
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Dr. Laura Melusine Baudenbacher Prof. Dr. Patrik Ducrey
Prasidentin Direktor
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Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein
Per E-Mail
Eidgendssisches Departement fur Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundeshaus Nord
CH-3003 Bern

Grenchen, 23. Juni 2025

Breitbandférdergesetz (BBFG); Stellungnahme zur Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir die Gelegenheit, uns zum Entwurf des Breitbandférdergesetzes (BBFG) dussern
zu kénnen und reichen dazu gerne eine Stellungnahme ein.

Der Bundesrat hat in seiner 2023 beschlossenen Gigabit-Strategie festgelegt, dass die flachendecken-
de Erschliessung der Schweiz mit sehr schnellem Internet primar mittels Glasfaser geschehen soll.
Diese Stossrichtung wird vom Dachverband Elektrosmog CH + FL ausdricklich begrusst, denn Glasfa-
sern haben viele Vorteile, unter anderem den, dass sie das Mobilfunknetz entlasten kénnen und keine
Strahlung verursachen. Denn das Glasfasernetz gehoért aus unserer Sicht zur Grundinfrastruktur der
Schweiz, analog zum Stromnetz oder zur Wasserversorgung.

Im Vernehmlassungsentwurf des Breitbandférdergesetzes ist diese Stossrichtung allerdings nicht wirk-
sam umgesetzt. Die Betreiberinnen kdnnen frei wahlen, welche Technologie zum Einsatz kommen soll.
Der Bundesrat geht davon aus, dass mit der gewahlten Forderstrategie ein Anteil von rund einem Drit-
tel der geférderten Anschlisse nicht mit Glasfaser, sondern mit Funk realisiert wirde (sog. «Fixed
Wireless Access»). Aufgrund des Gesetzes ist es sogar mdglich, dass dieser Anteil noch héher ausfallt.
Die vorgeschlagene gesetzliche Umsetzung mit dem BBFG lauft damit — entgegen der urspriinglichen
Zielsetzung in der Gigabitstrategie — auf ein Ausbauprogramm fur den Mobilfunk hinaus.

Die Subventionierung wiirde den Mobilfunkbetreiberinnen die Erschliessung von Gebieten ermdglichen,
welche fir sie bisher unrentabel und wenig erschlossen waren. Es wiirden grosse Flachen fiur wenig
Nutzen verstrahlt und bisher strahlungsarme Gebiete wiirden starker belastet. Gerade empfindliche
Personen in Erholungsraumen wie auch Naturgebiete waren besonders betroffen. Der Vernehmlas-
sungsentwurf widerspricht damit dem in der Verfassung verankerten Vorsorgeprinzip. Dieses besagt im
Kern, dass Umweltbelastungen so weit wie moglich vermieden werden sollen. Der vorliegende Entwurf
wurde Emissionen eben gerade nicht vermeiden, sondern sogar noch férdern, obwohl technisch weder
notig noch sinnvoll.

Hinzu kommt, dass sich mittels Funk gar keine stabilen Hochbreitband-Verbindungen realisieren las-
sen. Dies wird im erlauternden Bericht explizit eingeraumt (vgl. S. 6 sowie Fussnote 5). Die Datentiber-
tragungsgeschwindigkeiten sind fiir zahlreiche digitale Anwendungen ungentigend. Und die aktuellen
Mobilfunktechnologien sind innert wenigen Jahren wieder veraltet — ganz im Gegenteil zu Glasfaser,
dass Jahrzehnte bis Jahrhunderte seine volle Leistungsfahigkeit behalt. Fir den Dachverband Elektro-
smog CH + FL ist vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass unter dem Titel einer Gigabitstra-
tegie «Fixed Wireless Access» geférdert wird.

Die Erschliessung von wenig dicht besiedelten Gebieten mit Glasfaser kann zu zahlreichen positiven
(digitalen) Entwicklungen flihren: Studierende verzichten auf den Umzug in die Stadt und absolvieren
Teile ihres Studiums von zu Hause aus; Jungunternehmen griinden Start-ups auch in entlegenen Ge-
bieten; Firmen digitalisieren ihre Prozesse und ihren Auftritt und konnen dadurch dem Konkurrenzdruck
standhalten und missen nicht abwandern. So werden die Wertschopfung in lIandlichen Gebieten und
Bergregionen gesteigert und wertvolle Arbeitsplatze geschaffen. Aus unserer Sicht besteht in diesen



Gebieten noch wesentliches Wachstumspotential, das nur mit einer genligenden Glasfasererschlies-
sung ausgeschopft werden kann. Denn eine stabile, breitbandige digitale Verbindung in die anderen
Regionen der Schweiz und in die urbanen Gebiete ist die Grundvoraussetzung fiur zukunftsfahige land-
liche Gebiete und Bergregionen.

Aus diesen Griinden erachten wir einzig die Férderung von Glasfaseranschllissen — und zwar bis zu
einem Erschliessungsgrad von 99.9 % - als zielfuhrend. In anderen (und &rmeren) europaischen Lan-
dern gilt ein flichendeckender Glasfaserausbau trotz der teils hohen Kosten als Selbstverstandlichkeit.
Glasfaser gehort genauso wie ein Strom- und Wasseranschluss zu einer zeitgeméassen Grundversor-
gung. Die Schweiz soll auch bei der Breitbandinfrastruktur international eine fihrende Position einneh-
men.

Wenn alternative Verlegemethoden (Pflug- und Schlitzverfahren) als Zwischenldsung fiir einzelne, sehr
kostenintensive Anschliisse zugelassen werden, kénnen die Kosten der durch den Bund geférderten
Anschlisse (P2P, 4 Fasern) auf 1.4 Milliarden Franken begrenzt werden.

Allerdings scheint uns der vorgesehene Férdermechanismus ausgesprochen burokratisch und zu kom-
pliziert. Im Férderverfahren spielen die Gemeinden eine zentrale Rolle: Alle wesentlichen Impulse sol-
len von den Gemeinden ausgehen. Dies ist problematisch, denn gerade diejenigen Gemeinden, die
eine Férderung am nétigsten hatten, dirften mit ihrer Rolle aufgrund fehlender professioneller Res-
sourcen Uberfordert sein. Dies wird dazu flihren, dass der Ausbau weit weniger schnell vorangeht als
geplant. Mit Blick auf die Uberragende volkswirtschaftliche Bedeutung einer Hochbreitband-Infrastruktur
ist dies nicht hinnehmbar.

Nicht geregelt ist auch, was geschieht, wenn die Ausbauziele nicht erreicht werden. Das Gesetz be-
schrankt sich auf die Férderung der unrentablen Anschlisse. Der Ausbau des Glasfasernetzes geht
aber auch bei den rentablen Anschlissen zu wenig schnell voran. Es ist zweifelhaft, ob bei der Ab-
schaltung des Kupfernetzes bereits alle rentablen Anschliisse mit Glasfaser erschlossen sind. Daher
muss das Forderprogramm so bald als moglich und ohne Verzégerung starten und es miissen konkrete
Ausbauziele festgelegt werden.

Aus diesen Grunden lehnen wir den Gesetzesentwurf in der vorliegenden Form ab und sprechen uns
fur eine grundlegende Uberarbeitung aus. In der Beilage finden Sie unsere detaillierte Stellungnahme.

Freundliche Grisse

Rebekka Meier
Prasidentin Dachverband Elektrosmog
Schweiz und Lichtenstein



Dachverband Elektrosmog Schweiz und Lichtenstein

Stellungnahme zur Vernehmlassung Breitbandfordergesetz
I. Ausgangslage

1. Gigabitstrategie

Im Vergleich mit der EU liegt die Schweiz bei der Versorgung von Wohnungen und Geschaften mit
schnellem Internet (mehr als 1Gbit/s) im Rickstand. Dies liegt vor allem daran, dass das Glasfasernetz
noch vergleichsweise wenig ausgebaut ist: Nur knapp 40% der Wohnungen und Geschafte verfligen
Uber einen Glasfaseranschluss. Das ist auch deshalb erstaunlich wenig, weil das bisher fur die flachen-
deckende Versorgung mit Telefonie und Internet verwendete Kupfernetz veraltet ist und in wenigen
Jahren abgeschaltet werden soll. Es braucht also dringend Ersatz.

Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat im Jahr 2023 die Hochbreitbandstrategie bzw. Gigabitstra-
tegie beschlossen. Sie hat folgende Hauptaspekte:

e Der Bund will die Versorgung der Wohnungen und Geschéfte mit sehr schnellem Internet for-
dern. Mdglichst alle Anschliisse sollen mit Internet mit einer Downloadgeschwindigkeit von min-
destens 1 Gbit/s versorgt werden.

.. . . . Energieverbrauch:
e Dafir soll in erster Linie Glasfaser verwendet werden, nur «in be- Watt bei 1 Gbit/s

grindeten Fallen» soll Mobilfunk zum Einsatz kommen. Der Grund
fur die Bevorzugung der Glasfaser ist, dass diese Technologie den
anderen Technologien (insbesondere dem Mobilfunk) bezlglich

-
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mdoglicher Bandbreite, Zuverlassigkeit, Reaktionszeit, COz-Bilanz ”

und Energieeffizienz deutlich Uberlegen ist. Glasfaser verursacht zu- 0 —

dem keine Strahlenbelastung und ist deshalb (im Gegensatz zum B Glasfaser 1 Ghit/s
Mobilfunk) nicht umstritten. 5G Mobilfunk, 1 Gbit/s |

e Wo Mobilfunk zum Einsatz kommen soll, wiirde der bisherige Festnetzanschluss gekappt. Die
Kunden mussten eine Mobilfunk-Antenne am Fenster installieren, welche die Daten fir Internet,
Fernsehen und Telefon von einer stationdren Mobilfunkantenne bezieht (Fixed Wireless Ac-
cess).

2. Das Breitbandférdergesetz als Umsetzung der Gigabitstrategie

Der vorliegende Entwurf des BBFG dient der Umsetzung der Gigabitstrategie des Bundes. Das Ziel
einer moglichst flachendeckenden Versorgung aller Haushalte und Geschafte soll laut dem Entwurf des
BBFG wie folgt erreicht werden:

e Der Bundesrat erwartet, dass 90% der Wohnungen und Geschéfte von privaten Investoren mit-
tels Glasfaser breitbandig erschlossen werden. Diese Anschllisse erhalten keine finanzielle
Forderung, weil sich die Erschliessung rentiert.

e Zehn Prozent der Anschlisse wirden nicht ausgebaut, weil der Ausbau teurer ist als die Ein-
nahmen durch Abonnemente. Diese Anschllisse sollen Subventionen erhalten, wobei der Bun-
desrat einen Hochstbetrag pro Anschluss festlegen kann.

Gemass Bundesrat wiirden so gesamthaft 97 % der Anschlisse mittels Glasfaser realisiert werden,
wahrend 3 % mit Funk erschlossen wiirden. Bezogen auf die geférderten Anschliisse bedeutet das,
dass nach der Einschatzung des Bundesrates rund zwei Drittel Glasfaser und ein Drittel Mobilfunkan-
schllsse geférdert wirden. Das BBFG selbst enthalt allerdings keine Vorgaben oder Kriterien, welche
Anschlisse mit welcher Technologie (d.h. Glasfaser oder Funk) erschlossen werden sollen. Die Betrei-
ber kénnen im Gegenteil frei wahlen, welche Technologie zum Einsatz kommen soll. Somit wéare es
aufgrund des Gesetzes mdglich, dass ein noch weit hoherer Anteil an Mobilfunkanschliissen geférdert
wirde.



Il. Aligemeine Antrage

Antrag 1: Der Entwurf des BBFG soll grundlegend iiberarbeitet werden.

Zu hinterfragen sind insbesondere die Schliisselrolle der Gemeinden im Fdrderprozess, die Begren-
zung des Bundesbeitrags auf 25 % der anrechenbaren Kosten und die Férderung von Fixed Wireless
Access. In die Gesetzesvorlage aufgenommen werden sollten konkrete Ausbauziele und Mechanis-
men, die zum Zug kommen, wenn diese Ziele verfehlt werden. Hinzu kommen redaktionelle Schwa-
chen, wie die lange und schwer verstandliche Liste der Forderkriterien. Trotz der guten Absicht macht
der vorliegende Entwurf aufgrund dieser und weiterer Mangel einen noch recht unausgegorenen und
wenig praxistauglichen Eindruck. Eine grundlegende Uberarbeitung ist daher angezeigt. In Anbetracht
des Riickstands der Schweiz beim Glasfaserausbau, sollten bei der Uberarbeitung alle Kriterien so
gewahlt werden, dass eine mdglichst rasche Umsetzung (einheitliche und kurze Entscheidungswege,
einheitliche Technologie etc.), ohne Verzogerung héher gewichtet werden als die Kosten.

Antrag 2: Nur Glasfaser soll finanziell unterstiitzt werden. Es sollen keine Festnetzanschliisse
mit Funk erschlossen werden (kein «Fixed Wireless Access»).

Glasfaser hat gegeniber Mobilfunk viele Vorteile: Sie erlaubt viel héhere Datenlbertragungsraten,
kann nicht abgehdrt werden, ist energieeffizienter, braucht meist keine Baubewilligungsverfahren, ist
nicht umstritten — und sie verursacht keine Strahlung. Funkiibertragung hat dagegen viele Nachteile:
Sie ist vergleichsweise langsam, umestritten, belastet Umwelt und private Wohnraume dauerhaft mit
Strahlung (auch dort wo gar keine Nutzenden vor Ort sind), und verbraucht viel Energie. Nachstehend
die Grunde fur eine Fokussierung auf Glasfaserverbindungen im Detail:

o Eigentliche Hochbreitbandverbindungen lassen sich mit Funk nicht aufbauen. Die zwei nachfolgen-
den Beispiele aus Madiswil einer Erschliessung mit 5G anstelle von Glasfaser zeigen, dass die vom
Bund vorgesehenen Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s nicht erreicht werden kénnen.

Bisegg 206, 4934 Madiswil & Ghiirnstr. 4, 4934 Madiswil £

@ @

& Download max: 30 Mbit/s | & Upload max: 12 Mbit/s ® & Download max: 50 Mbit/s | & Upload max: 26 Mbit/s ®
Mit Internet-Booster 5G: % Download max: 480 Mbit/s = & Upload max: 62 Mbit/s MitInternet

G: &% Download max: 200 Mbit/s | & Upload max: 56 Mbit/s

Wir arbeiten daran, die Internet-Geschwindigkeit am Standort zu verbessern. Lassen Sie sich iber den Netzausbau informieren. Wir arbeiten dar

Maoglichkeiten eines 5G-Boosters:
Obere Bisegg: direkter Sichtkontakt zur Antenne, von 30 Mbit/s auf 480 Mbit/s

Farech: kein Sichtkontakt zur Antenne, Steigerung von 50 Mbit/s auf 200 Mbit/s

Quelle Swisscom https://www.swisscom.ch/de/about/netz/netzausbau-karte-glasfaser.html

e Gebiete ohne Glasfasererschliessung geraten ins Hintertreffen und werden technologisch abge-
hangt. Bei voller Auslastung der Mobilfunknetze mussten sie die zur Verfugung stehende Mobilfunk-
Kapazitat mit allen anderen Nutzern teilen. Bei fehlendem direkten Sichtkontakt zwischen Antenne
und Nutzungseinheit sind dann nur noch minimale Datenraten moglich.

e Das Ziel einer 1 Gbit/s-Verbindung fir alle Nutzungseinheiten kénnte einzig mit dem Bau hunderter
neuer Antennen erreicht werden. Die mit Glasfaser erschlossenen Antennen wirden sich dabei so
nah an den Nutzenden befinden (max. 300 Meter), dass diese kurze Distanz in den meisten Fallen
problemlos mit Glasfaser Uberbrickt werden kann. Diese zuséatzlichen 300 Meter Glasfaserkabel fal-
len nicht entscheidend ins Gewicht. Eine Erschliessung mit ultraschnellem Mobilfunk ist somit tech-
nisch nicht notwendig.

¢ Der Bau neuer Antennen und die damit verbundene Benachteiligung durch schlechtere Datenver-
bindung bei zusatzlicher Belastung der Landschaft und der Umwelt wiirde von grésseren Teilen der
Bevdlkerung nicht verstanden werden.

e Der Bau des Glasfasernetzes kann genauso kostenguinstig erfolgen wie die Erschliessung mit Mobil-
funk, wenn konsequent bestehende Infrastrukturen genutzt werden (Kabelschachte, Freileitungen,
Wasserrohre, Hochspannungsleitungen etc.). Die Kosten kénnen ebenfalls reduziert werden, wenn
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in einem ersten Schritt kostenglinstige Verlegeverfahren verwendet werden (Pflug- oder Schlitzver-
fahren) und in einem zweiten Schritt die Glasfasern tiefer in den Boden verlegt werden, wenn ohne-
hin Grabarbeiten durchgefiihrt werden. Besonders in Gebieten mit Wiesen, Schotterwegen oder
Forststrassen lassen sich damit rasch und ressourcenschonend Glasfaserkabel verlegen. Alternati-
ve Verlegemethoden sind die bessere Wahl als Mobilfunk als Ubergangstechnologie, die bereits
2030 wieder Uberholt und veraltet sein wird.

e Zu bedenken ist weiter, dass Glasfaser ein viel einfacheres System als alle anderen Datenlbertra-
gungssysteme ist und die Schaltzentralen sehr wenig Strom verbrauchen. Studien gehen von einem
14 x geringeren Stromverbrauch einer 1 Git/s-Verbindung aus.

¢ Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist ein klarer Systementscheid zugunsten einer durchgangigen Glas-
faserinfrastruktur sinnvoll. Technologien wie 5G Fixed Wireless Access (FWA) sind im Vergleich zur
Glasfaser weder 6kologisch noch betrieblich nachhaltig. Sie verursachen um Faktor 5 héhere Be-
triebskosten als Glasfasernetze, erhéhen die Systemkomplexitat und fihren langfristig zu einer
Zwei-Klassen-Versorgung. Der Fokus muss deshalb auf einer koharenten, zukunftssicheren Infra-
struktur liegen, bei der Glasfaser die zentrale Rolle spielt. Es rechtfertigt sich daher, nur den Ausbau
der Glasfaser zu férdern.

e Der Entwurf des BBFG widerspricht auch dem Vorsorgeprinzip. Dieses besagt im Kern, dass Um-
weltbelastungen so weit wie mdglich vermieden werden sollen. Fir den Immissionsschutz ist es im
Art. 11 Abs. 2 USG konkretisiert, gemass dem Emissionen so weit zu begrenzen sind, als dies tech-
nisch und betrieblich méglich und wirtschaftlich tragbar ist — und zwar «unabhangig von der beste-
henden Umweltbelastung». Das Vorsorgeprinzip spielt nicht nur im Einzelfall eine Rolle, sondern ist
auch ein Verfassungsprinzip und hat als solches programmatische Bedeutung, d.h. bei der Ausge-
staltung der Rechtsordnung ist es zu beachten (vgl. dazu Griffel, Die Grundprinzipien des Schweize-
rischen Umweltrechts, S. 51 ff.). Es ist unbestritten, dass die Glasfasertechnologie keine, Fixed
Wireless Access hingegen erhebliche Emissionen verursacht. Wenn nun mit dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf in einem Drittel der Félle die emissionsstarke Technologie an Stelle der emissions-
freien gefordert wird, dann widerspricht eine solche gesetzliche Konzeption dem Vorsorgeprinzip,
weil damit eben nicht Emissionen so weit wie méglich vermieden, sondern sogar noch geférdert
werden.

Antrag 3: Es soll als Ziel festgeschrieben werden, dass 99.9 % der Wohnungen und Geschifte
mit Glasfaser erschlossen werden.

Im Entwurf das BBFG fehlen bisher konkrete Férderungs- und Ausbauziele. Es wird den Fernmelde-
netzbetreiberinnen Uberlassen, welche Technologie sie den nicht-geférderten Anschlissen wahlen. Ein
erheblicher Anteil kdnnte mit FWA erschlossen werden. Damit wiirden die Ziele der Gigabitstrategie
vereitelt. Ohne konkreten Ziele droht das Gesetz zum Papiertiger zu werden. Angesichts der vielen
Vorteile der Glasfaser und dem Rickstand der Schweiz gegeniber dem Ausland muss das Ausbauziel
ambitionierter sein und konkret im Gesetz festgeschrieben werden.

Antrag 4: Auf die Prifung und Mitfinanzierung der Gesuche durch die Kantone sei zu verzich-
ten.

Gemass dem Entwurf das BBFG missen die Gesuche beim Kanton eingereicht werden. Dieser priift
sie und muss sich verpflichten, einen Anteil von 50 % des Férderbeitrags zu dbernehmen. Der Kanton
erhalt damit ein Vetorecht gegeniiber den Gesuchen der Gemeinden. Dies verlangert die Verfahren
und wird dazu flhren, dass weniger Gesuche beim Bund eingereicht werden. Die Kantone missen
zudem die Organisation fir die Prifung der Gesuche aufbauen und Gelder fiir die Mitfinanzierung be-
reitstellen. All dies wird den Foérderprozess verlangsamen, die Bemihungen der Gemeinden ausbrem-
sen und dazu fuhren, dass die Forderziele nicht innerhalb nitzlicher Frist erreicht werden konnen.

Antrag 5: Der Forderbeitrag soll auf 1.4 Milliarden Franken erh6oht werden.

Die Schweiz soll ihre Pionierrolle im Bereich der Datenlibertragung wieder zurlickerlangen. Mit einem
flachendeckenden 4-Faser-Glasfaserausbau werden neue Potentiale erschlossen (Pflicht fir 4 Fasern:
Verfigung WEKO vom 4. Dez. 2023, Untersuchung Nr. 32-0274). Angesichts der sehr hohen volkswirt-
schaftlichen Bedeutung eines hochbreitbandigen Kommunikationsnetzes scheint ein Forderbeitrag von
1.4 Milliarden Franken Uber sieben oder sogar zehn Jahre keineswegs hoch. Diese Mittel kdnnen aus
der Versteigerung der beiden Tranchen an Mobilfunklizenzen generiert werden. Sollten die Versteige-
rungen wider Erwarten nicht diese Erl0se erzielen, so kann der Bund einen Anteil aus der zusatzlichen
Dividendenausschiittung der Swisscom verwenden. Die Swisscom plant, ab 2026 die Dividende von 22
Fr. auf 26 Fr. pro Aktie zu erhéhen. Fir den Bund wirde das bedeuten, dass er jahrlich rund 100 Mio.
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Fr. mehr an Dividenden einnimmt. Auf die Laufzeit des Programms von sieben Jahren wirde das 700
Mio. Fr. ausmachen. Durch die Wahl von alternativen Verlegetechnologien wird es sogar méglich sein,
vier Fasern zu verlegen und dennoch innerhalb des Betrags von 1.4 Milliarden Franken zu bleiben.

Antrag 6: Auch ausserhalb von Randgebieten soll mit geeigneten Instrumenten die Glasfaserer-
schliessung gefordert werden.

Bereits in den 2030er-Jahren soll das alte Telefon-Kupfernetz abgelost werden. Wir unterstiitzen dieses
Ziel — unter anderem deshalb, weil auch vom Telefon-Kupfernetz eine erhebliche Strahlenbelastung
ausgeht. Beim bisherigen eher schleppenden Ausbau des Glasfasernetzes dirfte das Ziel, das Kupfer-
netz bald abzuschalten, allerdings nicht erreicht werden. Oder das Szenario tritt ein, dass durch eine
technisch notwendige Abschaltung zahlreiche Haushalte vom Festnetz getrennt wirden. Es sollte da-
her der Ausbau der Glasfasernetzes gezielt Gberall dort geférdert werden, wo er zu langsam vorangeht,
auch dort, wo nicht subventioniert wird. Dazu sollte detailliert erhoben werden, welche Umstande dem
Ausbau des Glasfasernetzes entgegenstehen und Massnahmen zu ihrer Beseitigung ergriffen werden.
Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass niederschwellige Unterstitzungs-Angebote fur die Gemeinden
und Informationskampagnen stark zum Erreichen der Gigabit-Ziele beitragen und den Glasfaserausbau
massiv beschleunigen (Stichwort Gigabitbiro). Im Bericht Hochbreitbandstrategie des Bundes finden
sich ausfiihrliche Uberlegungen zu weiteren Massnahmen zur Begiinstigung des Breitbandausbaus (S.
43 ff.). Diese Massnahmen sollen im BBFG ebenfalls umgesetzt werden.

Antrag 7: Es soll ein Recht fiir alle Fernmeldenetzbetreiberinnen auf die Mitbenutzung von be-
stehenden, geeigneten Infrastrukturen gegen ein angemessenes Entgelt in die Vorlage aufge-
nommen werden.

Der Bundesrat fihrt im Bericht Hochbreitbandstrategie (S. 44) zutreffend aus: «Mit einer Offnung und
Mitbenutzung von Anlagen (z. B. Kabelkanalen) mitunter von Betreiberinnen alternativer Versorgungs-
Infrastrukturen kénnen Barrieren beim Ausbau eines Breitbandnetzes abgebaut und die Erstellungskos-
ten gesenkt werden. Im Falle hinreichend vorhandener Kapazitaten ist eine Duplizierung von Kabelka-
nalisationen nicht im volkswirtschaftlichen Interesse. [...] Daher kann es sich rechtfertigen, im Hinblick
auf einen raschen und kostenglinstigen Ausbau der Hochbreitbandnetze, unter Berlicksichtigung der in
der Vernehmlassung gedusserten Kritik, ein Recht auf die Mitbenutzung samtlicher geeigneter Kabel-
kanale im Hinblick auf die Erbringung von Fernmeldediensten zu prifen.» Diese Worten missen nun
auch Taten folgen.

Antrag 8: Nicht nur die Gemeinden, sondern auch Kantone, Unternehmen und Private sollen
Finanzierungsgesuche stellen diirfen.

In der Konzeption des vorliegenden Entwurfs sind die Gemeinden zustandig flr das Erkundungsverfah-
ren, die Ausschreibung, das Gesuch an den Kanton, und sie missen das Unternehmen beauftragen
und beaufsichtigen, welches schlussendlich die Infrastruktur erstellt. Alle entscheidenden Impulse sol-
len von der Gemeinde ausgehen. Gerade kleinere Gemeinden mit einer wenig spezialisierten Verwal-
tung und Milizbehérden dirften mit dieser Rolle Uberfordert sein und den politischen Willen nicht auf-
bringen, sich auf einen derart anspruchsvollen Prozess einzulassen. In solchen Fallen sollen die Kan-
tone in die Bresche springen durfen. In der Praxis dirften hingegen einschlagige Unternehmen das
hdchste Interesse an der Realisierung von Ausbau-Auftrage haben. Und: Schlussendlich fliesst das
Fordergeld ohnehin zu ihnen. Wieso also der komplizierte Umweg Uber die Gemeinde? Spezialisierte
Unternehmen haben das nétige Wissen, fundierte Finanzierungsgesuche zu stellen. In gewissen Fallen
konnten auch weitere Private (beispielsweise ein Zusammenschluss der Grundeigentiimer eines Wei-
lers, welcher bei einer Gemeindeversammlung in der Minderheit ware und daher abgehangt wirde) ein
so grosses Interesse an einer Breitbanderschliessung haben, dass sie ein Finanzierungsgesuch ausar-
beiten mochten. Dem sollte die rechtliche Regelung nicht im Wege stehen.

Antrag 9: Der Bund soll das «Erkundungsverfahren» zentral durchfiihren.

Gemass Vorschlag des Bundesrates mussen die Gemeinden ein Erkundungsverfahren bei den Infra-
strukturbetreibern durchfiihren, um abzuklaren, ob sie innerhalb der nachsten drei Jahre in den be-
troffenen Gebieten einen Ausbau planen. Wenn man davon ausgeht, dass rund 600 Gemeinden betrof-
fen sind, dann muissten bis zu 600 Erkundungsverfahren durchgefihrt werden. Das fihrt zu einem
enormen Aufwand fir die Gemeinden und die Infrastrukturunternehmen. Wir schlagen stattdessen vor,
dass der Bund diese Abklarungen einmalig fir alle Gemeinden vornimmt oder die Kantone ihre Vorar-
beiten beim Bund einreichen.



lll. Antrage zu den einzelnen Gesetzesartikeln

Antrag 10: In Art. 1 Abs. 1 sei «und terrestrische Funkanlagen» zu streichen.
Siehe Begrindung zum Antrag 2.

Antrag 11: Art. 1 sei mit folgendem Absatz zu erganzen: «Angestrebt wird eine Erschliessung
von 99.9 % der Anschliisse mit Glasfaser.»
Siehe Begrindung zum Antrag 3.

Antrag 12: In Art. 2 Abs. 2 sei «xgemeinsam mit den Kantonen durchgefiihrten Férderpro-
gramms» zu streichen.
Siehe Begrindung zu Antrag 4.

Antrag 13: Art. 2 Abs. 2 sei folgendermassen zu erganzen: «... von Forderbeitragen an Gemein-
den, Kantone, Unternehmen oder Private.»
Siehe Begrindung zu Antrag 8.

Antrag 14: Art. 3 Abs. 1 sei wie folgt neu zu fassen: «Das Programm endet, wenn das in Art. 1
Abs. 3 definierte Forderziel erreicht ist oder die Bundesmittel ausgeschopft sind.» Art. 3 Abs. 2
sei zu streichen.

Es ist nicht sicher, dass nach sieben Jahren das Ausbauziel schon erreicht ist. Ein Ziel ist nur sinnvoll,
wenn es auch Mechanismen gibt, die garantieren, dass es auch erreicht wird.

Antrag 15: Art. 5 sei wie folgt neu zu fassen: «Der Forderbeitrag wird grundsatzlich vom Bund
geleistet; allfdllige Beteiligungen von Kantonen, Gemeinden oder Privaten werden dem Foérder-
beitrag angerechnet.»

Grundsatzlich soll der Bund die Férderung allein Gbernehmen. Es ist aber denkbar, dass Private ein so
grosses Interesse an einer Breitbanderschliessung haben, dass sie sich an den Kosten beteiligen wol-
len, um den Ausbau voranzubringen. Dieser Absatz stellt klar, dass dies mdglich ist. Siehe auch Be-
grindung zu Antrag 8.

Antrag 16: Art. 6 Abs. 2 sei zu streichen.

Dies Bestimmung fuhrt dazu, dass ein Projekt, dessen Kosten zu weniger als 50 % gedeckt sind, nicht
forderberechtigt ist. Damit wiirden gerade diejenigen Projekte, bei denen eine Férderung am nétigste
ist, keine Foérderung erhalten. Subventionen sollen selbstverstandlich wirtschaftlich eingesetzt werden.
Diesem Ziel dient aber auch schon Abs. 3, was genigt.

Antrag 17: Art. 7 Abs. 2 sei wie folgt zu dndern: «...h6chstens bis zu einem Betrag von 1.4 Milli-
arden Franken.»
Ein Ausbau auf 99.9 % der Anschlisse erfordert diesen Betrag (vgl. Erlduternder Bericht, S. 8).

Antrag 18: In Art. 8 Abs. 1 lit. b sei «oder terrestrischen Funkanlagen» zu streichen.
Siehe Begrindung zu Antrag 2.

Antrag 19: Art. 8 Abs. 1 lit. ¢ sei wie folgt neu zu fassen «im Rahmen eines Erkundungsverfah-
rens nachgewiesen ist, dass...»
Siehe Begriindung zu Antrag 9.

Antrag 20: Art. 8 Abs. 1 lit. e sei zu streichen.
Siehe Begrindung zu Antrag 16.

Antrag 21: Art. 8 Abs. 1 lit. g sei zu streichen.

In der vorliegenden Fassung bedeutet dieser Buchstabe, dass die ganze Férderung nicht gewahrt wird,
wenn der Hochstbetrag Gberschritten wird. Das ist aber wohl ein redaktionelles Versehen? Sollte nicht
einfach die Férderung auf den Hochstbetrag des Bundes begrenzt werden? Dies ware jedenfalls sinn-
voller. Bei Uberschreitung des maximalen Bundesbeitrags kann dann immer noch einer der anderen
Akteure einspringen oder das beteiligte Unternehmen kann das Projekt mit geringerer Férderung reali-
sieren. Gleich Uberhaupt keine Forderung zu gewahren scheint daher unverhaltnismassig.

Antrag 22: Art. 8 Abs. 1 lit. h sei zu streichen.
Siehe Begriindung zu Antrag 4.



Antrag 23: Art. 10 Abs. 1 sei wie folgt neu zu fassen: «Gesuche um Forderbeitrage sind beim
BAKOM einzureichen.»
Siehe Begriindung zu Antrag 4.

Antrag 24: Art. 10 Abs. 2 und e seien zu streichen.
Siehe Begrindung zu Antrag 4.

Antrag 25: Art. 11 Abs. 1 sei wie folgt neu zu fassen: «Der Forderbeitrag wird in Teilbetragen an
die Gesuchstellerin ausbezahlt.»

Gesuchstellerinnen sollen nicht nur die Gemeinden, sondern auch Kantone, Unternehmungen und Pri-
vatpersonen sein kdnnen (vgl. Antrag 8).

Antrag 26: Es sei ein neuer Art. 13a in den Entwurf aufzunehmen, so dass Eigentiimerinnen und
Eigentiimer von geeigneten Infrastrukturen verpflichtet werden kénnen, diese Fernmeldenetzbe-
treiberinnen zur Mitbenutzung anzubieten.

Siehe Begriindung zu Antrag 6 und 7. Der neue Artikel kdnnte wie folgt lauten:

' Eignen sich bestehende Anlage wie Kabelkanalisationen, Verteilerkasten, Mobilfunkmasten und ande-
re Antennenanlagen als Grundlage fir die Erstellung oder den Ausbau von Anlagen zur Erbringung von
Fernmeldediensten, so missen die Eigentimerinnen und Eigentimer die Mitbenutzung dieser Anlagen
gestatten.

2 Die Mitbenutzung ist auf transparente und nichtdiskriminierende Weise sowie zu angemessenen Prei-
sen zu gestatten.

3 Sie muss nur gewahrt werden, wenn:

a. die bestehenden Anlagen Uber ausreichende Kapazitaten verfiigen;
b. sie wirtschaftlich zumutbar und technisch vertretbar ist; und

c. keine anderen wichtigen Griinde fir eine Verweigerung vorliegen.

Dies entspricht dem Vorschlag des Bundesrates in der Vernehmlassungsvorlage von 2015 fir die Teil-
revision des FMG (vgl. auch Bericht Hochbreitbandstrategie des Bundes S. 43 f.).

IV. Schlussbemerkungen

Abschliessend méchten wir nochmals hervorheben, dass wir die grundlegende Stossrichtung — Forde-
rung des Glasfaserausbaus — unterstitzen. In der hier vorgeschlagenen Umsetzung wird der Mobilfunk
aber viel zu stark geférdert. Ob das Ausbauziel Gberhaupt erreicht wird, ist unbekannt. Zudem durfte
die Forderung nicht funktionieren, weil der Férdermechanismus zu kompliziert ist. Wir ersuchen daher
um Uberarbeitung des Gesetzesentwurfs im Sinne unserer Antrage.

Bitte stellen Sie uns nach Abschluss der Auswertung der Vernehmlassung den Ergebnisbericht zu.
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz liber die Forderung des Ausbaus von
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandfordergesetz, BBFG)

Sehr geehrter Herr Bundesrat Rosti
Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne nehmen wir die Moglichkeit wahr, innerhalb der festgesetzten Frist Stellung zur
Vernehmlassung zum Bundesgesetz Uber die Forderung des Ausbaus von
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandfordergesetz, BBFG) zu nehmen.

Swico ist der Wirtschaftsverband der Digitalindustrie und vertritt die Interessen etablierter
Unternehmen sowie Start-ups in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Swico zahlt Uber 750
Mitglieder aus der ICT- und Internetbranche. Diese Unternehmen beschaftigen 56’000
Mitarbeitende und erwirtschaften jahrlich einen Umsatz von 40 Milliarden Franken.

1 Allgemeine Wiirdigung

Eine leistungsfahige digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor und zentral fir die
erfolgreiche Digitalisierung der Schweiz. Die Schaffung der gesetzlichen Grundlagen fir ein
befristetes Forderprogramm far den grossflachigen Ausbau mit
Internetbreitbandanschlissen in Gebieten, die nicht eigenwirtschaftlich erschlossen werden
konnen, erachten wir unter Bericksichtigung der unten angebrachten Forderungen als
richtig. Swico unterstitzt das Grundanliegen eines flexiblen, subsididren, kosteneffizienten,
wettbewerbsneutralen und nachfrageorientierten Forderinstruments fir den weiteren
Hochbreitbandausbau.

Swico macht die folgenden Forderungen geltend:

1. Nachfrageorientierte = Ausgestaltung: Der Bundesrat fUhrt in  den
Vernehmlassungsunterlagen aus, dass die Vorlage zu einem effizienten Netzausbau
fihren soll. Swico unterstitzt dieses Anliegen. Das Breitbandfordergesetz soll ein
punktuelles Unterstitzungsinstrument werden, keine Ausbauférderung mit der
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SWIiCO

Giesskanne. Um dies abzusichern, soll der Grundsatz der Nachfrageorientierung im
Sinne eines bedarfsgerechten Ausbaus anstatt eines maximalen Ausbaus explizit im
Gesetz aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang erachten wir es als
zielfUhrend, dass die Gemeinden via Ausschreibung als Gesuchstellerinnen und
Empfangerinnen von Finanzhilfen vorgesehen sind. Entscheidungstrager auf
kommunaler Ebene kennen die Bedirfnisse auf kommunaler Ebene am besten. Neben
dem Bund sollten vor allem die Gemeinden als antragsstellende Instanzen in die Pflicht
genommen werden.

Forderprogramm ergidnzend zur wirtschaftlichen Erschliessung: Seit der
Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes werden Investitionen in die Netze
nach betriebswirtschaftlichen Uberlegungen getstigt. Der Breitbandausbau wird
somit nach wirtschaftlichen Pramissen gestaltet und soll langfristig rentabel sein. Das
Forderprogramm soll lediglich erganzend zum marktgetriebenen Ausbau zum Tragen
kommen und nur dort, wo der Ausbau nicht eigenwirtschaftlich realisiert werden kann.
Der grossflaichige Ausbau mit Internetbreitbandanschlissen, der Uber die
wirtschaftliche Erschliessung hinausgeht, ist ein politisches Anliegen und bedarf
korrekterweise eines Forderprogramms. Zudem soll den langeren Planungshorizonten
der Netzbetreiber Rechnung getragen werden. Die Markterkundungist mit drei Jahren
zu kurz angesetzt (Art. 8. Abs. 1lit. ) und sollte den geplanten eigenwirtschaftlichen
Ausbau bis zum Ende des Programms berlcksichtigen. Ansonsten droht die
Verdrangung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der Netzbetreiber.

Technologieneutrale Ausgestaltung: Die Versorgung der Schweiz mit
Breitbanddiensten ist in der Schweiz bereits sehr gut. Bereits 2021 wurden Uber 98%
aller Anschlisse mit Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s versorgt, was die
heutigen Bedurfnisse bereits gut abdeckt. Langfristig durfte der Bedarf jedoch
zunehmen. Die leistungsfahigste Technologie dafir ist aktuell Glasfaser. Bis 2035 ist
eine marktwirtschaftliche Erschliessung der Haushalte und Geschafte mit Glasfaser
von mindestens 90% denkbar. Aus einer volkswirtschaftlichen Gesamtabwagung und
um die Kosten im Einzelfall tief zu halten, erachten wir es als essenziell, dass die
Erschliessung auch mit anderen Technologien wie dem Mobilfunk forderfahig ist. Wo
die Glasfasererschliessung zu teuer oder in Relation zu den Nutzungsbedurfnissen
unverhaltnismassig ist, missen drahtlose Alternativen berlcksichtigt werden.

Administrativer Aufwand bei der Umsetzung des Férderprogramms reduzieren: So
soll die Komplexitat zur Berechnung des Forderbeitrags moglichst klein sein, um den
administrativen Aufwand aller Beteiligten zu minimieren. Zu begrissen ist der Ansatz
mit der Definition von Referenzwerten fir die wirtschaftlich tragbaren
Erschliessungskosten pro Anschluss. Dafir ist die Bestimmung der Zugangspreise
unnotig komplex. Hier konnten die Marktpreise oder landesweite Durchschnittspreise
herangezogen werden.
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Wirbedanken uns furdie Bertcksichtigung unserer Anliegen und stehen fir Rlckfragen gerne
zu Verfligung.

DarUber hinaus unterstitzen wir die Stellungnahmen unseres Dachverbands economiesuisse.

Freundliche Grisse

Swico
// g \"“'
g W 3
Dr. Jon Fanzun Annika Bos
CEO Public Affairs Manager

Seite 3von 3



	2_[247914305] 2025_06_23 AefU Vernehmlassung BBFG
	3_[706512432] 20250623 asut_Stn_Breitbandfördergesetz
	4_[459840733] 20250617 Prise de position de la CFC sur la loi haut debit
	E-Mail

	5_[493927331] STN 2025-06-20_Stn ComCom Vernehmlassung BBFG_OK
	6_[735882995] 25-008_Promo-haut-debit_Position-CP
	7_[455947830] Stellungnahme Digitale Gesellschaft Breitbandf__rdergesetz
	8_[463768062] 20250612_STN_EITswiss_Breitbandausbau
	9_[840860544] 041-00267_20250616_BR_Stellungnahme der ElCom zur Vernehmlassung_an Bundesamt für Kommunikation
	10_[940631980] 20250623 lettre accompagnement ftth fr
	11_[687689372] Glasfasernetzschweiz_Vernehmlassung_Breitbandfördergesetz (BBFG)_25_06_20
	12_[361171596] Init7_Vernehmlassungsantwort_Gigabitstrategie_23.06.25
	13_[274676620] Junge Mitte_Vernehmlassungsantwort_Gigabitstrategie des Bundes
	14_[413098169] Vernehmlassungseingabe_LUWE
	15_[215537930] 2025-06-20 Vernehmlassung netzallianz Vorentwurf BBFG
	16_[520964463] Breitbandfördergesetz_Vernehmlassungsantwort_Politbeobachter
	17_[785566066] BEI-BUWD-Stellungnahme PRIORIS
	Stellungnahme zur Vernehmlassung Bundesgesetz über die Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen (BBFG)
	1 Einleitung
	2 Würdigung des Gesetzesentwurfs
	3 Bedeutung für PRIORIS und die Region Luzern West
	4 Förderstruktur und Finanzierung
	5 Empfehlungen aus Sicht PRIORIS
	6 Schlussbemerkung


	18_[853016375] 20250620_Brief_Verein-Regiogruppe-Dornach
	19_[54457677] RKGK-Vernehmlassung zur Gigabitstrategie_Gebirgskantone
	20_[337708336] 2025-06-23 Stellungnahme zum Breitbandförderungsgesetz Salt Mobile SA
	21_[445817877] 20250522_Eingabe Vernehmlassung BBFG_swiss-fibre-net
	22_[438186207] 250619_Stellungnahme STV_Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen
	23_[950013574] Suissedigital_Vernehmlassung Breitbandfördergesetz
	24_[363558110] 20250618t_posiziun_BAKOM_BBF_sumvitg
	25_[596860902] 250620 Sunrise Stellungnahme Breitbandfördergesetz
	26_[730820072] BG über Ausbaus Breitbandinfrastrukturen, Breitbandfördergesetz (BBFG)-Rückmeldung-S4N-20062025
	27_[706432992] 20250619_Vernehmlassung Breitbandfördergesetz_Swisscom
	28_[710428380] 2025_06_06_d_Breitbandfördergesetz_Vernehmlassung_Stellungnahme_syndicom
	29_[166927238] Stellungnahme_transfair_Breitbandfördergesetz
	30_[121878775] 20250616_STN WEKO VNL Breitbandfördergesetz BBFG
	31_[118363406] 20250623_Stellungnahme BBFG_Region Oberwallis
	1_[266250104] 7.6.2025 Vernehmlassung_Gerig-Imler
	[755499781] Eidgenöss Dep für Umwelt 7.6.2025 Vernehmlassung Brief Seite 1
	[266250104] Eidgenöss Dep für Umwelt 7.6.2025 Vernehmlassung Brief Seite 2

	2_[567037658] Stellungnahme_BBFG_Noemi_Hauser
	3_Breitbandfördergesetz (BBFG)_Hornung-Scheidegger
	4_[184788567] Breitbandfördergesetz_Krapf
	5_[664525507] Stellungsnahme zur Vernehmlassung BBFG_Leuthard
	6_[261459576] Vernehmlassungsstellungnahme_BBFG_Reynold_Nicole
	7_20250620 Vernehmlassung Gigabitstrategie Simon Schlauri
	8_[306654702] Vernehmlassungsstellungnahme_BBFG_Schläfli
	9_[810866359] Stellungnahme_BBFG_Remo_Stücheli
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